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1 Einleitung 

Mitte der 1990er Jahre sind die ersten Landschaftsrahmenpläne für das Gebiet des Landkreises Potsdam-
Mittelmark, damals noch nach den Altkreisen Brandenburg-Land, Potsdam-Land und Belzig getrennt und 
innerhalb der damaligen Kreisgrenzen, erarbeitet worden. Im Rahmen der Kreisgebietsreform wurden Teile 
der Altkreise Jüterbog und Luckenwalde in den Landkreis einbezogen, so dass auch Teile der Alt-
Landschaftsrahmenpläne Jüterbog und Luckenwalde im jetzigen Kreisgebiet liegen. Mit der vorliegenden 
Fortschreibung dieser Pläne wurde nunmehr ein einheitlicher Landschaftsrahmenplan für den Landkreis 
Potsdam-Mittelmark aufgestellt.  

Neben einer umfassenden Aktualisierung und einer zusammenfassenden Darstellung von Bestand, Bewer-
tung, Entwicklungszielen und Maßnahmen in Text und Karten, sind wesentliche Inhalte der Fortschreibung 
die Berücksichtigung von Vorgaben des Landschaftsprogramms (MLUR 2000), die Anpassung an das novel-
lierte Brandenburgische Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) mit der Aufnahme des Biotopverbundes sowie die 
Übernahme der Natura 2000 – Gebiete gewesen. 

Der Landschaftsrahmenplan Potsdam-Mittelmark stellt für das Gebiet des Landkreises die Ziele, Grundlagen, 
Erfordernisse und Maßnahmen der Landschaftsplanung dar (§ 3 BbgNatSchG). Wesentliches Ziel ist es, die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine 
Erholung in Natur und Landschaft zu sichern (§§ 1 und 2 BNatSchG, § 1 BbgNatSchG).  

Dabei sind die verschiedenen Schutzgüter Tier- und Pflanzenwelt sowie ihre Lebensräume, Boden, Grund- 
und Oberflächengewässer, Klima und Luft, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
sowie die Erholungsfunktion, die Bestandteil des Wirkungsgefüges des Naturhaushaltes sind, nachhaltig zu 
sichern und zu entwickeln. Weiterhin sind die Auswirkungen der aktuellen und zukünftigen Raumnutzungen, 
die sich hieraus ergebenden Konflikte sowie deren Vermeidung bzw. Minimierung zu berücksichtigen. 

Grundlage für den Landschaftsrahmenplan ist das Landschaftsprogramm des Landes Brandenburg, in dem 
die überregionalen Leitlinien und Entwicklungsziele dargestellt sind.  

Der Landschaftsrahmenplan gliedert sich in Band I, in dem die Planung mit den Entwicklungszielen und 
Maßnahmen sowie in Band II, in dem der Bestand und die Bewertung dargestellt werden. 

Für die untere Naturschutzbehörde stellt der Landschaftsrahmenplan die wesentliche Grundlage für die Um-
setzung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege, die Beurteilung der Umweltverträglichkeit von 
aktuellen Nutzungen sowie geplanten Nutzungsänderungen und Vorhaben dar. Auch von anderen Behörden 
und öffentlichen Stellen sind die Inhalte der Landschaftsrahmenplanung bei Planungen und Verwaltungsver-
fahren zu berücksichtigen. Ämter, Gemeinden, Landkreis und Investoren erhalten durch die aktuelle Informa-
tionsgrundlage des Landschaftsrahmenplans eine höhere Planungssicherheit. 

Der Landschaftsrahmenplan liefert zudem einen Beitrag zur räumlichen Gesamtplanung sowie für andere 
Fachplanungen. Besonders für die Flächennutzungsplanungen der Ämter und Gemeinden liegt somit wichti-
ges und aktuelles Grundlagenmaterial vor. Eine rechtliche Verbindlichkeit der im Landschaftsrahmenplan 
formulierten Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege ergibt sich aus einer Übernahme von Inhalten in 
die Regionalplanung. 
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2 Entwicklungsziele und Maßnahmen 

Nachfolgend werden die Entwicklungsziele und Maßnahmen für den Naturschutz, den Ressourcenschutz und 
die Erholungsvorsorge erläutert. Die schutzgutbezogenen Entwicklungsziele und Maßnahmen sind zudem in 
Karte 1, die Biotopverbundplanung in Karte 2 dargestellt.  

Grundlage sind die in Band II aufgeführten Ergebnisse der Bestandsaufnahme und der Bewertung. Aus den 
vorhandenen Qualitäten sowie den bestehenden und absehbaren Beeinträchtigungen werden die Entwick-
lungsziele und Maßnahmen abgeleitet und jeweils Schwerpunkte für deren Umsetzung benannt. 

2.1 Arten und Lebensgemeinschaften 

Die innerhalb des Landkreises vorhandene Vielfalt an natürlichen und naturnahen sowie nutzungsgeprägten 
Lebensräumen ist zu erhalten und zu entwickeln. Dabei sind insbesondere seltene und gefährdete sowie für 
den Landkreis typische Lebensräume, Vegetationstypen sowie Tier- und Pflanzenarten zu sichern. 

Nachfolgend werden die vorrangig zu schützenden und zu fördernden Lebensräume, Biotoptypen sowie Tier- 
und Pflanzenarten mit den wesentlichen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung notwendigen Maß-
nahmen und den Entwicklungsschwerpunkten aufgeführt.  

Aus einer Vielzahl innerhalb des Landkreises vorkommender Tier- und Pflanzenarten wurden Zielarten 
ausgewählt. Zielarten dienen der Formulierung von konkreten und überprüfbaren Zielen des Naturschutzes, 
d. h. sie ermöglichen die sachliche und räumliche Konkretisierung übergeordneter Ziele (ZEHLIUS-ECKERT 
1998). Zielartenkonzepte sind Grundlage einer Naturschutzstrategie, mit deren Hilfe Mindestanforderungen 
des Naturschutzes an die Flächengröße und die Qualität von Lebensräumen abgeleitet und begründet wer-
den sollen (MÜHLENBERG, HOVESTADT 1992). Durch die Orientierung an den Lebensraumansprüchen bestimm-
ter Zielarten kann eine Verknüpfung von Artenschutz und Flächen- und Funktionsschutz erreicht werden.  

Die abgeleiteten Maßnahmen des Naturschutzes sollten sich dabei nicht an einzelnen Arten, sondern an 
Zielartenkollektiven orientieren. Durch diese wird eine möglichst hohe Zahl weiterer Arten, die in gleicharti-
gen Lebensräumen vorkommen, repräsentiert. Diese profitieren indirekt ebenfalls von den auf die Zielarten 
ausgerichteten Maßnahmen. 

Ein wichtiger Aspekt von Zielartenkonzepten ist zudem die Öffentlichkeitswirksamkeit. So sollen auch popu-
läre Arten als Zielarten ausgewählt werden, die eine Funktion als Sympathieträger für den Naturschutz ü-
bernehmen können. Weitere Kriterien für die Zielartenauswahl sind  

• Vorgaben des Landschaftsprogramms und des überregionalen Biotopverbundes, 

• hohe Lebensraumansprüche, Indikatorfunktion für Lebensraumqualität, 

• Gefährdung, Seltenheit, Vorkommen von überregionaler Bedeutung, 

• Repräsentativität für bestimmte Lebensraumtypen, 

• rechtlicher Status nach FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, 

• guter Kenntnisstand zur Verbreitung und den Habitatansprüchen. 
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2.1.1 Biotope, Vegetation, Flora 

Quellen und Quellfluren 

Die Quellen des Landkreises, insbesondere im Fläming, haben aufgrund ihrer hohen Zahl und der teilweise 
natürlichen Ausprägung überregionale Bedeutung. Ziel ist der Erhalt aller naturnahen Quellen und Quellflu-
ren. Das unmittelbare Umfeld der Quellen, wie Wald, Grünland oder Staudenflure, sind nicht oder nur exten-
siv zu bewirtschaften. Kiefernforste im Einzugsbereich von Quellen sind vorrangig in naturnahe Laub- oder 
Laubmischwälder umzubauen. 

In Quellbereichen, die Beeinträchtigungen aufweisen, sind Maßnahmen zur Wiederherstellung von naturna-
hen Verhältnissen zu ergreifen. Beispiele sind die Quellen von Kalter Bache, Riembach, Lumpenbach, Spring-
bach und Belziger Bach. 

Tab. 1: Quellen und Quellfluren 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt von Quellen und Quellfluren. 

Zielarten: Winkel-Segge (Carex 
remota), Quellkraut (Montia fontana), 
Kleinblättrige Brunnenkresse (Nastur-
tum microphyllum), Bitteres Schaum-
kraut (Cardamine amara). 

 

• Erhalt hoher Grundwasserstände, 
• Förderung der Grundwasserneubildung durch Um-

bau von Kiefernforsten zu naturnahen Laub- und 
Laubmischwäldern im Einzugsbereich, 

• ggf. Maßnahmen zur Besucherlenkung, Vermeidung 
von Trittbelastungen, 

• Rückbau von Quellfassungen, naturfernen Gräben 
und Teichen. 

• Quellgebiete der Fläming-
bäche, Westhang des Keil-
bergs bei Klausdorf und 
Pechüle, Genthiner Land. 

 

Bäche und kleine Flüsse/Fließe 

Von landesweit sehr hoher Bedeutung sind naturnahe Bachabschnitte, wie sie v. a. noch im Fläming mit 
Verlorenwasser, Plane, Buckau, Belziger Bach, Baitzer Bach oder Bullenberger Bach vorhanden sind. Wesent-
lich ist eine sehr hohe Wasserqualität, das Vorhandensein möglichst naturnaher Verhältnisse in Bezug auf 
die Sohlsubstrate, die Gewässermorphologie und die Uferstruktur und -vegetation. Von hoher Bedeutung ist 
zudem die biologische Durchgängigkeit, die derzeit überwiegend als stark beeinträchtigt angesehen werden 
muss. Hier sind Maßnahmen zum Ersatz von Wehren und Stauen durch Sohlschwellen oder Raue Rampen, 
der Einbau von Fischtreppen oder der Bau von Umgehungsgerinnen vordringlich. Für die Flämingbäche sind 
hierzu detaillierte Maßnahmenvorschläge im Pflege- und Entwicklungsplan für den Naturpark Hoher Fläming 
in Bearbeitung (IFÖN 2005). Umgehungsgerinne sind insbesondere an Fischteichanlagen, wie Werdermühle, 
Komturmühle oder bei Locktow, vorzusehen. Eine entsprechende Maßnahme bietet sich zudem an der 
Nieplitz zur Umgehung des Wehres Zauchwitz über einen noch vorhandenen Altlauf an. 

Sehr gute Erfolge zeigen bereits durchgeführte Renaturierungen, wie die Wiederherstellung verfüllter Bach-
abschnitte (Litzenbach), die Remäandrierung (Riembach und Geuenbach) oder die Umwandlung von Wehren 
in natürliche Rückstaue (Verlorenwasser). Entsprechende Maßnahmen sind auch an den derzeit wenig na-
turnahen Gewässerabschnitten, u. a. an Abschnitten der Buckau, Riembach, Groß Briesener Bach, Dahnsdor-
fer Bach durchzuführen.  

Die teilweise erheblichen Sand- und Nährstofffrachten der Bäche sind durch die Anlage von Uferrandstreifen 
mit einer Breite von mindestens 10 Metern, insbesondere in Bereichen in denen Ackerflächen an die Gewäs-
ser grenzen, zu minimieren (vgl. Karte 1). Grundlage für die Gewässerunterhaltung ist die „Richtlinie für die 
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naturnahe Unterhaltung und Entwicklung von Fließgewässern“. Zusätzlich sind mit der unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmte Gewässerunterhaltungspläne aufzustellen. 

Tab. 2: Bäche und kleine Flüsse 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt von naturnahen Abschnitten 
von Bächen und kleinen Flüssen, 

Aufwertung von naturfernen Ab-
schnitten von Bächen und kleinen 
Flüssen. 

Zielarten: 

Flutender Hahnenfuß (Ranunculus 
fluitans), Berle (Berula erecta) 

 

• Verhinderung von Stoffeinträgen aus Einleitungen 
oder landwirtschaftlicher Nutzung, 

• Entwicklung von mindestens 10 m breiten, nicht 
oder nur extensiv genutzten Uferstreifen, 

• Erhalt bzw. Zulassen einer natürlichen Überflutungs-
dynamik, 

• Förderung der natürlichen Mäanderbildung, Laufver-
längerungen, ggf. Wiederanschluss von Altarmen, 

• Einbringen bzw. Förderung natürlicher Fließgewäs-
serstrukturen, wie Ufergehölze, Mäander, vielfältige 
Gewässerquer- und -längsprofile, Substrate und 
Strömungsgeschwindigkeiten, 

• lokale Entnahme oder Rückverlegung von Uferver-
wallungen zur Ermöglichung von periodischen Über-
flutungen, 

• Maßnahmen zur Wiederherstellung der biologischen 
Durchgängigkeit, 

• Minimierung von Unterhaltungsmaßnahmen, 
• Entwicklung naturnaher Ufergehölze und Stauden-

säume. 

• Flämingbäche, Nuthe, 
Nieplitz. 

 

Langsam fließende Flüsse und Ströme 

Eine hohe Wertigkeit haben noch naturnah verbliebene Reste der Mittelläufe von Flüssen, da diese eine 
hohe Dynamik und eine sehr hohe Artenvielfalt aufweisen. Viele dieser Fließgewässer wurden zum größten 
Teil erheblich verändert. Naturnahe Flussabschnitte kommen im Landkreis an der Unteren und Mittleren 
Havel vor und sind vordringlich zu erhalten. Periodische Überschwemmungen in den Auenbereichen sind zu 
ermöglichen. Durch Entnahme oder Rückverlegung von Deichen sind in geeigneten Bereichen die Auenberei-
che wieder auszudehnen.  

Tab. 3: Langsam fließende Flüsse und Ströme 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt von naturnahen Flussabschnit-
ten, 

Aufwertung von naturfernen Flussab-
schnitten und Kanälen. 

Zielarten: 

Krebsschere (Stratiotes aloides), 
Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia pa-
lustris), Schwingelschilf (Scolochloa 
festucacea), Pfeilkraut (Sagittaria 
sagittifolia), Schwanenblume (Buto-
mus umbellatus). 

• Keine Siedlungsentwicklung im Auenbereich, 
• keine Sohlvertiefung, Laufbegradigung oder Uferbe-

festigung, 
• Zulassen natürlicher Flussdynamik, 
• Einbau funktionsfähiger Fischaufstiegshilfen an 

Staustufen, 
• Förderung naturnaher Ufervegetation, wie Röhrich-

te, Staudensäume und Weichholzgebüsche, 
• Erhalt bzw. Zulassen einer natürlichen Überflutungs-

dynamik und Anpassen der landwirtschaftlichen 
Nutzung durch Umwandlung von Acker in Grünland 
in Überflutungsbereichen. 

• Mittlere u. Untere 
Havelniederung: natur-
nahe Abschnitte der Havel  
(auch Altarme),  

• Nuthe-Nieplitz-
Niederung: Nuthe im Un-
terlauf. 
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Gräben 

Gräben sind ein in allen Niederungsbereichen des Landkreises sehr verbreiteter Biotoptyp. Die Wertigkeit 
von Gräben als Lebensraum für typische Pflanzengesellschaften und Tiere hängt sehr von den Unterhal-
tungsmaßnahmen sowie von der Regulierung der Wasserstände ab. So sind starke Wasserstandsabsenkun-
gen durch Schöpfwerke, v. a. im Bereich der Mittleren und Unteren Havel als besonders negativ einzustufen 
und sollten vermieden werden. Die Wasserstände sind grundsätzlich im Winter und Frühjahr durch Schließen 
der Stauanlagen hoch zu halten. In vielen Fällen sind die Stauanlagen der Gräben nicht mehr funktionsfähig 
oder regulierbar und müssen daher teilweise erneuert werden. In den Agrarstrukturellen Entwicklungspla-
nungen zur Nieplitz, Plane und Emster werden entsprechende Vorgaben gemacht (HGN, LANDPLAN 2004, 
IDAS 2004, IHU, ELLMANN, SCHULZE, PL3 2005). 

Grundsätzlich ist die Vegetation der Gräben periodisch zu entnehmen und in mehrjährigen Abständen sind 
im Einzelfall auch Sohlräumungen notwendig. Die Maßnahmen sollten jeweils nicht gleichzeitig an sämtli-
chen Grabenabschnitten eines Gebietes und die Mahd jeweils nur einseitig erfolgen. Bei Vorkommen beson-
derer Arten, wie Großmuscheln oder sehr seltenen Libellen der Quellgräben, sind die Unterhaltungsmaß-
nahmen an die Lebensraumansprüche der Arten anzupassen und mit der unteren Naturschutzbehörde abzu-
stimmen.  

Grundlage für die Gewässerunterhaltung ist die „Richtlinie für die naturnahe Unterhaltung und Entwicklung 
von Fließgewässern“. Zusätzlich sind mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmte Gewässerunterhal-
tungspläne aufzustellen. 

Gehölze können die Lebensraumvielfalt an Gräben erhöhen. In der Regel sollte aber keine vollständige Be-
pflanzung der Grabenufer erfolgen, um Lebensräume für Licht liebende Tier- und Pflanzenarten, wie Libellen 
und Amphibien, zu erhalten. 

Ist in Teilgebieten eine Wiedervernässung und eine dauerhafte Grabenverlandung das Ziel, ist die Grabenun-
terhaltung einzustellen. 

Tab. 4: Gräben 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt von naturnahen Gräben, 

Aufwertung von naturfernen Gräben. 

Zielarten: 

Spiegelndes Laichkraut (Potamogeton 
lucens), Alpen- Laichkraut (Potamoge-
ton alpinus), Berchtolds Laichkraut 
(Potamogeton berchtoldii), Wasserfe-
der (Hottonia palustris), Gelbe Mum-
mel (Nuphar lutea), Berle (Berula 
erecta), Pfeilkraut (Sagittaria sagittifo-
lia), Schwanenblume (Butomus um-
bellatus), Froschbiss (Hydrocharis 
morsus-ranae) 

• Vermeidung starker Wasserstandsabsenkungen, 
• Entnahme von Vegetationsbeständen nur ab-

schnittweise oder einseitig, 
• Grundräumungen nur bei Bedarf in mehrjährigen 

Abständen und abschnittsweise, 
• Anpassung von Maßnahmen an besondere Pflanzen- 

und Tierartenvorkommen. 

• Niederungen von Nuthe, 
Nieplitz, Belziger Land-
schaftswiesen, Plane-
Temnitz, Emster, Havel, 
Fiener Bruch und Genthiner 
Land. 
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Seen 

Eine besondere Qualität in den nördlichen Teilen des Landkreises ist die hohe Zahl an Seen unterschiedlicher 
Größe und Ausprägung. Die Vielfalt der Stillgewässertypen ist zu erhalten und Ziel ist grundsätzlich eine 
hohe Wasserqualität sowie naturnahe Gewässer- und Uferstrukturen.  

Da die Wasserqualität bei der überwiegenden Zahl der Seen durch zu hohe Nährstoffkonzentrationen ge-
prägt ist, kommt dem Erhalt derzeit mesotropher und schwach eutropher Seen eine besondere Bedeutung 
zu. Hier sind vordringlich Maßnahmen zum Erhalt der Wasserqualität, wie die Unterbindung von Einleitun-
gen und bei kleineren Gewässern auch die Einschränkung der Erholungsnutzung, zu ergreifen. 

Seesanierungsmaßnahmen, z. B. durch Sedimententnahme, Tiefenwasserbelüftung oder –ableitung, Stoff-
ausfällung oder Biomanipulation sind sehr zeit- und kostenaufwendig (vgl. Institut für angewandte Gewäs-
serökologie 2001). Entsprechende Maßnahmen sind vordinglich für Seen zu prüfen, deren natürlicher Zu-
stand als mesotroph eingeschätzt wird, da entsprechend nährstoffarme Seen im Landkreis selten sind. Für 
eine vorrangige Sanierung werden der Große Plessower See und Kleine Plessower See, der Kleine Lienewitz-
see und der Weiße See bei Pritzerbe vorgeschlagen. 

Tab. 5: Seen 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt und Aufwertung von Stillge-
wässern. 

Zielarten: 

• mesotrophe Seen: Großes Nix-
kraut (Najas marina), 

• eutrophe Seen: Spiegelndes 
Laichkraut (Potamogeton lucens), 
Krebsschere (Stratiotes aloides), 
Gelbe Mummel (Nuphar lutea), 
Weiße Teichrose (Nymphaea alba). 

 

• Prüfung technischer Maßnahmen zur Seesanierung, 
• Minimierung von Schadstoffeinträgen, 
• Entwicklung einer natürlichen Fischartenzusammen-

setzung, 
• Erhalt und Entwicklung naturnaher Uferstrukturen, 
• Maßnahmen zur Lenkung und ggf. Einschränkung 

der Erholungsnutzung 
• wasserseitige Sperrung von Uferabschnitten, ggf. 

zeitlich begrenzt. 

• mesotrophe Seen: 
Großer Plessower See, Glin-
dowsee, Kleiner Lienewitzsee, 
Restsee Karinchen, Weißer 
See bei Pritzerbe, Kolpiensee 
bei Lehnin. 
• eutrophe Seen: 
Streng, Gänselake, Kleiner 
Lienewitzer See, Caputher 
See, Güterfelder Haussee, 
Kleinmachnower See, Großer 
Wusterwitzer See (tlw. in 
Brandenburg), See westl. 
Brielow, Jeseriger See. 

 

Kleingewässer 

Kleingewässer sind im gesamten Landkreis verbreitet und stellen bedeutsame naturnahe Strukturen in land- 
oder forstwirtschaftlich genutzten Gebieten und in Siedlungsbereichen dar. Ziel ist der Erhalt aller Kleinge-
wässer sowie die Neuanlage von Kleingewässern in geeigneten Bereichen oder an ehemaligen Standorten. 
In vielen Fällen sind die Gewässer durch Absenkung der Grundwasserstände beeinträchtigt, so dass Maß-
nahmen zur Wiederherstellung ursprünglicher Wasserstände vordringlich sind. 

Bei stark verlandeten Gewässern ist die Möglichkeit einer Entschlammung zu prüfen. Verschiedene typische 
Tierarten der Kleingewässer, wie Amphibien und Libellen, werden stark durch hohen Fischbesatz beeinträch-
tigt. Temporäre Gewässer, die natürlicherweise fischfrei sind, sind daher zu erhalten und bei permanenten 
Kleingewässern ist ein an den natürlichen Verhältnissen orientierter Fischbestand anzustreben. 

Beeinträchtigungen der Uferzonen sind besonders durch Erholungs- und Angelnutzung zu verzeichnen, die 
daher eingeschränkt bzw. auf Teilflächen konzentriert werden sollten. 
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Tab. 6: Kleingewässer 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt und Aufwertung von Kleinge-
wässern. 

Zielarten: 

Gemeiner Wasserschlauch (Utricularia 
vulgaris), Quirl-Tännel (Elatine alsi-
nastrum), Sumpf-Quendel (Peplis 
portula), Schlammkraut (Limosella 
aquatica), Nadelbinse (Eleocharis 
acicularis), Wasserhahnenfuß (Ranun-
culus aquatilis, R. peltatus). 
 

• Maßnahmen zur Wiederherstellung ursprünglicher 
Wasserstände, 

• ggf. Entschlammung, Vertiefung  und Zurückdrän-
gung von Gehölzen, 

• Erhalt und Entwicklung naturnaher Uferstrukturen, 
• Ggf. Entwicklung einer natürlichen Fischartenzu-

sammensetzung, 
• Ggf. Zurückdrängung von eingesetzten Fischen 

(Förderung der Laichplatz-Funktion für Amphibien), 
• Lenkung bzw. Einschränkung der Erholung- und 

Angelnutzung, 
• Neuanlage. 

• Im gesamten Landkreis 
• Schwerpunkte für Zielarten 

der Amphibien im Beetz-
seeraum und im Bereich der 
östlichen Fläming-
Hochfläche. 

 

Saure Arm- und Zwischenmoore 

Saure Arm- und Zwischenmoore (Torfmoosmoore) zählen zu den besonders seltenen und bedrohten Lebens-
räumen. Der Erhalt aller, auch bereits degenerierter Zwischenmoore, ist daher ein wesentliches Ziel. 

Beeinträchtigt sind die Moore in der Regel durch einen zu geringen Wasserstand. Vordringlich sind daher 
Maßnahmen, die zu einem Wiederanstieg der Grundwasserverhältnisse im Einzugsbereich der Moore führen. 
So sollten Kiefernforstbereiche kurz bis mittelfristig aufgelichtet und mit Laubgehölzen unterpflanzt werden. 
Der Wasserstand in Gräben in der Umgebung der Moore, ist vorrangig ganzjährig zu erhöhen. Als Zwischen-
lösung bis zur Erreichung eines höheren Wasserstandes, können auf dem Moor wachsende Gehölze teilwei-
se entnommen werden. Die genannten Maßnahmen sind, z. B. am Langen Fenn bei Tremsdorf, bereits um-
gesetzt worden.  

Tab. 7: Saure Arm- und Zwischenmoore 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt von sauren Arm- und Zwi-
schenmooren. 

Zielarten: 

Moosbeere (Oxycoccus palustris), 
Rundblättriger Sonnentau (Drosera 
rotundifolia), Fadenwurzlige Segge 
(Carex chordorhiza), Scheidiges Woll-
gras (Eriophorum vaginatum), Mittle-
rer Sonnentau (Drosera intermedia), 
Schlamm-Segge (Carex limosa), 
Weißes Schnabelried (Rhynchospora 
alba), Faden-Segge (Carex lasiocar-
pa), Kleiner Wasserschlauch (Utricula-
ria minor), Zwerg-Igelkolben (Sparga-
nium minimum), Sumpfporst (Ledum 
palustre), Poleigränke (Andromeda 
polifolia). 

• Erhalt oder Wiederherstellung hoher Wasserstände, 
z.B. durch Förderung der Grundwasserneubildung 
durch Umbau von angrenzenden Nadelholzforsten in 
Laubwälder und Wasserstandsanhebung in Gräben, 

• ggf Freihaltung von offenen Bereichen durch teilwei-
se Gehölzentnahme, 

• ggf. partielle Flachabtorfung. 

• Mittelsee, Karinchen, 
Großes Moor Alte Dorfstelle 
Ferch, Brandfenn, Seddiner 
Heidemoore, Moosfenn, 
Langes Fenn, Pritzerber 
Laake und Marzahner Fenn, 
Elsholtzer Röthe, Hochmoor 
bei Köpernitz, Böllrich, Mit-
telbruch. 
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Basen- und Kalkzwischenmoore sowie nährstoffreiche Moore und Sümpfe  

In den zahlreichen Niederungsbereichen des Landkreises kommt dem Erhalt nährstoffreicher Moore und 
Sümpfe eine besondere Bedeutung zu. Auch hier stellen gesunkene Wasserstände das wesentliche Problem 
dar. Maßnahmen, die eine Anhebung der Grundwasserstände bewirken können, wie der Verschluss oder 
Anstau entwässernder Gräben, sind daher vordringlich. 

Im Gebiet sind aber auch nährstoffreiche Moore und Sümpfe in guter Ausprägung und ganzjährig hohem 
Wasserstand, insbesondere im Randbereich größerer Seen, wie z. B. in der Nuthe-Nieplitz-Niederung oder 
am Rietzer See, vorhanden. Diese sind zu erhalten. 

Tab. 8: Basen- und Kalkzwischenmoore sowie nährstoffreiche Moore und Sümpfe 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt von nährstoffreichen Mooren, 
Sümpfen und Röhrichtgesellschaften. 

Zielarten: 

Wunder-Segge (Carex 
appropinquata), Schlank-Segge (Carex 
gracilis), Schneide (Cladium mariscus). 

• Erhalt sehr hoher Grundwasserstände, 
• keine oder nur sehr extensive, mehrjährige Nutzung, 
• keine Nährstoffeinträge, z. B. durch Kirrungen / 

Fütterungen. 

• Plessower See, Riebener 
See, Blankensee, Fresdorfer 
See, Rietzer See, Mittelsee, 
Dunkelsee, Karinchen, Prit-
zerber Laake, Böllrich, Pä-
wesiner Lötz, Havelbereiche 
bei Pritzerbe. 

 

Feuchtwiesen nährstoffarmer bis mäßig nährstoffreicher Standorte 

Ein extrem selten gewordener Lebensraumtyp sind Feuchtwiesen bzw. Pfeifengraswiesen auf nährstoffarmen 
Standorten. Da sich entsprechende Wiesen mit den überwiegend sehr seltenen typischen Pflanzenarten 
kaum neu entwickeln lassen, kommt dem Erhalt der noch vorhandenen Restflächen eine besondere Bedeu-
tung zu.  

Gefährdet sind Pfeifengraswiesen sowohl durch eine Nutzungsintensivierung, insbesondere durch Düngung, 
als auch durch Nutzungsaufgabe, da kaum wirtschaftlich verwertbare Erträge von entsprechenden Flächen 
zu erzielen sind. Eine naturschutzgerechte Nutzung bzw. Pflege, die eine späte Mahd ab Mitte August, den 
Abtransport und möglichst auch die Verwertung des Mahdgutes vorsieht, ist daher wesentlich.  

Eine Beweidung führt in der Regel zu negativen Veränderungen der Vegetation von Pfeifengraswiesen. Nur 
bei großflächiger und extrem extensiver Beweidung mit geeigneten Rinderrassen, wie sie z. B. in der Döbe-
ritzer Heide praktiziert wird, können auch nährstoffarme Feuchtwiesen erhalten oder sogar gefördert werden 
(vgl. FÜRSTENOW 2004). 
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Tab. 9: Feuchtwiesen nährstoffarmer bis mäßig nährstoffreicher Standorte 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt und Aufwertung von Feucht-
wiesen und Feuchtweiden. 

Zielarten: 

Prachtnelke (Dianthus superbus), 
Natternzunge (Ophioglossum vulga-
tum), Sumpf-Sitter (Epipactis pa-
lustris), Helm-Knabenkraut (Orchis 
militaris), Lungen-Enzian (Gentiana 
pneumonanthe), Teufelsabbiss (Succi-
sa pratensis), Färberscharte (Serratula 
tinctoria), Zittergras (Briza media), 
Steifblättriges Knabenkraut (Dacty-
lorhiza incarnata).  

• Sicherung wechselnder Grundwasserstände (wech-
seltrockene Wiesen), die eine Bewirtschaftung noch 
ermöglichen  

• sehr späte Mahd ab Mitte August, 
• Mahd von Innen nach Außen,  
• keine Beweidung, 
• kein Einsatz von Düngern oder Pflanzenschutzmit-

teln. 

• Blankensee (Breite), Nuthe-
tal bei Bergholz-Rehbrücke, 
Rietzer See, Westufer Fres-
dorfer See, Pritzerber Laa-
ke, Zarth bei Treuenbriet-
zen, Krielower Bruch. 

 

Nährstoffreiche Feuchtwiesen und wechselfeuchtes Auengrünland 

Auch typische nährstoffreiche Feuchtwiesen und Auengrünland zählen zu den Vegetationstypen mit einem 
extremen Verlust an Vorkommen und Flächenanteilen. Gut ausgebildete Bestände zeichnen sich durch einen 
sehr hohen Artenreichtum mit besonders attraktiven Pflanzenarten, wie verschiedenen Orchideenarten, aus. 
Ebenso wie bei den Pfeifengraswiesen bestehen Gefährdungen sowohl in einer zu intensiven als auch in 
einer nicht mehr vorgenommenen Nutzung. Auenwiesen sind durch fehlende Überflutungsdynamik sowie 
Grundwasserabsenkungen, z. B. durch Schöpfwerke, bedroht. Nach Möglichkeit ist durch Entnahme oder 
Rückverlegung von Deichen in geeigneten Bereichen zusätzliches Auengrünland zu entwickeln. 

Ziel ist der Erhalt sämtlicher noch vorhandener Feuchtwiesen und Auenwiesen durch eine angepasste Wie-
sennutzung. Der Erhalt der Vegetationsbestände durch Beweidung ist in der Regel nicht möglich und sollte 
daher nur in Ausnahmefällen und nur sehr extensiv in Bezug auf die Besatzdichten und Beweidungszeiten 
erfolgen. 

Tab. 10: Nährstoffreiche Feuchtwiesen und wechselfeuchtes Auengrünland 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt und Aufwertung von nährstoff-
reichen Feuchtwiesen und Feuchtwei-
den. 

Zielarten: 

Wiesen-Knöterich (Polygonum bistor-
ta), Breitblättriges Knabenkraut 
(Dactylorhia majalis), Brenndolde 
(Cnidium dubium), Gräben-Veilchen 
(Viola stagnina), Wiesen-Silau (Silaum 
silaus), Gottes-Gnadenkraut (Gratiola 
officinalis), Färberscharte (Serratula 
tinctoria). 

• Sicherung ganzjährig hoher Grundwasserstände, die 
eine Bewirtschaftung noch ermöglichen, 

• Überstauungen im Winterhalbjahr und Frühjahr 
zulassen, 

• Einstellen des Schöpfwerksbetriebs, 
• späte Mahd oder Beweidung, 
• Mahd von Innen nach Außen, Schnitthöhe mindes-

tens 10 cm, möglichst alternierend, 
• Einschränkung der Tierbesatzdichte, 
• kein Einsatz von Düngern oder Pflanzenschutzmit-

teln, 
• Erhalt großräumiger offener Landschaftsräume. 

• Wolfsbruch, Wublitz, 
Schwielowsee bei Ferch, 
Riebener See, Blankensee, 
Nuthetal bei Bergholz-
Rehbrücke, südl. Tremsdorf, 
Rädel, Rietzer See, Netze-
ner See, Nahmitzsee, Fres-
dorfer See, Pritzerber Laa-
ke, Zarth, bei Pechüle, Zim-
mermanns-Wiesen, 
Krielower See, südl. Klein-
machnower See, westl. 
Schleuse Stahnsdorf, Ufer-
wiesen Beetzsee, nördl. 
Deutsch Bork, südl. Ziesar, 
Böllrich, Oberes Nieplitztal, 
Planetal, Buchholz, Untere 
u. Mittlere Havel-Niederung 
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Frischwiesen 

Ein sehr großer Teil ursprünglich artenreicher Frischwiesen ist zu intensiv genutztem Saatgrasland, Intensiv-
weiden oder Äckern umgewandelt worden. Alle noch bestehende Restflächen artenreicher Frischwiesen sind 
durch eine angepasste Nutzung bzw. Pflege zu sichern. Insbesondere eine Düngung dieser Flächen ist auszu-
schließen. Von besonderer Wertigkeit sind Frischwiesen mit seltenen Artenvorkommen, wie der Herbstzeitlo-
sen. 

In Grünlandgebieten mit vorherrschend intensiv genutzten Wiesen oder Weiden sind diese, durch eine ex-
tensivere Nutzung, eine Reduzierung der Schlaggrößen mit einer mosaikartigen Nutzung sowie Anlage von 
Säumen, kleinflächigen Brachen, Vernässungen oder Uferstreifen zur Erhöhung der Struktur- und Artenviel-
falt, aufzuwerten. Vorrangig sind entsprechende Maßnahmen in bestehenden Naturschutzgebieten, FFH-
Gebieten sowie in Vogelschutzgebieten vorzusehen (vgl. Karte 1). 

Tab. 11: Frischwiesen 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Aufwertung von vorwiegend intensiv 
genutztem Grünland (Frischwiesen). 

Zielarten: 

Herbstzeitlose (Colchicum autumna-
le), Wiesen-Flockenblume (Centaurea 
jacea). 

• Einschränkung des Einsatzes von Dünger- und Pflan-
zenschutzmitteln, 

• Reduzierung der Schlaggrößen, 
• Vorgaben für eine vielfältige mosaikartige Nutzung 

mit Regelungen zu Mahdterminen und –häufigkeit, 
• Mahd von Innen nach Außen, Schnitthöhe mindes-

tens 10 cm, 
• Einschränkung der Tierbesatzdichte, 
• Strukturanreicherung durch Anlage von Säumen, 

kleinflächigen Brachen, Uferstreifen an Gräben, 
kleinflächige Vernässungen, 

• Gehölzanreicherung, nur wenn Wiesenbrüterschutz 
dem nicht entgegensteht, 

• ggf. Zurückdrängung florenfremder invasiver Pflan-
zenarten. 

• Ostufer des Plessower Sees, 
Riebener See, Blankensee 
(Breite), Zarth bei Treuen-
brietzen, Katzberge bei 
Beelitz, Ziesar, u.a. Schach-
blumenwiese (entwässerter 
Standort), Randbereiche 
Planetal, z.B. bei Rädigke, 

• Schutzgebiete. 

 

Sandtrockenrasen, Grasnelkenfluren 

Sandtrockenrasen und Grasnelkenfluren sind großflächig, vor allem auf den Truppenübungsplätzen Brück 
und Altengrabow, verbreitet. Kleinflächig sind sie zudem im gesamten Landkreis auf Dünenstandorten, Tro-
ckenkuppen oder im Bereich von Sand- oder Kiesabgrabungen zu finden.  

Eine Gefährdung der Vegetationsbestände besteht vor allem durch natürliche Gehölzsukzession oder die 
Aufforstung, wie z. B. im Bereich des Truppenübungsplatzes Altengrabow. Ziel ist der Erhalt der Sandtro-
ckenrasen und Grasnelkenfluren durch eine Zurückdrängung der Gehölze und ggf. eine extensive Nutzung 
oder Pflege, z. B. durch Schafbeweidung, Mahd oder Brand.  

 

 

 

 

 



Entwicklungsziele und Maßnahmen 

 

Landschaftsrahmenplan     Landkreis Potsdam-Mittelmark  

 15

Tab. 12: Sandtrockenrasen, Grasnelkenfluren 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt von Sandtrockenrasen und Grasnel-
kenfluren. 

Zielarten und -gesellschaften:  

Frühlingsspark-Silbergras-Flur (Spergulo 
morisonii-Corynephoretum canescentis): 
Cladonia mitis, Silbergras (Corynephorus 
canescens), Frühlings-Spark (Spergularia 
morisonii), Grasnelken-Fluren (Diantho-
Armerietum): Grasnelke (Armeria elonga-
ta), Heide-Nelke (Dianthus deltoides). 

• Offenhaltung durch Gehölzentnahme, Mahd, 
Brand oder extensive Beweidung, 

• Sicherung einer hohen Vielfalt an Lebensraum-
strukturen, 

• ggf. Zurückdrängung florenfremder invasiver 
Pflanzenarten, 

• Schaffung offener Sandflächen auf Dünen. 

• Alle Teilräume im Landkeis 
• besonders Beelitzer Sander 

und Seddiner Wald- und 
Seengebiet. 

 

Basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen und Bodensaure Halbtro-
ckenrasen  

Basiphile Trockenrasen, die v. a. auf exponierten Hangkuppen der Endmoränenhügel und an Steilhängen 
von Sekundärstandorten (Kiesgruben) auf lehmig-kiesigen Böden vorkommen, stellen im Landkreis Potsdam-
Mittelmark für verschiedene seltene Pflanzenarten einen weit westlich gelegenen Vorposten dar. Der Erhalt 
dieser besonders in der Havelniederung gelegenen Bestände ist daher ein vorrangiges Ziel. Geeignete Maß-
nahmen sind die Verhinderung von Verbuschungen oder Aufforstungen oder sonstigen Umnutzungen sowie 
ggf. eine mehrjährige Mahd von Teilflächen. 

Tab. 13: Basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen und Bodensaure Halbtro-
ckenrasen 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt von basiphilen Trocken- und 
Halbtrockenrasen, Steppenrasen und 
bodensaure Halbtrockenrasen. 
Zielarten: 

Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), 
Gemeines Sonnenröschen (Helianthe-
num nummularium) , Steppen-
Lieschgras (Phleum phleoides), 
Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusi-
anorum), Ähriger Blauweiderich 
(Pseudolysimachium spicatum), Wie-
sen-Kuhschelle (Pulsatilla pratensis), 
Graue Skabiose (Scabiosa canescens), 
Gestreckter Ehrenpreis (Veronica 
prostrata), Geflecktes Sandröschen 
(Tuberaria guttata). 

• Offenhaltung durch Gehölzentnahme, Mahd, Brand 
oder extensive Beweidung, 

• Sicherung einer hohen Vielfalt an Lebensraumstruk-
turen, 

• Besucherlenkung, Vermeidung von stärkeren Trittbe-
lastungen, 

• ggf. Zurückdrängung florenfremder invasiver Pflan-
zenarten. 

• Mittlere Havel-Niederung, 
• auch punktuell Potsdamer 

Havelseen, Seddiner Wald- 
und Seengebiet, Östliche 
Fläming-Hochfläche, Nörd-
liches Fläming-
Waldhügelland: um Treu-
enbrietzen, Zentraler Hoher 
Fläming. 
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Zwergstrauchheiden und Besenginsterheiden 

Größere Zwergstrauch- und Besenginsterheiden sind auf bestehenden oder ehemaligen Truppenübungsplät-
zen Altengrabow, Brück, in der Werbiger Heide sowie auf dem Saarmunder Berg zu finden. Die Bestände 
sind durch Überalterung der Besenheide sowie durch Gehölzsukzession und Aufforstung, letztere aktuell v.a. 
auf dem TÜP Altengrabow, gefährdet. Ziel ist der Erhalt sämtlicher Zwergstrauch- und Besenginsterheiden 
mindestens in ihrer derzeitigen Ausdehnung. Kleinflächige Vorkommen sind möglichst zu vergrößern. 

Wesentliche Pflegemaßnahmen sind die Entnahme von Gehölzen, die aber, wie alle Pflegemaßnahmen, 
nicht flächendeckend erfolgen sollte, Heidemahd, eine extensive Schafbeweidung oder die Verjüngung der 
Heide durch Brand. Letztere Maßnahme ist als besonders wirkungsvoll und wenig kostenintensiv anzusehen, 
ist aber auf munitionsbelasteten Flächen der Truppenübungsplätze problematisch. Auf dem Saarmunder 
Berg wurde 2006 die Heidepflege durch kontrolliertes Brennen angewendet (Linder mdl. Mitteilung, 2006). 

Tab. 14: Zwergstrauchheiden und Besenginsterheiden 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt von Zwergstrauchheiden  

Zielarten: 

Heidekraut (Calluna vulgaris), Behaar-
ter Ginster (Genista pilosa), Borstgras 
(Nardus stricta), 

Besenginstergebüsche (Calluno-
Sarothamnetum). 

 

• Offenhaltung durch Gehölzentnahme, Mahd, Brand 
oder extensive Beweidung, 

• Sicherung einer hohen Vielfalt an Lebensraumstruk-
turen. 

• Truppenübungsplätze Brück 
und Altengrabow, 

• Werbiger Heide, 
• Saarmunder Berg, 
• Güterfelde, 
• ehem. Grenzstreifen Drei-

linden, 
• Schneisen südl. Treuen-

brietzen 
• Schneisen in Waldgebieten 

unter Hochspannungslei-
tungen (z.B. Beelitzer San-
der). 

 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen, Baumgruppen, Streuobstbestände 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen, Baumgruppen und Streuobstbestände sind als eigenstän-
dige Lebensraumtypen, insbesondere aber als strukturierende Elemente in der Agrarlandschaft, von hohem 
Wert. Ziel ist der Erhalt und die Aufwertung entsprechender Gehölzstrukturen. Insbesondere großflächig 
ackerbaulich geprägte Landschaftsteile können durch Baum- und Strauchpflanzungen aufgewertet werden. 
Im Bereich von Einstandsgebieten der Großtrappe und in Grünlandgebieten mit Wiesenbrütervorkommen, 
die großräumige offene Landschaften bevorzugen, sind dagegen keine größeren Anpflanzungen vorzuneh-
men.  

Bestehende Kleingehölze können durch Maßnahmen, wie dem Ersetzen nicht heimischer Gehölzarten oder 
der Entwicklung breiter vorgelagerter Krautsäume, aufgewertet werden.  

Bei Gehölzpflanzungen sind nur heimische und standortgerechte Pflanzenarten aus autochthonen Beständen 
zu verwenden. Die Vorgaben des Erlasses zur „Sicherung gebietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung von 
Gehölzen in der freien Landschaft“ sind zu beachten. Es sind nur Gehölzarten der Anlage 1 des Erlasses zu 
verwenden. Im Umfeld von Obstanbaugebieten ist auf die Verwendung von Weißdorn (Crataegus monogy-
na) und Schwarzdorn (Prunus spinosa) zu verzichten. 
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Tab. 15: Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen, Baumgruppen, Streuobstbestände 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt und Aufwertung von Laubge-
büsche, Feldgehölze, Alleen, Baum-
reihen, Baumgruppen, Streuobstbe-
stände. 

• Erhalt von alten, höhlen- und totholzreichen Bäu-
men, 

• Entnahme nicht heimischer Arten, Nachpflanzungen,  
• Heckenpflege durch Rückschnitt, 
• Entwicklung vorgelagerter Krautsäume, 
• kein Einsatz von Bioziden in Streuobstbestände, 
• Neuanlage bevorzugt in strukturarmen Ackerland-

schaften. 

• Im gesamten Landkreis, 
• nicht in Großtrappen-

einstandsgebieten und 
Wiesenbrütergebieten. 

 

Birken- und Erlenbruchwälder, Erlen-Eschenwälder 

Birkenbruchwälder sind im Landkreis Potsdam-Mittelmark sehr selten und nur auf wenigen nährstoffärme-
ren Moorstandorten zu finden und daher vorrangig zu sichern. Sie sollten vollständig aus der forstwirtschaft-
lichen Nutzung genommen werden. 

Erlenbruch- und Erlen-Eschenwälder sind dagegen noch weiter verbreitet, oft sind aber nur kleinflächige 
oder durch Grundwasserabsenkung degenerierte Bestände vorhanden. Vorrangig ist der Erhalt aller Feucht-
wälder und die Sicherstellung ganzjährig hoher Grundwasserstände. Insbesondere sind die wenigen größe-
ren Feuchtwaldbereiche, wie Zarth, Saarmunder Elsbruch, Krahner Busch, Linther Busch und Bestände an der 
Havel bei Deetz, zu erhalten und aufzuwerten. 

Tab. 16: Birken- und Erlenbruchwälder, Erlen-Eschenwälder 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt von Moor und Bruchwäldern. 

Zielarten- und gesellschaften: 
Erlenbruch (Carici elongatae-
Alnetum):  
Sumpffarn (Thelypteris palustris), 
Wasserfeder (Hottonia palustris), 
Walzen-Segge (Carex elongata), 
Sumpf-Calla (Calla palustris), 

Pruno-Fraxinetum (Erlen-Eschenwald):  

Busch-Windröschen (Anemone nemo-
rosa), Gelbes Windröschen (Anemone 
ranunculoides), Gefleckte Taubnessel 
(Lamium maculatum), Entferntähriges 
Rispengras (Poa remota). 
Winkelseggen-Eschenwald (Carici-
Fraxinetum):  
Wechselblättriges Milzkraut (Chry-
sosplenium alternifolium), Winkel-
Segge (Carex remota). 

• Sicherung sehr hoher Grundwasserstände (bei Erlen-
brüchen), 

• einzelstammweise Nutzung bei gefrorenem Boden, 
• Herausnahme von naturnahen Teilflächen aus der 

Nutzung, 
• Entnahme nicht heimischer Baumbestände, 
• ggf. Zurückdrängung florenfremder Pflanzenarten. 

In fast allen Teilgebietendes 
Landkreises, insbesondere 
Zarth, Saarmunder Elsbruch, 
Krahner Busch, Linther Busch, 
Mittlere Havel, Flämingbäche, 
Pritzerber Laake. 

 

 



Entwicklungsziele und Maßnahmen 

 

Landschaftsrahmenplan      Landkreis Potsdam-Mittelmark 

 18

Naturnahe Teilflächen mit hohen Alt- und Totholzanteilen sollten aus der forstwirtschaftlichen Nutzung 
genommen und einer Eigenentwicklung überlassen werden. Eine forstwirtschaftliche Nutzung ist zum Schutz 
der Moorböden und der Kraut- und Strauchvegetation auf das Winterhalbjahr bei gefrorenem Boden zu 
beschränken. 

Weich- und Hartholzauenwälder 

Weich- und Hartholzauenwälder zählen zu den sehr seltenen Waldtypen innerhalb des Landkreises. Sie sind 
natürlicherweise v. a. in der Havelniederung zu erwarten, weisen hier aber nur noch sehr kleinflächige Rest-
bestände auf. Diese sind zu sichern, eine forstwirtschaftliche Nutzung sollte nicht erfolgen. Ggf. sind floren-
fremde Gehölzarten zu entnehmen. Nach Möglichkeit ist der Flächenanteil von Weich- und Hartholzauen-
wäldern in den Flussauen auszudehnen. Als wesentliche Standortbedingung ist eine periodische Überflutung 
zu gewährleisten. 

Tab. 17: Weich- und Hartholzauenwälder 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt und Entwicklung von Weich- 
und Hartholzauenwälder. 

Zielarten:  

Fahl-Weide (Salix x rubens), Silber-
Weide (Salix alba), Bruch-Weide (Salix 
fragilis), Schwarz-Pappel (Populus 
nigra), Flatter-Ulme (Ulmus laevis), 
Stiel-Eiche (Quercus robur). 

 

• Ermöglichung von periodischen Überflutungen, 
• Erhalt und Förderung wertvoller Strukturen, wie 

Höhlenbäume, stehendes Totholz, Lichtungen, struk-
turreicher Waldaußen- und innenränder, 

• kein Kahlschlag, 
• Herausnahme von naturnahen Teilflächen aus der 

Nutzung, 
• Waldentwicklung auf geeigneten Standorten, 
• ggf. Zurückdrängung florenfremder Pflanzenarten. 

• Mittlere und Untere Havel-
niederung. 

 

Naturnahe Laubwälder und Laubholzforste 

Naturnahe Laubwälder und Laubholzforste nehmen nur einen geringen Teil der Gesamtwaldfläche ein. Vor-
dringlich ist daher ein Erhalt der bestehenden Bestände sowie eine mittel- und langfristig deutliche Erhö-
hung dieses Anteils durch den Umbau von Kiefernforsten, wie sie in vielen Bereichen bereits durch die Forst-
verwaltungen eingeleitet worden sind, vorzusehen. Dabei sollten sich die Gehölzarten an der für die jeweili-
gen Standorte angegebenen potentiellen natürlichen Vegetation orientieren (vgl. Karte 4). Eingebürgerte 
Arten, wie z. B. Robinie oder Roteiche, sollten dabei allerdings ausgeschlossen werden. 
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Tab. 18: Naturnahe Laubwälder und Laubholzforste 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt und Aufwertung naturnaher 
Laubwälder und Laubholzforste. 

Zielarten: 

Buchenwälder: Siebenstern (Trien-
talis europaeus), Schmalblättrige 
Hainsimse (Luzula luzuloides), Rund-
blättriges Labkraut (Galium rotundifo-
lium), Bergfarn (Lastrea limbosper-
ma). 

Stieleichen- Hainbuchenwald 
(Stellario-Carpinetum), Lab-
kraut-Stieleichen-
Hainbuchenwald (Galio-
Carpinetum): Winter-Linde (Tilia 
cordata), Gelbes Windröschen (Ane-
mone ranunculoides), Echte Sternmie-
re (Stellaria holostea), Mittlerer Ler-
chensporn (Corydalis intermedia), 
Schuppenwurz (Lathraea squamaria), 
Wald-Goldstern (Gagea lutea), Hain-
Wachtelweizen (Melampyrum nemo-
rosum), Leberblümchen (Hepatica 
nobilis), Wald-Bingelkraut (Mercurialis 
perennis), Süße Wolfsmilch (Euphor-
bia dulcis). 

Birken-Eichenwald (Betulo-
Quercetum): Wald-Reitgras (Cala-
magrostis arundinacea), Nickendes 
Leimkraut (Silene nutans), Schwal-
benwurz (Vincetoxicum hirundinaria). 

• Erhalt und Förderung wertvoller Strukturen, wie 
Höhlenbäume, stehendes Totholz, Lichtungen, struk-
turreiche Waldaußen- und innenränder, 

• kein Kahlschlag, 
• Herausnahme von naturnahen Teilflächen aus der 

Nutzung, 
• ggf. Zurückdrängung florenfremder Pflanzenarten. 

Buchenwälder: 
Raum Caputh – Ferch, 
Fläming. 
Stieleichen- Hainbu-
chenwald: 
Zarth, Pechüle, Seebaldushof 
und im Oberen Nieplitztal, 
Bullenberger Bach, Mittel-
bruch, Krahner Busch, Plane-
tal, Ragösen. 
Birken-Eichenwald:  
Fercher Berge,  Beetzseeland-
schaft, Belziger Vorfläming, 
Dünenheide Pritzerber Laake, 
Lehniner Mittelheide, Oberes 
Nieplitztal, Verlorenwasser, 
Mittelbruch, Saarmunder 
Elsbruch, Östliche Fläming-
Hochfläche, Plane-Temnitz-
Niederung, Potsdamer Havel-
seen, Seddiner Wald- und 
Seengebiet, Saarmunder 
Berg, Zaucherücken, Zentraler 
Hoher Fläming, Spring, Ziesa-
rer Vorfläming. 

Entwicklung naturnaher Laubwälder 
und Laubholzforste. 

• Umbau von Kiefernforsten in naturnahe, strukturrei-
che Laub- und Laubmischwälder, 

• Orientierung der Gehölzarten an der PNV (ohne 
eingebürgerte Arten), 

• Entwicklung von artenreichen gestuften Waldrän-
dern mit vorgelagerten Krautsäumen. 

• Im gesamten Landkreis. 

 

Kiefernwälder trockenwarmer Standorte, Flechten-Kiefernwälder 

Natürliche, durch Kiefern dominierte Wälder, sind auf extrem trockenen und nährstoffarmen Standorten, 
insbesondere auf Dünen und Trockenkuppen, zu erwarten. In naturnaher Ausprägung sind diese derzeit nur 
kleinflächig vorhanden, z. B. zwischen Nichel und Treuenbrietzen sowie bei Baitz. Ziel ist der Erhalt dieser 
Lebensräume und die Herausnahme aus der forstwirtschaftlichen Nutzung. Zusätzlich sollten auf geeigneten 
Trockenstandorten die hier vorherrschenden Altersklassen-Kiefernwälder in Flechten-Kiefernwälder umge-
baut werden. 
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Tab. 19: Kiefernwälder trockenwarmer Standorte, Flechten-Kiefernwälder 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt und Aufwertung von Kiefern-
wäldern trocken-warmer Standorte. 

Zielarten und -gesellschaften: 

Strauchflechten-Kiefernwald (Clado-
nio-Pinetum):  
Silbergras (Corynephorus canescens), 
Flechten (Cladonia, Subgattung Cla-
dina), Habichtspilz (Sarcodon imbrica-
tus). 

• Herausnahme von naturnahen Teilflächen aus der 
Nutzung, 

• Erhalt und Förderung wertvoller Strukturen, wie 
Höhlenbäume, stehendes Totholz, Lichtungen, struk-
turreicher Waldaußen und –innenränder, 

• ggf. Zurückdrängung der Gehölzsukzession in wert-
vollen Begleitbiotopen, wie Trockenrasen und Hei-
den. 

• Dünenstandorte, zwischen 
Nichel und Treuenbrietzen, 
bei Baitz, Bücknitzer Heide. 

 

Äcker, Sandäcker, Ackerbrachen 

Äcker sind ein dominierender Lebensraumtyp im Landkreis. Es herrschen aber intensiv genutzte, durch Dün-
gung und Biozide geprägte Standorte vor. Ackerlebensräume mit einer artenreichen Wildkrautflora sind 
dagegen selten. Ziel ist die Aufwertung von Ackerfluren zur Schaffung einer für die verschiedenen Standort-
typen und Fruchtarten typischen Ackerbegleitflora.  

Strukturarme Ackerlandschaften sind zudem durch Säume, lineare Gehölze, Kleingewässer und andere na-
turnahe Kleinstrukturen aufzuwerten. Dabei ist zu beachten, dass die Lebensraumqualität für Großvogelar-
ten, wie die Großtrappe, nicht beeinträchtigt wird. 

Entwicklungsschwerpunkte für eine Aufwertung von Ackerfluren sind vorrangig die SPA-Gebiete Hoher Flä-
ming und Mittlere Havelniederung sowie Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete mit Anteilen von Ackerflä-
chen (vgl. Karte 1). 

Tab. 20: Äcker, Sandäcker, Ackerbrachen 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Aufwertung von Ackerfluren. 

Zielarten: 

Lämmersalat (Arnoseris minima), 
Kleinfrüchtiger Frauenmantel (Apha-
nes inexpectata), Grannen-Ruchgras 
(Anthoxanthum aristatum), Acker-
Frauenmantel (Aphanes arvensis), 
Mäuseschwänzchen (Myosurus mini-
mus), Ysop-Blutweiderich (Lythrum 
hyssopifolia), Acker-Rittersporn (Con-
solida regalis), Nacht-Lichtnelke 
(Silene noctiflora). 

• Reduzierung des Dünger- und Biozideinsatzes zur 
Entwicklung einer artenreichen Ackerbegleitflora, 

• Verringerung der Schlaggrößen auf 10 – 20 ha und 
Förderung vielfältiger Fruchtartenwechsel, 

• Anlage von Ackerrandstreifen und Säumen, 
• Anlage von Brachen, insbesondere in feuchten 

Senken und auf trockenen Kuppen; Mahd bzw. Mul-
chen nur außerhalb der Brutzeit, 

• Erhalt und Förderung von Standortheterogenität 
durch standortspezifischer Bewirtschaftung, 

• Förderung des ökologischen Landbaus, 
• Anlage von Kleingehölzen (nicht im Bereich der 

Einstandsgebiete der Großtrappe und bedeutsamen 
Rastgebieten), 

• Anlage von Kleingewässern in geeigneten Berei-
chen. 

• Schutzgebiete, Gebiete mit 
Vorkommen typischer Ar-
ten, wie Rebhuhn. 
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Mauern 

Ziel ist der Erhalt von Mauerspaltengesellschaften an alten Gebäuden oder Mauern. Hierzu sind offene Mau-
erspalten, die von typischen Pflanzenarten besiedelt werden im Rahmen von Gebäude- und Mauersanierun-
gen nach Möglichkeit nicht zu verändern.  

Tab. 21: Mauern 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Aufwertung von Mauern mit Mauer-
gesellschaften. 

Zielarten: 

Mauerraute (Asplenium ruta-muraria), 
Zerbrechlicher Blasenfarn (Cystopteris 
fragilis), Braunstieliger Streifenfarn 
(Asplenium trichomanes), Rupprecht-
farn (Gymnocarpium robertianum), 
Zimbelkraut (Cymbalaria muraria), 
Gelber Lerchensporn (Corydalis lutea). 

• Aussparung von Abschnitten mit Mauergesellschaf-
ten bei Sanierungsarbeiten,  

• Verwendung von geeigneten Mörtelzusammenset-
zungen, 

• gezielte Errichtung von geeigneten Mauern (z.B. 
Feld- und Ziegelsteinmauern) zur Ansiedlung von 
Mauergesellschaften, 

• Aufklärung über die betreffenden Pflanzenarten. 

• Historische Gebäude und 
Stadtmauern in den Städten 
Belzig, Ziesar und Treuen-
brietzen, die Burganlage 
Rabenstein und der Kirch-
hof in Rädigke. 

 

Natürliche Binnensalzstellen 

Die natürlichen Binnensalzstellen des Landkreises sind von überregionaler Bedeutung und daher vorrangig 
zu Erhalten und Aufzuwerten. Wichtig ist besonders die Sicherstellung hoher Grundwasserstände, durch die 
salzhaltiges Wasser an die Oberfläche gelangt. Ein großer Teil der Salzpflanzengesellschaften und –arten ist 
auf eine extensive Wiesen- oder Weidenutzung angewiesen. Diese ist auf bestehenden Grünlandflächen 
fortzusetzen und in geeigneten Bereichen sind ehemalige Salzwiesen durch Zurückdrängung von Röhrichten 
neu zu entwickeln. Eine Düngung der Standorte ist auszuschließen. 

Entwicklungsschwerpunkte sind die Umgebung des Rietzer Sees, des Netzener Sees, des Nahmitzsees, der 
Todtlaake bei Ketzkür sowie der Nuthe-Nieplitz-Niederung. 

Tab. 22: Natürliche Binnensalzstellen 

Entwicklungsziele, 

Zielarten 

Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Erhalt und Aufwertung von natürli-
chen Binnensalzstellen. 

Zielarten: 

Strand-Aster (Aster tripolium), Strand- 
Dreizack (Triglochin maritimum), 
Strand-Milchkraut (Glaux maritima), 
Sumpf-Knabenkraut (Orchis palustris). 

• Sicherung oder Wiederherstellung hoher Grundwas-
serstände, 

• extensive Wiesen- oder Weidenutzung ohne Dün-
gung, 

• ggf. Zurückdrängung von Röhrichtbereichen. 

• Untere und Mittlere Havel, 
Nuthe-Nieplitz-Niederung, 
Emsterniederung 

• Punktuell Potsdamer Havel-
seen: Beetzseelandschaft 
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Ehemalige Bergbauflächen 

Bergbauflächen, auf denen der Abbau von Kies, Sand oder Ton abgeschlossen ist, sollen zu vielfältigen Le-
bensräumen mit offenen Trockenstandorten, vegetationsarmen Gewässern, Steilwänden, Ruderalfluren, und 
Vorwäldern entwickelt werden. Zur Offenhaltung sind regelmäßige Pflegemaßnahmen durchzuführen. Eine 
intensive Erholungsnutzung, wie Baden oder Motocross-Fahren, ist auszuschließen oder auf Teilflächen zu 
begrenzen. 

Grundsätzlich sind alle nicht mehr in Nutzung befindlichen Bergbauflächen für die aufgeführten Zielstellun-
gen als geeignet anzusehen. Vorrangig sind Flächen innerhalb oder in der Umgebung von Schutzgebieten 
sowie großflächige Abbaugebiete entsprechend zu entwickeln. Beispiele sind die Bergbauflächen Fresdorfer 
Heide, Reetz und Linthe. 

2.1.2 Fauna 

Säugetiere 

Für die drei als Zielarten ausgewählten Fledermausarten ist der Erhalt der bekannten Sommer- und Win-
terquartiere von hoher Priorität. Hierzu ist ein enger Kontakt mit den Eigentümern der Gebäude, insbesonde-
re bei geplanten Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen, zu halten. Eine Förderung der Arten kann zudem 
durch die Entwicklung vielfältig strukturierter Nahrungshabitate im Umfeld von bekannten Sommerquartie-
ren erfolgen. 

Für die beiden an Gewässer gebundenen Großsäuger Fischotter (Lutra lutra) und Biber (Castor fiber) ist 
der Erhalt stabiler Populationen in den derzeit besiedelten Gewässern das Ziel. Für den Biber wird zudem ein 
hohes Potential für eine weitere Ausbreitung, z. B. in die Nuthe-Nieplitz-Niederung, gesehen. Beide Arten 
profitieren von einer naturnahen Gewässerstrukturierung, die ein wesentliches Ziel für alle Gewässer des 
Landkreises darstellt. Unzerschnittene, verkehrsarme Landschaftsräume mit geeigneten Gewässerlebens-
räumen sind zu erhalten. Darüber hinaus ist eine gefahrlose Wanderungen entlang der Gewässer zu ermög-
lichen. So sind die Querungsbauwerke von Straßen und Bahnlinien nach Möglichkeit als groß dimensionierte 
Maul- oder Kastenprofile zu gestalten. Entlang der Gewässer sind im Querungsbauwerk, auch bei Hochwas-
ser, nicht vollständig überflutete Uferstreifen zu entwickeln. Weitere Angaben zu notwendigen Maßnahmen 
sind im Artenschutzprogramm Elbebiber und Fischotter des Landes Brandenburg dargestellt (MUNR 1999). 

 

Der Erhalt großer unzerschnittener Räume, insbesondere in waldreichen Gebieten, ist für weitere 
Großsäuger von besonderer Relevanz. Hierdurch ist der Individuenaustausch zwischen Teilpopulationen 
gewährleistet und die Verluste durch Verkehrsopfer werden vermieden. Auch die Intensität und Häufigkeit 
von Störungen ist in nicht durch Verkehrswege erschlossenen Räumen deutlich geringer. Besonders große 
unzerschnittene Räume befinden sich im Bereich der bestehenden und ehemaligen Truppenübungsplätze 
Altengrabow, Brück und Jüterbog (vgl. Karte 16). 

Innerhalb des Landkreises werden derzeit die Einstandsgebiete des Rothirschs (Cervus elaphus), der im 
östlichen Teil des Flämings verbreitet ist, durch viel befahrene Straßen, besonders die Autobahn A 9, zer-
schnitten. Auch für den in Zukunft potentiell zu erwartenden Wolf (Canis lupus) stellen Verkehrsverluste 
eine besondere Gefährdung dar. Vorschläge für geeignete Standorte von Grünbrücken oder Wilddurchlässen, 
die die Zerschneidungswirkung mindern können, sind in Karte 2 dargestellt. Von diesen würde auch der 
Elch (Alces alces) profitieren, für den eine Zuwanderung derzeit allerdings als wenig wahrscheinlich anzuse-
hen ist. 
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Grundsätzlich sind die Ansiedlungsmöglichkeiten für den Wolf im Landkreis, aufgrund von hohen Schalen-
wilddichten, störungsarmen Tageseinständen und großen unzerschnittenen Waldgebieten, als günstig zu 
bewerten. Ein wesentliches Hindernis für eine Wiederbesiedlung stellen vor allem verkehrsreiche Straßen dar 
(PROMBERGER, HOFER o.J.). 

Sollten sich Hinweise für ein regelmäßiges oder dauerhaftes Vorkommen von Wölfen im Landkreis ergeben, 
ist ein Wolfsmanagement aufzubauen mit wesentlichen Maßnahmen, wie 

• Monitoring und Aufbau eines Informationsnetzwerkes, 

• Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere unter Jägern und Landwirten, 

• Beratung von Viehhaltern bei der Anwendung von Schadensvorbeugungsmaßnahmen, 

• Regelung von Kompensationsleistungen bei etwaigen Schäden durch Wölfe. 

 

Für die beiden weiteren großen Raubsäugerarten Luchs (Felis lynx) und Wildkatze (Felis silvestris) beste-
hen, aufgrund zu großer Entfernungen zu den nächsten Vorkommen im Harz oder in Polen, praktisch keine 
Möglichkeiten einer eigenständigen Wiederbesiedlung von Lebensräumen in Brandenburg (AHRENS et al. 
2003). Zumindest für die Wildkatze werden die Ausgangsbedingungen für eine aktive Wiederansiedlung, 
auch innerhalb des Landkreises, als potentiell geeignet angesehen und sollten daher zukünftig näher unter-
sucht werden.  

Für den Luchs sind zumindest die Nahrungsbedingungen aufgrund hoher Wildbestände als sehr günstig 
einzuschätzen. Ob auch weitere wesentliche Habitatparameter, wie die besiedelbaren Waldflächenanteile 
ausreichend sind, ist vor einer Wiederansiedlung genauer zu prüfen. 

Tab. 23: Säugetiere 

Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Großes Mausohr 

(Myotis myotis) 

RLBbg: 1 

RL D: 3 

FFH-RL: Anh. II 

 

• Schutz bekannter Sommer- und Winterquartiere, 
• kein Einsatz von schädlichen Holzschutzmitteln in Sommer-

quartieren,  
• kein Biozideinsatz in Jagdgebieten in einem Mindestumkreis 

von 10 km um bekannte Wochenstuben (BEUTLER, BEUTLER 
2002), 

• vorrangige Entwicklung von lichten Laub- und Mischwäl-
dern, Parks und Obstgärten als Nahrungshabitate im Umfeld 
bestehender Vorkommen. 

• Winterquartiere:  
Brauerei Wiesenburg, Eis-
keller Weizgrund, Ringöfen 
Rädel, Arbenz und Neused-
din, Bunker Kammerode, 
Kaserne Krampnitz und 
Burg Raben, 

• Wochenstuben bei Gliene-
cke und Nahmitz, 

• Sommerlebensräume 
im Bereich Stahnsdorf, 
Glindow, Ketzin, Ragösen, 
Pritzerbe und Lübnitz. 

Bechsteinfledermaus 

(Myotis bechsteini) 

RL Bbg: 1 

RL D: 3 

FFH-RL: Anh. II 

• Erhalt und Entwicklung reich strukturierter Laub- und 
Mischwälder, Parks, und Obstgärten in bewegter Landschaft, 

• Belassen von Altbäumen, insbesondere Höhlenbäume, 
• Schutz der bekannten Winterquartiere und Schaffung neuer 

Quartiere, 
• kein Einsatz von Insektiziden im Umfeld von Vorkommen. 

• Winterquartiere: 
Schloß und Brauerei Wie-
senburg, Mühle Ho-
henspringe, Bunker Kam-
merode, 

• bei Bücknitz und NSG 
Werbiger Heide. 
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Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Mopsfledermaus 

(Barbastella  
barbastellus) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

FFH-RL: Anh. II 

• Erhalt und Entwicklung reich strukturierter Laub- und 
Mischwälder, 

• Belassen von Altbäumen, insbesondere von stehendem 
Totholz in Wäldern und Parks im Bereich bestehender Vor-
kommen, 

• Schutz der bekannten Winterquartiere und Schaffung neuer 
Quartiere, 

• vorrangige Entwicklung von lichten Laub- und Mischwäl-
dern, Parks und Obstgärten als Nahrungshabitate im Umfeld 
bestehender Vorkommen. 

• Winterquartiere  
Brauerei Wiesenburg, Müh-
le Hohenspringe, MUNA 
Buckau, Radarstation Ha-
gelberg. 

• Sommerlebensräume 
Werbiger Heide, bei Neu 
Plötzin und Pritzerbe.  

Elbebiber 

(Castor fiber) 

RL Bbg: 1 

RL D: 3 

FFH-RL: Anh. II 

• Erhalt und Entwicklung der Wohngewässer, 
• Wasserrückhaltung, Renaturierungsmaßnahmen von Gewäs-

sern und Auen, 
• Beseitigung von Gefahrenpunkten an Kreuzungsbauwerken 

Verkehrswege – Gewässer, 
• Managementmaßnahmen in Konfliktbereichen mit Landwirt-

schaft, Teichwirtschaft und im Siedlungsbereich. 

• Haveleinzugsbereich, 
• Ausbreitung in weitere 

Gebiete, wie Nuthe-
Nieplitz-Niederung ermög-
lichen. 

Fischotter 

(Lutra lutra) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

FFH-RL: Anh. II 

• Erhaltung bzw. Wiederherstellung naturnaher Fließ- und 
Stillgewässer mit hoher Wasserqualität,  

• ottergerechter Ausbau der Verkehrswege, v. a. durch Einbau 
weitlumiger Brücken, die eine Passage außerhalb des Was-
sers ermöglichen,  

• Anwendung ottergerechter Reusen, 
• Schutz und Entwicklung ungestörter Gewässerlebensräume. 

• Einzugsbereich der Havel, 
Nuthe-Nieplitz-Niederung, 
Plane. 

* Rote Listen nach DOLCH et al. (1992) und BOYE et al. (1998): 1 = vom Aussterben bedroht 2 = stark gefährdet 3 = gefährdet 
 FFH-Richtlinie: Anh. II = Arten des Anhangs II (Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete 

ausgewiesen werden müssen) 
 Anh. IV = Arten des Anhangs IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) 

Brutvögel 

Innerhalb des Landkreises haben mehrere Vorkommen seltener und gefährdeter Brutvogelarten überregiona-
le Bedeutung. Von sehr hoher Priorität ist der Erhalt der Großtrappe, die in Brandenburg nur noch drei 
Brutgebiete besitzt, von denen mit den Belziger Landschaftswiesen und dem Fiener Bruch zwei innerhalb des 
Landkreises liegen. Die wesentlichen Großtrappenhabitate des Fiener Bruchs liegen allerdings in angrenzen-
den Gebieten des Landes Sachsen-Anhalt. Die bereits seit Jahren laufenden Programme zum Schutz der Art, 
die zu einer Stabilisierung und leichtem Anstieg des Bestandes geführt haben, sind uneingeschränkt fortzu-
setzen.  

Für Wiesenbrüterarten, wie Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rotschenkel und Wachtelkönig, 
besteht bei weiteren Bestandsverlusten in den nächsten Jahren die Gefahr des regionalen Aussterbens. Da-
her sind verstärkt spezielle Schutzprogramme fortzusetzen bzw. auszudehnen. Da die genauen Ursachen für 
die sehr geringen Reproduktionserfolge dieser Arten noch nicht abschließend geklärt sind, müssen eine Viel-
zahl von Einzelmaßnahmen, wie großräumige und lang anhaltende Grünlandvernässung auf Mindestflächen 
von 700–1.000 ha sowie ggf. gezielte Prädatorenbekämpfung, in Kombination angewendet werden (vgl. 
LANGEMACH, BELLEBAUM 2005). Eine weitere Zunahme an Gehölzstrukturen in den Brutgebieten ist zu vermei-
den. 

Innerhalb der Belziger Landschaftswiesen ist der geringe Brutbestand des wieder angesiedelten Steinkau-
zes durch die Weiterführung des Schutzprogramms zu sichern. Eine mögliche Ausdehnung des Auswilde-
rungsprogramms, z. B. auf die Nuthe-Nieplitz-Niederung, sollte geprüft werden. 

Große unzerschnittene, störungsarme und nahrungsreiche Landschaftsräume sind für verschiedene sensible 
Großvogelarten, wie Uhu, Schwarzstorch, Seeadler und Fischadler, zu erhalten und zu sichern. Für die 
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Arten ist zudem ein spezieller Schutz der Horststandorte vor Störungen sowie das Angebot geeigneter 
Horstbäume, durch Schutz von Überhältern in störungsarmen Wäldern, von Bedeutung. Spezielle Anforde-
rungen für den Schutz von Adlerarten sind zudem im Artenschutzprogramm Adler des Landes Brandenburg 
dargestellt (MLUV 2005). 

Eine besondere Bedeutung besitzen großräumige Trockenrasen und Heiden auf den Truppenübungsplätzen 
Altengrabow und Brück. Ziel ist der Erhalt der Offenlandschaften mit Vorkommen von Ziegenmelker, 
Wiedehopf und Raubwürger. Im Gegensatz zu vielen anderen Truppenübungsplätzen im Land Branden-
burg sind die beiden genannten noch in Nutzung, so dass günstige Voraussetzungen zum Erhalt der Lebens-
räume bestehen. Weitere Aufforstungen von trockenen Offenstandorten, wie sie auf dem TÜP Altengrabow 
begonnen wurden, sind dabei auszuschließen. Eine periodische Pflege von Teilflächen durch Entbuschung, 
Mahd oder Brand ist dauerhaft sicherzustellen. Ein großflächiges Mulchen der Heidefläche, wie es auf dem 
TÜP Brück praktiziert wird, ist dagegen für die Heidepflege dauerhaft als nicht geeignet anzusehen, da sehr 
strukturarme Flächen entstehen und sich im Bodenbereich organisches Material ansammelt.  

Bruthabitate von Rohrdommel, Zwergdommel und Trauerseeschwalbe sind vorrangig an Gewässern 
im Norden des Landkreises zu sichern. Wichtig ist hierbei der Erhalt hoher Wasserstände sowie der Schutz 
vor Störungen, insbesondere durch wassergebundene Erholungsnutzung.  

Arten der genutzten Agrarlandschaft sind vorrangig innerhalb der ausgewiesenen SPA-Gebiete Mittlere 
Havelniederung und Hoher Fläming zu fördern. Zielarten sind hier Grauammer, Ortolan, Raubwürger 
und Rotmilan. Daneben sind die wenigen noch bekannten Vorkommen des Rebhuhns vordringlich durch 
Entwicklungsmaßnahmen zu stabilisieren. Wesentlich für die Arten sind Ackerrand- und Saumstreifen, Bra-
chen sowie vielfältige, kleinflächige und extensiv genutzte Landwirtschaftsflächen. 

Tab. 24: Brutvögel 

Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Baumfalke 

(Falco subbuteo) 

RL Bbg: 1 

RL D: 3 

• Förderung der Nahrungsgrundlage und von Rabenvögeln, 
deren Nester nachgenutzt werden können, 

• Extensivierungsmaßnahmen und Erhöhung des Strukturreich-
tums der Landschaft,  

• Belassen von stehendem Totholz in Kleingehölzen und Wald-
rändern als Sitzwarten. 

• Truppenübungsplätze, 
Niederungsräume, wie Fie-
ner Bruch und Nuthe-
Nielitz-Niederung. 

Bekassine 

(Gallinago gallinago) 

RL Bbg: 2 

RL D: 1 

SPEC: 3 

• Feuchtwiesenpflege durch Mahd (auch zweijährig) bzw. sehr 
extensive Weidenutzung,  

• Erhöhung der Wasserstände, möglichst Überschwemmungs-
flächen zulassen, 

• Fortführung von Wiesenbrüterschutzprogrammen, 
• Besucherlenkung in Bereichen mit häufigeren Störungen. 

• Nuthe-Nieplitz-Niederung, 
Fiener Bruch, Havelniede-
rung um Pritzerbe, Rietzer 
See/Streng. 

Braunkehlchen 

(Saxicola rubetra) 

RL Bbg: 3 

RL D: 3 

 

• Keine vollständige Mahd von Staudenfluren an Gewässern, 
Wegen und Dämmen,  

• spätere oder keine Mahd eines Streifens von 2 m um Koppel-
zäune, Gräben oder an Schlaggrenzen, 

• späte Mahd von Brachen, Wegrainen, Grabenrändern und 
Dämmen nicht vor Anfang August, 

• Wiederaufnahme extensiver Nutzung auf brachgefallenen 
Grünlandflächen. 

• Großräumige Grünlandge-
biete, wie Belziger Land-
schaftswiesen, Nuthe-
Nieplitz-Niederung, Fiener 
Bruch, Ritzer See,  

• Truppenübungsplätze, 
ehemalige Rieselfelder. 

Dohle 

(Corvus monedula) 

RL Bbg: 2 

• Erhalt der Nistplätze, ggf. Anbringung von Nistkästen an 
geeigneten Gebäuden,  

• Schutz von Höhlenbäumen,  
• Sicherung von extensiv gepflegten Freiflächen in Siedlungs-

bereichen als Nahrungshabitate, 
• Schutz der Winterschlafplätze vor Störungen. 

• Letzter aktueller Brutplatz 
in Werder. 
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Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Eisvogel 

(Alcedo atthis) 

RL Bbg: 2 

RL D: V 

VRL: Anh. I  

SPEC: 3 

• Wiederherstellung naturnaher Fließ- und Stillgewässer  
(-abschnitte),  

• Einschränkung der Gewässerunterhaltung, Anlage von Ufer-
randstreifen, 

• Schutz vorhandener Brutmöglichkeiten, 
• Anlegen und Unterhalten künstlicher Bodenabstiche an und 

in der Nähe von geeigneten Gewässern, 
• keine Neuanlage von längeren Wegeabschnitten an Brutge-

wässern. 

• Flämingbäche, Nuthe-
Nieplitz-Niederung. 

Fischadler 

(Pandion haliaetus) 

RL Bbg: 3 

RL D: 3 

VRL: Anh. I  

SPEC: 3 

• Erhaltung von Überhältern und Altholzgruppen (v.a. Kiefer) 
in Wäldern und Feldgehölzen, 

• Schaffung von Nistunterlagen auf Masten, Bäumen und 
Pfählen in Gewässernähe, 

• Einhaltung und Kontrolle der Horstschutzzonen, 
• Überwachung der Horste durch Horstbetreuer,  
• Sicherung von fischreichen und störungsarmen Gewässerbe-

reichen als Nahrungshabitate. 

• Beetzseelandschaft, Havel-
niederung,  
Plane-Temnitz-Niederung,  
Nuthe-Nieplitz-Niederung. 

Gebirgsstelze 

(Motacilla cinerea) 

RL Bbg: 2 

 

• Wiederherstellung naturnaher Fließgewässer, 
• Erhalt bzw. Verbesserung der Wasserqualität,  
• Erhalt vorhandener Nistplätze an Bauwerken bei Restaurie-

rung bzw. Neubau (Nistkästen, Bruthöhlen) und natürlicher 
Nisthöhlen in Ufernähe (Wurzelteller, Uferabbrüche), 

• bei Rückbau von Querbauwerken Erhalt von Teilflächen mit 
starker Überströmung. 

• Oberläufe unverbauter 
Fließgewässer v. a. im Flä-
ming und angrenzenden 
Gebieten, z. B. Belziger 
Bach, Verlorenwasserbach, 
Oberes Nieplitztal, Mittel-
lauf der Plane, Adda, Fun-
derbach. 

Grauammer 

(Emberiza calandra) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

SPEC: 2 

• Erhalt und Anlage von Brachen breiten Säumen und Acker-
randstreifen in der Agrarlandschaft,  

• Verbesserung der Strukturierung der Offenlandschaft mit 
einzelnen Gehölzen, 

• Erhalt und Pflege ehemaliger Rieselfeldbereiche,  
• Belassen von Herbst– und Winterstoppeln auf Getreide-

äckern, 
• Mahd bzw. Mulchen von Brachflächen erst nach der Brutzeit. 

• Großräumige Acker- und 
Grünlandgebiete im ge-
samten Landkreis. 

Großer  

Brachvogel 

(Numenius arquata) 

RL Bbg: 1 

RL D: 2 

SPEC: 2 

• Nur mit hohem Managementaufwand in den bestehenden 
Wiesenbrüterarealen sind weitere Bestandsrückgänge und 
das regionale Aussterben zu verhindern, insbesondere 

• Schutz von Neststandorten, 
• auf Wiesenbrüterschutz abgestimmte Grünlandnutzung, 
• ggf. gezielte Prädatorenbekämpfung. 

• Belziger Landschaftswie-
sen, Fiener Bruch, Niede-
rungen bei Götz, Roskow 
und Krielow, Havelniede-
rung um Pritzerbe, Brach-
witzer Wiesen. 

Großtrappe 

(Otis tarda) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

VRL: Anh. I  

SPEC: 1 

• Weiterführung des Artenschutzprogramms mit angepasster 
Grünlandnutzung, eingezäunten Brutbereichen und ggf. ge-
zielte Prädatorenbekämpfung,  

• keine weitere Beeinträchtigung der Einstandsgebiete (auch 
ehemaliger) z.B. durch Windkraftanlagen. 

• Brutgebiete in den Belziger 
Landschaftswiesen und 
Fiener Bruch, 

• Äsungsflächen / Winter-
einstandsgebiete zwischen 
Ziezow-Dahnsdorf-
Preußnitz-Lüsse, Reppini-
chener Plateau. 
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Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Kiebitz 

(Vanellus vanellus) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

SPEC: 2 

 

• Wesentlich für den Erhalt der Art sind die dauerhafte Durch-
führung von Wiesenbrüterschutzmaßnahmen, wie  

• Schutz von Neststandorten, 
• auf Wiesenbrüterschutz abgestimmte Grünlandnutung, 
• die Art profitiert z. B. vom Artenschutzprogramm Großtrappe 

und Wiedervernässungs-/ Extensivierungsprogrammen in der 
Nuthe-Nieplitz-Niederung, den Belziger Landschaftswiesen, 
Fiener Bruch, Rietzer See und Pritzerber Lake. 

• Plane- und Nieplitzniede-
rung mit Belziger Land-
schaftswiesen über Brü-
cker/Schlalacher Wiesen 
und Nuthe-Nieplitz-
Niederung, Niederungen 
um Rietzer See, Mittlere 
Havelniederung, Havelnie-
derung um Pritzerbe, Fiener 
Bruch. 

Kranich 

(Grus grus) 

RL Bbg: 3 

VRL: Anh. I  

SPEC: 2 

• Wasserstandshaltung zur Brutzeit,  
• ggf. Besucherlenkung im Umfeld. 

• Nuthe-Nieplitz-Niederung, 
Rietzer See, Havelniede-
rung, Fiener Bruch. 

 

Mittelspecht 

(Dendrocopos medius) 

RL Bbg: 3 

RL D: V 

VRL: Anh. I  

• Extensive Waldnutzung und Belassen von hohen Alt- und 
Totholzanteilen, insbesondere in bestehenden Bruthabitaten,  

• Neuanpflanzung von Eichen(misch)wäldern, 
•  Grundwasseranhebung in entwässerten Laubwaldstandor-

ten. 

• Wälder und Parks mit alten 
Eichenbeständen im ge-
samten Landkreis, insbe-
sondere in den bekannten 
Brutgebieten. 

 

Ortolan 

(Emberiza hortulana) 

RL Bbg: 3 

RL D: 2 

VRL: Anh. I  

SPEC: 2 

• Erhalt von Gehölzstrukturen in der Offenlandschaft,  
• Förderung von extensiv genutzten Ackerrandstreifen und 

kleinflächigen Naturschutzbrachen in Ackerbaugebieten. 

• Belziger Vorfläming, Beetz-
see-Region, Nuthe-Nieplitz-
Niederung, Havelniederung, 
Glindower Platte, Belziger 
Landschaftswiesen. 

Raubwürger 

(Lanius excubitor) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

SPEC: 3 

• Erhöhung der Strukturvielfalt in Grünland- und Ackerbauge-
bieten,  

• Grünlandextensivierung,  
• Entwicklung eines Systems von Naturschutzbrachen, breiten 

Säumen, Ackerrandstreifen und Kleingehölzen in größeren 
Landschaftsräumen. 

• Truppenübungsplätze und 
strukturierte Acker- und 
Wiesenlandschaften, ehem. 
Rieselfelder, Fiener Bruch, 
Offenlandschaften des Flä-
mings. 

Rebhuhn 

(Perdix perdix) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

SPEC: 3 

• Förderung extensiver Landwirtschaft mit hohem Brachenan-
teil,  

• Verringerung der Schlaggrößen, 
• Entwicklung eines Systems von Naturschutzbrachen, breiten 

Säumen, Ackerrandstreifen und Kleingehölzen in größeren 
Landschaftsräumen. 

• Fiener Bruch, bei Phöben, 
Belziger Landschaftswie-
sen, Groß Kreutz, Rietzer 
See. 

Rohrdommel 

(Botaurus stellaris) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

VRL: Anh. I  

SPEC: 3 

• Wasserstandshaltung in Brutgebieten, 
• Verbesserung der Wasserqualität,  
• keine großflächige Schilfmahd in Brutgebieten, 
• Bejagung von Schwarzwild, Mink und Waschbär im Bereich 

von Bruthabitaten, 
• Verhinderung einer Förderung von Schwarzwildbeständen 

durch Kirrungen bzw. Fütterungen, 
• Einschränkung der Erholungsnutzung. 

• Im Bereich Beetzsee und 
Päwesiner Lötz, Seddiner 
See, Fiener Bruch, Großer 
Plessower See, Rietzer See. 
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Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Rotmilan 

(Milvus milvus) 

RL Bbg: 3 

RL D: V 

VRL: Anh. I  

SPEC: 2 

• Schaffung nahrungsreicher Habitate, wie Brachen, Säume, 
Ackerrandstreifen, 

• Erhalt störungsarmer Altholzbestände in kleineren Wäldern, 
Waldrändern und Feldgehölzen als Bruthabitat. 

• Havelniederung, Nuthe-
Nieplitz-Niederung und 
Belziger Landschaftswie-
sen. 

Rotschenkel 

(Tringa totanus) 

RL Bbg: 1 

RL D: 2 

SPEC: 2 

• Großflächige Wiedervernässungen sind entscheidende Vor-
aussetzungen für den Erhalt bzw. Neuansiedlungen,  

• Schutz vor Störungen während der Brutzeit, 
• Sicherung einer extensiven Grünlandnutzung. 

• Pritzerber See, Mittlere 
Havelniederung, Rietzer 
See/Streng, Nuthe-Nieplitz-
Niederung. 

Schleiereule 

(Tyto alba) 

RL Bbg: 2 

SPEC: 3 

• Angebot von Nistkästen und Erhalt von Zugangsmöglichkei-
ten in Scheunen und Ställen,  

• Erhalt von Trafohäusern mit Umbau als Bruthabitat,  
• Erhalt von Zugangsmöglichkeiten bei Kirchensanierungen, 
• Aufwertung von Nahrungshabitaten durch Anlage von Bra-

chen, Säumen und Ackerrandstreifen. 

• Landwirtschaftlich genutzte 
Offenlandschaften im ge-
samten Landkreis, insbe-
sondere große Niederungs-
gebiete, wie Fiener Bruch 
und Nuthe-Nieplitz-
Niederung. 

Schwarzstorch 

(Ciconia nigra) 

RL Bbg: 1 

RL D: 3 

VRL: Anh. I  

SPEC: 2 

• Wasserstandshaltung bzw. Wiedervernässung und Renatu-
rierung von Fließgewässern,  

• Vermeidung von Störungen im Bruthabitat durch Sperrung 
oder Rückbau von Wegen,  

• Kunsthorstangebote. 

• Hoher Fläming, 
•  Pritzerber Laake, 
• Zarth und 
• NSG Forst Zinna-Keilberg. 

Schwarzspecht 

(Dryocopus martius) 

VRL: Anh. I  

• Keine Fällung von Höhlenbäumen, 
• Belassen von Überhältern oder Altholzinseln, 
• Erhöhung des Totholzanteils, 
• kein Einsatz von Insektiziden im Bruthabitat. 

• Alle größeren Waldbereiche 
im Landkreis. 

Seeadler 

(Haliaeetus  
albicilla) 

RL Bbg: 2 

RL D: 3 

SPEC: 1 

• Erhalt von Überhältern und Altholzgruppen (Kiefer, Buche),  
• Vermeidung von Störungen im Bruthabitat durch Sperrung 

oder Rückbau von Wegen,  
• Verbot von Bleimunition, insbesondere in Feuchtgebieten, 
• keine Neuerrichtung von Windkraftanlagen im Umfeld von 

Brut- und Nahrungsgebieten, 
• Überwachung der Horste durch Horstbetreuer. 

• Um Pritzerbe, südl. Kirch-
möser, Rietzer See bis Groß 
Kreutz, bei Brück, Caputh 
und Nuthe-Nieplitz-
Niederung. 

Steinkauz 

(Athene noctua) 

RL Bbg: 1 

RL D: 2 

SPEC: 3 

• Weiterführung und Intensivierung des Artenhilfsprogramms 
(Auswilderung, Bereitstellung von mardersicheren Nisthöh-
len),  

• Aufwertung der besiedelten Habitate durch Kopfweidenplan-
zung und extensive Grünlandnutzung, 

• vielfältige Dorfrandgestaltung. 

• Belziger Landschaftswie-
sen,  

• ggf. Ausdehnung des 
Artenhilfsprogramms auf 
weitere geeignete Gebiete, 
wie die Nuthe-Nieplitz-
Niederung.  
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Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Trauerseeschwalbe 

(Chlidonias niger) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

VRL: Anh. I  

SPEC: 3 

• Verbesserung der Wasserqualität in bestehenden oder ehe-
maligen Brutgebieten, 

• Sperrung von Bruthabitaten für wassergebundene Erho-
lungsnutzung,  

• ggf. Ausbringung von Kunstinseln. 

• Im Bereich Wolfsbruch, 
Päwesiner Lötz, Rietzer See, 
Pritzerber See, Kützkower 
Lanke, Havel bei Kützkow. 

Uferschnepfe 

(Limosa limosa) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

SPEC: 2 

• Nur mit intensivem Management der bestehenden Wiesen-
brüterareale sind Bestandsrückgänge bzw. das Aussterben 
zu verhindern. 

• Untere Havel, Fohrder 
Wiesen, Pritzerber Wiesen, 
Rietzer See. 

Uhu 

(Bubo bubo) 

RL Bbg: 1 

RL D: 3 

VRL: Anh. I  

SPEC: 3 

• Schutz der Bruthabitate vor Störungen, 
• Aufwertung von Nahrungshabitaten in Agrarlandschafts-

räumen durch Entwicklung von breiten Säumen, kleinflächi-
gen Brachen, Ackerrandstreifen, breiten Wegsäumen, Wald-
mänteln, Kleingewässern, vielfältigen Fruchtfolgen und Ver-
ringerung der Schlaggrößen. 

• Hoher Fläming. 

Wachtelkönig 

(Crex crex) 

RL Bbg: 1 

RL D: 2 

SPEC: 1 

• Erhalt und Aufwertung von Überschwemmungsflächen bzw. 
Grünlandflächen mit hoher Wasserhaltung im Frühjahr, 

• Sicherung einer sehr späten Mahd ab Ende August/Anfang 
September in Brutgebieten. 

• Im Bereich Torfgrabennie-
derung westl. Saarmund, 
bei Güterfelde, ehem. Rie-
selfelder Schenkenhorst 
und Güterfelde, Päwesiner 
Lötz, Fiener Bruch, Belziger 
Landschaftswiesen. 

Weißstorch 

(Ciconia ciconia) 

RL Bbg: 3 

RL D: 3 

VRL: Anh. I  

SPEC: 2 

• Extensivierung und Wiedervernässung geeigneter Dauer-
grünlandstandorte,  

• Reduzierung von Biozideinsatz in der Landwirtschaft,  
• keine Neuanlage von Windkraftanlagen in Nahrungshabita-

ten,  
• Umrüstung gefährdeter Neststandorte (Strommasten) und 

Sanierung von Horststandorten. 

• Niederungen von 
Nuthe/Nieplitz, Havel mit 
Beetzsee, Buckausystem 
und Planeniederung. 

Wiedehopf 

(Upupa epops) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

SPEC: 3 

• Erhalt von Sandoffenflächen durch mechanische Eingriffe in 
mehrjährigen Abständen,  

• Erhalt von Heideflächen durch extensive Schafbeweidung 
oder lokale Brände,  

• Belassen von Alt- und Höhlenbäumen in Brutgebieten,  
• Bestandsstützung durch Nisthilfen. 

• Truppenübungsplätze und 
großräumige Niederungen. 



Entwicklungsziele und Maßnahmen 

 

Landschaftsrahmenplan      Landkreis Potsdam-Mittelmark 

 30

Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Ziegenmelker 

(Caprimulgus europaeus) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

VRL: Anh. I  

SPEC: 2 

 

• Erhalt der Heide- und lichten Vorwaldgebiete v. a. im Bereich 
der Truppenübungsplätze,  

• kein Insektizideinsatz in Vorkommensgebieten. 

• Schwerpunkte aufTruppen-
übungsplätzen und Lich-
tungen/Schneisen in tro-
ckenen Waldgebieten.  

Zwergdommel 

(Ixobrychus minutus) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

VRL: Anh. I  

SPEC: 3 

• Reduzierung der Nährstoffeinträge in die Gewässer,  
• Wiederherstellung von Überflutungsräumen. 

• Päwesiner Lötz; Pritzerber 
See, bei Lünow und Tonlö-
cher südl. Mötzow. 

* Rote Listen nach DÜRR et al. (1997) und BAUER et al. (2002): 1 = vom Aussterben bedroht 2 = stark gefährdet 3 = gefährdet 
 VRL: Anh. I = Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 
 SPEC: SPEC 1 Europäische Arten von globalem Naturschutzbelang. 
  SPEC 2 Weltbestand oder Verbreitungsgebiet konzentriert auf Europa bei gleichzeitig ungünstigem Erhaltungszustand. 
  SPEC 3 Sonstige Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand. 

 

Rastvögel, Wintergäste 

Die Niederungslandschaften des Landkreises werden regelmäßig von überregional bedeutsamen Rastvor-
kommen verschiedener Wasser- und Watvogelarten genutzt. Ziel ist der Erhalt und die Aufwertung von ge-
eigneten Nahrungs- und Rastgebieten, die von individuenreichen Vogelbeständen genutzt werden können. 

Um Störungen zu vermeiden, sollten in geeigneten Bereichen, die eine hohe Konzentration von Rastvögeln 
aufweisen, Beobachtungsmöglichkeiten für Besucher geschaffen werden. 

Tab. 25: Rastvögel, Wintergäste 

Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Rast- und Überwinte-

rungsbestände von  

Wasservögeln 

• Beruhigung der Rasträume, 
• keine Jagd auf Wasservögel, 
• Besucherlenkung, Einrichtung von Beobachtungsmöglichkei-

ten, 
• Schadensmanagement, 
• keine Neuerrichtung von Windkraftanlagen im Nahbereich 

der Gebiete und innerhalb häufig genutzter Flugbahnen. 

• Belziger Landschaftswie-
sen, Nuthe-Nieplitz-
Niederung, Rietzer See, 
Mittlere Havelniederung, 
Fiener Bruch. 

Rastbestände von  

Watvögeln  

(Limikolen) 

• Erhalt bzw. Entwicklung von flach überstauten Grünland- 
bzw. Überschwemmungsflächen zur Zugzeit im Frühjahr und 
Spätsommer/Herbst, 

• keine Jagd auf Wasservögel, 
• Besucherlenkung, Einrichtung von Beobachtungsmöglichkei-

ten, 
• keine Neuerrichtung von Windkraftanlagen im Nahbereich 

der Gebiete und innerhalb häufig genutzter Flugbahnen. 

• Belziger Landschaftswie-
sen, Brachwitzer Wiesen, 
Nuthe-Nieplitz-Niederung, 
Rietzer See, Mittlere Havel-
niederung, Fiener Bruch. 
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Kriechtiere (Reptilien) 

Der Landkreis weist mit dem Fläming und dem Beelitzer Sander zwei Schwerpunktvorkommen der Glatt-
natter innerhalb Brandenburgs auf. Die Populationen dieser Art sind daher vorrangig in ihrem Bestand zu 
sichern. Von Bedeutung ist besonders der Erhalt und die Entwicklung trockener Offenstandorte in Wäldern 
und an Waldrändern. 

Im Bereich des Beelitzer Sanders ist die Möglichkeit einer Wiederansiedlung der hier ehemals verbreiteten 
Smaragdeidechse zu prüfen. Erste Erfahrungen mit der Ansiedlung der Art liegen aus Brandenburg be-
reits vor (SCHNEEWEISS 2001). 

Tab. 26: Kriechtiere (Reptilien) 

Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Glattnatter 

(Coronella austriaca) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. IV 

• Erhalt und Entwicklung trockener Ruderalstandorte, Heide-
pflege, Entbuschung nicht genutzter Trockenstandorte, 

• Erhöhung der Strukturvielfalt in Waldgebieten, wie Anlage 
von inneren und äußeren Waldrändern mit Krautsäumen, 

• keine Asphaltierung von forstlichen oder landwirtschaftli-
chen Wirtschaftswegen im Bereich bestehender Vorkommen. 

• Fläming und Beelitzer 
Sander. 

Smaragdeidechse 

(Lacerta viridis) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

FFH-RL: Anh. IV 

• Möglichkeiten einer Wiederansiedlung im Bereich ehemali-
ger Vorkommen auf dem Beelitzer Sander prüfen. 

• Heiden, Lichtungen, Schnei-
sen, Waldränder im Bereich 
des Beelitzer Sanders. 

Zauneidechse 

(Lacerta agilis) 

RL Bbg: 3 

RL D: 3 

FFH-RL: Anh. IV 

• Schutz und Offenhaltung bestehender Habitate, 
• keine Insektizidanwendung im Bereich von Vorkommen der 

Art, 
• Entwicklung von Säumen an Landwirtschaftsflächen und 

Wäldern zur Vernetzung von isolierten Populationen. 

• Trockenstandorte im ge-
samten Landkreis. 

* Rote Listen nach SCHNEEWEISS et al. (2004) und BEUTLER et al. (1998): 1 = vom Aussterben bedroht 2 = stark gefährdet 3 = gefährdet 
 FFH-Richtlinie: Anh. II = Arten des Anhangs II (Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete 

ausgewiesen werden müssen) 
 Anh. IV = Arten des Anhangs IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) 

Lurche (Amphibien) 

Eine besondere Bedeutung kommt dem Erhalt seltener und im Landkreis nur eingeschränkt verbreiteter Am-
phibienarten zu. So sind die Vorkommen des Bergmolchs im Bereich des Flämings eine der wenigen Re-
liktpopulationen in Brandenburg. Laubfrosch und Rotbauchunke sind in ihren Verbreitungsschwerpunk-
ten im Norden und Süden des Landkreises durch den Erhalt und die Neuschaffung geeigneter Laichgewässer 
und Landhabitate sowie durch Möglichkeiten zur Ausbreitung zu sichern. 

Im gesamten Landkreis sind die für Amphibien besonders bedeutsamen Kleingewässer, temporären Gewäs-
ser sowie länger andauernde Überschwemmungsbereiche zu fördern und zu sichern. Im Bereich von Wan-
derschwerpunkten von Amphibien sind an Straßen geeignete Leit- und Querungseinrichtungen zu schaffen 
(vgl. Karte 2). 
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Tab. 27: Lurche (Amphibien) 

Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Bergmolch 

(Triturus alpestris) 

RL Bbg: 2 

• Verhinderung von Fischbesatz in Laichgewässern, 
• Einrichtung von Amphibienleiteinrichtungen an Straßen, 
• ggf. Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen an beste-

henden Laichgewässern, wie Entschlammung oder Stabilisie-
rung des Wasserstandes. 

• Im Raum Lübnitz, Belzig, 
Niemegk, Raben, Mede-
witz, Wiesenburg und im 
Bereich Buckau, Werbig, 
Gräben. 

Kammmolch 

(Triturus cristatus) 

RL Bbg: 2 

RL D: 3 

FFH-RL: Anh. II 

• Entwicklung von unzerschnittenen Gewässerverbundsyste-
men, 

• Verhinderung von Fischbesatz in Laichgewässern, 
• Entwicklung von Pufferzonen ohne Düngung und Biozidein-

satz um Laichgewässer, 
• Einrichtung von Amphibienleiteinrichtungen an Straßen, 
• ggf. Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen an beste-

henden Laichgewässern, wie Entschlammung, Gehölzrück-
schnitt an Südufern oder Stabilisierung des Wasserstandes. 

• Geeignete Gewässer im 
gesamten Landkreis. 

Laubfrosch 

(Hyla arborea) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. IV 

 

• Entwicklung von unzerschnittenen Gewässerverbundsyste-
men im Bereich bestehender Vorkommen, 

• Neuanlage geeigneter Laichgewässer in den Verbreitungs-
schwerpunkten, 

• Verhinderung von Fischbesatz in Laichgewässern, 
• Entwicklung von Pufferzonen ohne Düngung und Biozidein-

satz um Laichgewässer, 
• Einrichtung von Amphibienleiteinrichtungen an Straßen, 
• ggf. Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen an beste-

henden Laichgewässern, wie Entschlammung, Gehölzrück-
schnitt an Südufern oder Stabilisierung des Wasserstandes. 

• Südosten des Landkreis als 
Ausläufer der größeren 
Vorkommen des Niederen 
Flämings im Landkreis Tel-
tow-Fläming (Raum Feld-
heim-Marzahna). 

Rotbauchunke 

(Bombina bombina) 

RL Bbg: 2 

RL D: 1 

FFH-RL: Anh. II 

 

• Entwicklung von unzerschnittenen Gewässerverbundsyste-
men im Bereich bestehender Vorkommen, 

• Neuanlage geeigneter Laichgewässer in den Verbreitungs-
schwerpunkten, 

• Verhinderung von Fischbesatz in Laichgewässern, 
• Entwicklung von Pufferzonen ohne Düngung und Biozidein-

satz um Laichgewässer, 
• Einrichtung von Amphibienleiteinrichtungen an Straßen, 
• ggf. Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen an beste-

henden Laichgewässern, wie Entschlammung, Gehölzrück-
schnitt an Südufern oder Stabilisierung des Wasserstandes. 

• Südosten des Landkreis als 
Ausläufer der größeren 
Vorkommen des Niederen 
Flämings im Landkreis Tel-
tow-Fläming und Nordos-
ten des Landkreises.  

Kreuzkröte 

(Bufo calamita) 

RL Bbg: 3 

RL D: 3 

FFH-RL: Anh. IV 

• Entwicklung von temporären Gewässer und lang andauern-
den Überschwemmungsbereichen, 

• Entwicklung von Pufferzonen ohne Düngung und Biozidein-
satz um Laichgewässer, 

• Einrichtung von Amphibienleiteinrichtungen an Straßen, 
• ggf. Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen an beste-

henden Laichgewässern, wie Entschlammung, Gehölzrück-
schnitt an Südufern oder Stabilisierung des Wasserstandes. 

• Nördl., östl. und südl. 
Bereich des Landkreis mit 
lockeren Böden. 

Moorfrosch 

(Rana arvalis) 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. IV 

 

• Verhinderung von Fischbesatz in Laichgewässern, 
• Entwicklung von Pufferzonen ohne Düngung und Biozidein-

satz um Laichgewässer, 
• Einrichtung von Amphibienleiteinrichtungen an Straßen, 
• ggf. Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen an beste-

henden Laichgewässern, wie Entschlammung, Gehölzrück-
schnitt an Südufern oder Stabilisierung des Wasserstandes. 

• In geeigneten Habitaten im 
gesamten Landkreis. 

* Rote Listen nach SCHNEEWEISS et al. (2004) und BEUTLER et al. (1998): 1 = vom Aussterben bedroht 2 = stark gefährdet 3 = gefährdet 
 FFH-Richtlinie: Anh. II = Arten des Anhangs II (Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete 

ausgewiesen werden müssen) 
 Anh. IV = Arten des Anhangs IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) 
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Fische und Rundmäuler 

Für den Erhalt einer artenreichen natürlichen Fischfauna kommt der Sicherung und der Verbesserung der 
Wasserqualität in den Still- und Fließgewässern des Landkreises eine besondere Bedeutung zu. Daneben ist 
für regelmäßige Wanderbewegungen sowie die Ausbreitung von Arten die Passierbarkeit der Fließgewässer 
zu gewährleisten. An den bestehenden Stauen und Wehren sind bislang nur wenige Aufstiegshilfen für Fi-
sche eingerichtet worden. Ziel ist es, an allen größeren Fließgewässern die Querbauwerke durch Rückbau, 
Umgehungsgerinne oder Fischpässe für Fische und andere Wasserorganismen überwindbar zu gestalten. 

Eine ehemalige Wanderfischart der Flämingbäche ist die Meerforelle (Salmo trutta trutta) (Naturpark Ho-
her Fläming mdl. Mitt.). Die Möglichkeiten einer Wiederansiedlung in geeigneten Gewässern ist daher zu 
prüfen. 

Tab. 28: Fische und Rundmäuler 

Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Bachneunauge 

(Lampetra planeri) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. II 

• Erhalt aller derzeit besiedelten Habitate, 
• Renaturierung von begradigten Gewässern im Verbreitungs-

raum mit Sicherung konstanter hydrologischer und wasser-
chemischer Verhältnisse,  

• keine Ausweitung der Fischzucht,  
• keine Gewässergrundräumungen,  
• Einschränkung der Gewässerunterhaltung auf ein Mindest-

maß. 

• Fläming mit Buckausystem, 
Plane, Mühlengrabensys-
tem, Belziger Bach, Verlo-
renenwasser, Lietzen- und 
Strebenbach, Baitzer Bach, 
Riembach, Hellbach, Bul-
lenberger Bach. 

Barbe 

(Barbus barbus) 

RL Bbg: 1 

RL D: 2 

• Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit, insbesondere in 
der Havel,  

• Verbesserung der Wasserqualität,  
• Erhaltung bzw. Schaffung von Laichplätzen durch Zulassen 

natürlicher Flussdynamik. 

• Untere Havel. 

Bitterling 

(Rhodeus amarus) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. II 

• Erhalt bzw. Wiederherstellung von geeigneten Gewässern 
mit Muschelbeständen,  

• keine radikalen Entkrautungsmaßnahmen, höchstens ab-
schnittsweise über Jahre verteilt,  

• kein Besatz mit Wirtschaftsfischen. 

• Havelseen und umliegende 
Seen. 

Flussneunauge 

(Lampetra fluviatilis) 

RL Bbg: 1 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. II 

• Beseitigung der Aufstiegsbarrieren, 
• Erhalt bzw. Verbesserung der Wasserqualität,  
• evtl. Entschlammung einzelner Flussabschnitte mit geeigne-

ten Laichsubstraten oder auch Einbringung von Laichsubstrat 
an geeigneten Stellen,  

• Schaffung eines durchgängigen Fließgewässerverbundsys-
tems. 

• Untere Havelniederung. 

Quappe 

(Lota lota) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

• Wiederherstellung der Gewässerpassierbarkeit, 
• Erhalt bzw. Verbesserung der Wasserqualität,  
• Erhalt und Aufwertung von Überschwemmungsflächen als 

Larven- und Jungfischhabitate. 

• Geeignete Gewässer im 
Norden des Landkreises. 

Rapfen 

(Aspius aspius) 

RL D: 3 

FFH-RL: Anh. II 

• Erhalt bzw. Verbesserung der Wasserqualität in den großen 
Flüssen und ihrer Seen,  

• Wiederherstellung der Gewässerpassierbarkeit. 

• Größere Fließgewässer und 
ihre Seen im Norden des 
Landkreises, im Bereich der 
Havel- Emster- und Nuthe-
Nieplitz-Niederung. 
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Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Schlammpeitzger 

(Misgurnus fossilis) 

RL Bbg: 3 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. II 

• Erhalt und Aufwertung von Kleingewässern,  
• Extensivierung der Gewässerunterhaltung, 
• maschinelle Grabenräumung nur Abschnittsweise über Jahre 

verteilt. 

• Im Haveleinzugsbereich 
und Nuthe-Nieplitz-
Niederung. 

Steinbeißer 

(Cobitis taenia) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. II 

• Erhalt und Aufwertung von Gewässern mit hoher Gewässer-
güte und geringer Verschlammung, 

• Extensivierung der Gewässerunterhaltung, 
• Wiederherstellung der Gewässerpassierbarkeit. 

• Haveleinzugsbereich und 
Niederungen von Nuthe-
Nieplitz und Emster. 

* Rote Listen nach KNUTH et al. (1998) und BLESS et al. (1998): 1 = vom Aussterben bedroht 2 = stark gefährdet 3 = gefährdet 
 FFH-Richtlinie: Anh. II = Arten des Anhangs II (Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete 

ausgewiesen werden müssen) 
 Anh. IV = Arten des Anhangs IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) 

Tagfalter 

Vorrangiges Ziel für die als Zielarten ausgewählten Tagfalter ist der Erhalt der wenigen bekannten Vorkom-
men durch geeignete Pflegemaßnahmen. Insbesondere der Braunfleckige Perlmutterfalter, als Art der 
extensiv genutzten mageren Feuchtwiesen, ist in den letzten Jahren, offensichtlich aus vielen Lebensräumen, 
z. B. in der Nuthe-Nieplitz-Niederung, verschwunden. Der Falter besitzt derzeit nur noch wenig geeignete 
Lebensräume (HARTONG 2005). Die Art steht stellvertretend für weiter Schmetterlinge artenreicher Feucht-
wiesen, wie den Spiegelfleck-Dickkopffalter (Heteropterus morpheus) oder das Sumpfhornklee-Widderchen 
(Zygaena trifolii). 

Für die Kleine Rostbinde ist die Offenhaltung und die Durchführung geeigneter Pflegemaßnahmen im 
Bereich größerer Heideflächen von hoher Priorität. Hierfür eignen sich besonders die bestehenden oder ehe-
maligen Truppenübungsplätze, der Saarmunder Eichberg und trockene Schneisen in Kiefernwaldgebieten. 

Tab. 29: Tagfalter 

Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Braunfleckiger  

Perlmutterfalter 

(Boloria selene) 

RL Bbg: 2 

RL D: V 

• Vordringlich ist der Erhalt der wenigen noch bestehenden 
Populationen durch angepasste, extensive Grünlandpflege 
bzw. Entbuschung und Wasserstandsanhebung in Zwi-
schenmooren. 

• Langes Fenn bei Tremsdorf, 
Seddiner Heidemoore, 
Zarth, westliche Randberei-
che NSG Forst Zinna – Keil-
berg, Obere Nieplitz, Belzi-
ger Bach mit Burgwiesen, 
Oberlauf der Buckau bei 
Görzke (SCHUBERT mdl. 
Mitt.) 

Flussampfer-Feuerfalter 

(Lycaena dispar) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. II 

• Nur mehrjährige und abschnittsweise Unterhaltung von 
Gräben in Vorkommensgebieten, 

• Wiedervernässung von Niedermoorgebieten, 
• vorrangige Entwicklung blütenreicher Vegetationsstrukturen 

im Bereich bestehender Vorkommen. 

• Niederungsbereiche im 
östlichen Teil des Landkrei-
ses. 
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Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Kleine Rostbinde 

(Hipparchia statilinus) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

• Pflegemaßnahmen im Bereich der bestehenden Vorkommen, 
wie Heidemahd, Brand, Entbuschung, 

• Pflegemaßnahmen jeweils nur auf Teilflächen. 

• Saarmunder Eichberg, 
Truppenübungsplätze Brück 
und Altengrabow, Werbiger 
Heide, Waldschneisen bei 
Fichtenwalde und südl. 
Treuenbrietzen. 

Mädesüß-Scheckenfalter 

(Brenthis ino) 

RL Bbg: 2 

RL D: V 

• Keine vollständige Mahd von Feuchtwiesenbereichen mit 
Mädesüßbeständen, insbesondere in Lebensräumen mit Vor-
kommen der Art, 

• Entbuschung brachgefallener Feuchtwiesen. 

• Nuthe-Nieplitz-Niederung, 
Zarth, Oberes Nieplitztal, 
Planetal, Belziger Bach, 
Oberlauf der Buckau bei 
Görzke (SCHUBERT mdl. 
Mitt.). 

* Rote Listen nach GELBRECHT et al. (2001) und PRETSCHER (1998): 1 = vom Aussterben bedroht 2 = stark gefährdet 3 = gefährdet V = Vorwarnliste 
 FFH-Richtlinie: Anh. II = Arten des Anhangs II (Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete 

ausgewiesen werden müssen) 
 Anh. IV = Arten des Anhangs IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) 

Käfer 

Aufgrund ihrer Seltenheit, den hohen Ansprüchen an ihren Lebensraum und der geringen Ausbreitungsfä-
higkeit, sind die Zielarten von Alt- und Totholzlebensräumen vorrangig in ihren bestehenden Vorkommen zu 
sichern. Alt- und Totholzhabitate sind kaum ersetz- oder vermehrbar, so dass dem Erhalt sämtlicher Bäume, 
die von entsprechenden anspruchsvollen Arten besiedelt werden, höchste Priorität zukommt. Eine Nutzung 
dieser Bäume ist auszuschließen und es sind weitere, noch nicht besiedelbare Altbäume in ausreichender 
Zahl für eine zukünftige Besiedlung aus der forstwirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen. 

Viele alt- und totholzbesiedelnde Arten, wie Eremit oder Heldbock, bevorzugen wärmebegünstigte Habi-
tate. Eine Gefährdung geht daher von einer Beschattung von einzeln stehenden alten Laubbäumen durch in 
der Umgebung aufgeforstete jüngere Gehölze aus. So sind z. B. viele Alteichen im Bereich der Lienewitz-
Seen bereits stark beschattet. Die Umgebung der Altbäume sollte daher von Jungbäumen freigestellt wer-
den. 

Für die extrem seltenen und gefährdeten Käferarten der Tongruben sind in entsprechenden Habitaten größe-
re offene vegetationsarme Tonufer durch periodische Pflegemaßnahmen zu erhalten. 

Tab. 30: Käfer 

Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Eremit 

(Osmoderma eremita) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. II 

• Vorrangig ist der Erhalt bestehender Vorkommen durch 
Erfassung besiedelter Brutbäume und deren Schutz,  

• gezielter Schutz von alten, höhlenreichen Bäumen im Umfeld 
bestehender Vorkommen, 

• Freistellen von beschatteten Altbäumen (z. B. im Bereichen 
um die Lienewitz-Seen), 

• Entwicklung von höhlenreichen Altholzanteilen in Wirt-
schaftswäldern, 

• Ausweisung von Totalreservaten. 

• Niederung des Verloren-
wasserbaches bei Dahlen,  

• Umgebung der Lienewitz-
Seen und Fercher Berge 

• Schleuse Kleinmachnow. 
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Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Heldbock 

(Cerambyx cerdo) 

RL Bbg: 1 

RL D: 1 

FFH-RL: Anh. II 

• Vorrangig ist der Erhalt bestehender Vorkommen durch 
Erfassung besiedelter Brutbäume und deren Schutz,  

• gezielter Schutz von alten Eichen im Umfeld bestehender 
Vorkommen, 

• Freistellen von beschatteten Altbäumen (z. B. im Bereichen 
um die Lienewitz-Seen), 

• Ausweisung von Totoalreservaten, 
• Förderung von Eichenbeständen. 

• Schleuse Kleinmachnow,  
• bei Ferch,  
• Umgebung der Lienewitz-

Seen und Fercher Berge,  
• Ravensberge / Teufelssee. 

Hirschkäfer 

(Lucanus cervus) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. II 

• Erhöhung des Alt- und Totholzanteils von Laubbäumen v. a. 
im Bereich bestehender Vorkommen, 

• Belassen von Baumstubben und großdimensioniertem lie-
genden Totholz im Wald,  

• Förderung von Eichenbeständen. 

• Vorkommen im Fläming 
und im Bereich der Dünen-
heide / Pritzerber Laake. 

Glatter Flussufer-

handläufer 

(Dyschirius laeviusculus) 

RL Bbg: 1 

RL D: 2 

• Vorrangig ist der Erhalt des bestehenden Vorkommens, 
• periodische Offenhaltung vegetationsarmer Uferzonen in 

ehemaligen Lehm- und Tongruben. 

• Ehemalige Tongrube bei 
Reetz. 

Lehmstellen-

Sammetläufer 

(Chlaenius nitidulus) 

RL Bbg: R 

RL D: 3 

• Vorrangig ist der Erhalt des bestehenden Vorkommens, 
• periodische Offenhaltung vegetationsarmer Uferzonen in 

ehemaligen Lehm- und Tongruben. 

• Ehemalige Tongrube bei 
Niemegk. 

Ufer-Laufkäfer 

(Carabus clatratus) 

RL Bbg: 2 

RL D: 2 

• Erhalt der bestehenden Vorkommen durch Sicherung hoher 
Grundwasserstände, 

• Wiedervernässung großräumiger Niedermoorgebiete. 

• Blankensee in der Nuthe-
Nieplitz-Niederung, Belzi-
ger Landschaftswiesen und 
Rietzer See / Streng. 

* Rote Listen nach SCHULZE (1992), SCHEFFLER et al. (1999) und GEISER (1998): 1 = vom Aussterben bedroht 2 = stark gefährdet 3 = gefährdet R = extrem selten 
 FFH-Richtlinie: Anh. II = Arten des Anhangs II (Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete 

ausgewiesen werden müssen) 
 Anh. IV = Arten des Anhangs IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) 
 
 

Heuschrecken 

Die als Zielarten ausgewählten Heuschreckenarten sind durch die Sicherung großräumiger extensiv genutzter 
oder gepflegter trocken-warmer Trockenrasen und Sandheiden zu erhalten. Schwerpunkte sind die wenigen 
Gebiete mit Vorkommen der Zielarten auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow, bei Klein-Glien, Lüsse und 
Briest. Potentiell sind entsprechende Arten auch auf dem TÜP Brück zu erwarten. 
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Tab. 31: Heuschrecken 

Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Kleiner Heidegrashüpfer 

(Stenobothrus  
stigmaticus) 

RL Bbg: 1 

RL D: 3 

• Sicherung der wenigen bekannten Vorkommen durch exten-
sive Beweidung oder Mahd, 

• Verhinderung von Nutzungsintensivierungen. 

• Bei Klein-Glien, Lüsse und 
Briest. 

Schwarzfleckiger  

Heidegrashüpfer 

(Stenobothrus  
nigromaculatus) 

RL Bbg: 1 

RL D: 2 

• Dauerhafte Sicherung des einzigen bekannten Lebensraums 
durch abschnittsweise Pflege der Heidebestände durch 
Mahd, Beweidung oder Brand, 

• Verhinderung von Nutzungsintensivierungen oder Auffors-
tungen. 

• Truppenübungsplatz Alten-
grabow. 

Kurzflügelige  

Beißschrecke 

(Metrioptera  
brachyptera) 

RL Bbg: 1 

RL D: 3 

• Dauerhafte Sicherung des einzigen bekannten Lebensraums 
durch Offenhaltung, ggf. Entbuschung, 

• Verhinderung von Nutzungsintensivierungen oder Auffors-
tungen. 

• Truppenübungsplatz Alten-
grabow. 

* nach KLATT et al. (1999) und INGRISCH, KÖHLER (1998): 1 = vom Aussterben bedroht 2 = stark gefährdet 3 = gefährdet 
 
 

Libellen 

Von überregional sehr hoher Bedeutung sind die einzigen Vorkommen der Helm-Azurjungfer in Branden-
burg. Die Quellgräben, die derzeit als Entwicklungshabitat dienen, sind vorrangig durch geeignete Maßnah-
men zu sichern und zu pflegen. Durch den Schutz von Quellgräben kann zudem der Fortbestand der Popula-
tionen der Zweigestreiften Quelljungfer gesichert werden. Auch die wenigen Gewässer mit Nachwei-
sen der Großen Moosjungfer sind vorrangig in geeigneter Habitatqualität für die Art zu erhalten. 

Tab. 32: Libellen 

Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Große Moosjungfer 

(Leucorrhinia pectoralis) 

RL Bbg: 3 

RL D: 2 

FFH-RL: Anh. II 

• Sicherung aller bekannter Vorkommen, ggf. durch gezielte 
Pflegeeingriffe, wie Beseitigung beschattender Gehölze, 

• Verhinderung von Fischbesatz und intensiver Erholungsnut-
zung, 

• Entfernung von künstlichem Fischbesatz in geeigneten Ge-
wässern. 

• Entenfängersee, Nuthe-
Nieplitz-Niederung, NSG 
Zarth und Seedoche bei 
Belzig. 

Helm-Azurjungfer 

(Coenagrion mercuriale) 

RL Bbg: R 1 

RL D: 1 

FFH-RL: Anh. II 

• Sicherung der notwendigen Habitatqualitäten aller bekann-
ter Entwicklungsgewässer, 

• Entwicklungsmaßnahmen in nahe gelegenen, potentiell 
geeigneten Quellgräben, 

• Durchführung von Grabenkrautungen und Entschlammungen 
als Entwicklungsmaßnahme manuell und abschnittsweise, 

• Entwicklung von Uferrandstreifen. 

• Vorkommen im Raum 
Treuenbrietzen: Gräben 
östl. und südl. Pechüle, östl. 
und nordöstl. Nichel, bei 
Schlalach, nördl. Jeserig, 
bei Niemegk und 
Salzbrunn. 
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Zielarten Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Zweigestreifte  

Quelljungfer 

(Cordulegaster boltonii) 

RL Bbg: 2 

RL D: 3 

• Sicherung der notwendigen Habitatqualitäten aller bekann-
ter Entwicklungsgewässer, 

• Entwicklungsmaßnahmen in nahe gelegenen, potentiell 
geeigneten Quellgräben, 

• Durchführung von Grabenkrautungen und Entschlammungen 
als Entwicklungsmaßnahme manuell und abschnittsweise, 

• Entwicklung von Uferrandstreifen. 

• Mittelgraben bei Pechüle, 
Oberlauf der Nieplitz, Ober-
lauf der Plane, Belziger 
Bach, NSG Bullenberger 
Bach, Klein Briesener Bach. 

* Rote Listen nach MAUERSBERGER (2000) und OTT, PIPER (1998): 1 = vom Aussterben bedroht 2 = stark gefährdet 3 = gefährdet R 1 = 
extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion 

 FFH-Richtlinie: Anh. II = Arten des Anhangs II (Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete 
ausgewiesen werden müssen) 

 Anh. IV = Arten des Anhangs IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) 

Krebse 

Für den Erhalt der wenigen verbliebenen Vorkommen des Edelkrebses kommt dem Landkreis eine landes-
weite Verantwortung zu. Alle noch besiedelten Gewässer sind durch Erhalt einer hohen Wasserqualität und 
naturnaher Fließgewässerstrukturen zu sichern.  

Einzelne Gewässerabschnitte sind ggf. durch den Erhalt von Wanderbarrieren vor einer Ausbreitung der 
Krebspest zu schützen.  

Der Bestand des Edelkrebses sollte zudem mit dem Aufbau weiterer Populationen in geeigneten Gewässern 
durch Wiederansiedlung stabilisiert werden. Damit kann die Wahrscheinlichkeit eines lokalen Aussterbens 
der Art, z. B. bei einer weiteren Ausbreitung der Krebspest, vermindert werden. 

Tab. 33: Krebse 

Zielart Entwicklungsziele, Maßnahmen Entwicklungs-
schwerpunkte 

Edelkrebs 

(Astacus astacus) 

RL D: 1 

 

• Besondere Verantwortung des Landkreises für die Restvor-
kommen,  

• Verhinderung jeder Verschlechterung der Habitatbedingun-
gen, (Einleitungen, Verbauungen, Gewässerunterhaltung), 

• Anlage breiter Gewässerrandstreifen, 
• kein Fischbesatz, insbesondere Aal, in Gewässeroberläufen 

mit Edelkrebsvorkommen, 
• in Einzelfällen ggf. Erhalt von Wanderbarrieren zum Schutz 

bedeutsamer Teilpopulationen vor Einschleppung der Krebs-
pest (z. B. Geuenbach), 

• Wiederansiedlung in geeigneten Gewässerabschnitten, wie 
obere Buckau oder Riembach. 

• Buckausystem mit Neben-
gewässern Lietzen- und 
Geuenbach, Kopser Bach, 
Bullenberger-/Briesener 
Bach, Riembach. 

* Rote Liste nach RACHOR (1998): 1 = vom Aussterben bedroht 2 = stark gefährdet 3 = gefährdet 
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2.1.3 Biotopverbund 

Ziel des länderübergreifenden Biotopverbundes nach § 1a BbgNatSchG ist die nachhaltige Sicherung von 
heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebens-
gemeinschaften, sowie die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer 
Wechselbeziehungen. Die Funktionsfähigkeit des Biotopverbundes ist insbesondere auch für wandernde 
Tierarten zu gewährleisten. 

Nach BURKHARDT et al. (2003) sind damit nicht nur Flächen nationaler oder internationaler Bedeutung 
gemeint, sondern auch die Kontinuität eines kleinräumigen, regional-überregionalen Biotopverbundes.  

Der länderübergreifende Biotopverbund umfasst dagegen nicht eine lokale Biotopvernetzung, wie z.B. 
Hecken oder Einzelbäume in der Kulturlandschaft, die der Förderung einer kulturlandschaftstypischen Flora 
und Fauna dienen. Entsprechende Vorgaben, die im Rahmen der guten landwirtschaftlichen Praxis umzuset-
zen sind, werden in § 5 (3) und (4) BNatSchG gemacht. 

 

Bestandteile des Biotopverbundes sind nach § 1a (3) BbgNatSchG: 

1. festgesetzte Nationalparks, 

2. im Rahmen des § 32 gesetzlich geschützte Biotope, 

3. Naturschutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, 

4. weitere Flächen und Elemente, einschließlich 

a) Teile von Landschaftsschutzgebieten, Naturparks, Biosphärenreservaten und Europäischen 
Vogelschutzgebieten, 

b) Landschaftsstrukturelementen, 

  wenn sie zur Erreichung des in Absatz 2 genannten Ziels geeignet sind. 

 

Die methodische Vorgehensweise zur Bearbeitung des Biotopverbundes orientiert sich an der von dem Ar-
beitskreis „Länderübergreifender Biotopverbund“ entwickelten Methodik mit Kriterien für die Auswahl und 
die Bilanzierung naturschutzfachlich geeigneter Flächen für den Biotopverbund (BURKHARDT et al. 2003, 
2004). Da die vorgeschlagene Methode komplex ist und eine differenzierte und umfangreiche Datengrund-
lage voraussetzt, wurden die einzelnen Auswahl- und Bearbeitungsschritte teilweise vereinfacht. 

BURKHARDT et al. (2003) definieren den Biotopverbund im Sinne des § 3 BNatSchG wie folgt: 

„Der Begriff Biotopverbund beschreibt die Erhaltung, die Entwicklung und die Wiederherstellung der 
räumlichen Voraussetzungen und funktionalen Beziehungen in Natur und Landschaft mit dem Ziel, 
Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume langfristig zu sichern. Dabei beziehen sich die räumlichen Vor-
aussetzungen auf die Sicherung und Bereitstellung von Flächen für ein funktional zusammenhängen-
des Netz, das landschaftstypische Lebensräume und Lebensraumkomplexe einbindet und das den 
Auswirkungen räumlicher Verinselung entgegenwirkt.“ 

Fachliche Kriterien zur Ermittlung und Bewertung des Bestandes naturschutzfachlich 
geeigneter Gebiete und Flächen 

Nachfolgend werden die fachlichen Kriterien für die Ermittlung und Bewertung des Bestandes naturschutz-
fachlich geeigneter Gebiete und Flächen für den Biotopverbund, in Anlehnung an BURKHARDT et al. (2003, 
2004) dargestellt.  
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Zielobjekte für den Biotopverbund sind grundsätzlich nur natürliche oder halbnatürliche (naturbetonte) Bio-
tope und Biotopkomplexe. Diese umfassen  

• natürliche Ökosysteme (ausschließlich einheimische standorteigene Arten, vom Menschen unbeein-
flusst, zur Selbstregulation befähigt),  

• naturnahe Ökosysteme (fast ausschließlich einheimische standorteigene Arten, geringe durch menschli-
che Einwirkungen hervorgerufene Veränderungen) und  

• halbnatürliche Ökosysteme (fast ausschließlich einheimische Arten, zu neuen charakteristischen Arten-
kombinationen und Mengenverhältnissen vereinigt, extensive Nutzung erforderlich) (BUCHWALD, ENGEL-

HARDT 1978). 

 

Die Anforderungen von Populationen oder Teilpopulationen an ein dauerhaftes Überleben in einem Gebiet 
hängt von verschiedenen Kriterien ab, die zusammenfassend in der Qualität der Gebiete bewertet wer-
den. Herangezogen wurden hier die wesentlichen Teilkriterien Flächengröße und Unzerschnittenheit. 
Für jedes Teilkriterium werden in einer dreistufigen Skala Qualitätsanforderungen vorgegeben, die eine Ein-
stufung jedes geeigneten Gebietes in Bewertungsstufen mäßig, gut oder sehr gut ermöglichen. 

Die Bewertung der Einzelkriterien wird anschließend zusammengeführt, so dass eine dreistufige Bewertung 
der Bedeutung jedes Gebietes für den Biotopverbund in 

• national/länderübergreifend 

• landesweit/überregional 

• regional  

ermöglicht wird. 

 

Für das Teilkriterium Flächengröße naturschutzfachlich bedeutsamer Biotoptypen und Biotopkomplexe 
müssen für die Einstufung in eine der drei Bewertungskategorien Mindestgrößen erreicht werden. Hierbei 
wird grob zwischen Wald, Offenland und Wald-Offenland-Komplexen sowie Fließgewässern unterschieden.  

Tab. 34: Biotopverbund – Kriterium Flächengröße 

Qualität des Gebietes 

Unterkriterium 

sehr gut gut mäßig 

Flächengröße • Wald > 5.000 ha, 
• Offenland und Wald-

Offenland-Komplexe > 
1.000 ha (einschließlich 
Stillgewässer), 

• Fließgewässer > 20 km 
(einschließlich Aue, wenn 
diese nicht schon durch 
Komplexgröße abgedeckt 
ist). 

• Wald > 1.000 ha, 
• Offenland und Wald-

Offenland-Komplexe > 200 
ha, 

• Fließgewässer > 5 km. 

• Wald > 100 ha, 
• Offenland und Wald-

Offenland-Komplexe > 20 
ha, 

• Fließgewässer > 1 km. 
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Für Sonderstandorte, die solche Biotoptypen bzw. –komplexe umfassen, die natürlicherweise in Bezug 
auf den Betrachtungsmaßstab nur sehr kleinräumig vorkommen, werden keine Mindestflächengrößen fest-
gelegt. Für den Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden  

• Quellen, 

• Kleingewässer mit besonderen Artenvorkommen,  

• Zwischenmoore,  

• offene Dünen und Trockenkuppen 

• Salzstellen  

als Sonderstandorte eingestuft. 

 

Für die Bewertung des Kriteriums der Unzerschnittenheit wird das Vorhandensein von zerschneidenden 
Elementen, die den Biotopverbund beeinträchtigen, bewertet. Die von BURKHARDT et al. (2003) angegebenen 
Schwellenwerte für die KFZ-Frequenz von Straßen mussten hier an die vorhandene Datenlage angepasst 
werden. So wurden als zerschneidende Elemente mit hoher Zerschneidungswirkung  

• Bahnstrecken mit > 50 Zügen pro Tag,  

• Straßen mit > 2.500 KFZ pro Tag 

und mit geringer Zerschneidungswirkung 

• Straßen bis 2.500 KFZ pro Tag  

bewertet. Die Elemente mit hoher Zerschneidungswirkung sind in Karte 2 dargestellt. 

Tab. 35: Biotopverbund – Kriterium Unzerschnittenheit 

Qualität des Gebietes 

Unterkriterium 

sehr gut gut mäßig 

Unzerschnittenheit • Fläche frei von zerschnei-
denden anthropogenen 
Elementen, 

• Fließgewässer frei von 
Staustufen. 

• Größere Kernbereiche 
unzerschnitten oder nur 
Zerschneidungselemente 
geringer Wirkung vorhan-
den, 

• Fließgewässerabschnitte 
ohne unüberwindbare 
Querverbauungen. 

• Einzelne wertvolle Teilbe-
reiche unzerschnitten, 

• Fließgewässerabschnitte 
ohne unüberwindbare 
Querverbauungen. 

 



Entwicklungsziele und Maßnahmen 

 

Landschaftsrahmenplan      Landkreis Potsdam-Mittelmark 

 42

Die Gesamtbewertung der naturschutzfachlich geeigneten Gebiete und Flächen für den Biotopverbund nach 
den Kriterien Flächengröße und Unzerschnittenheit erfolgt wie in Tab. 36 dargestellt. 

Tab. 36: Biotopverbund – Qualität der Gebiete 

Qualität des Gebietes 

 

national /  

länderübergreifend 

landesweit /  

überregional 

regional 

Kriterien • Flächengröße sehr gut und 
Unzerschnittenheit mindes-
tens gut 

• Flächengröße gut und 
Unzerschnittenheit sehr 
gut. 

• Flächengröße sehr gut und 
Zerschneidung mäßig oder  

• Flächengröße gut und 
Zerschneidung gut. 

• Flächengröße und Unzer-
schnittenheit mindestens 
mäßig. 

 

 

Zur Spezifizierung und Erweiterung der Kriterien zur Auswahl von Flächen für den Biotopverbund wird das 
Vorkommen von Zielarten berücksichtigt. Hierbei werden nur Arten ausgewählt, deren Hauptgefährdung in 
der Veränderung des Habitats und nicht z. B. in direkter Verfolgung liegt. Besonders berücksichtigt werden 
Arten, deren Überleben von großflächigen Ökosystemen und Ökosystemkomplexen und von der Funktions-
fähigkeit eines Biotopverbundes abhängt. Das Vorkommen von Zielarten wurde für die Auswahl der Gebiete 
mit Bedeutung für den Biotopverbund berücksichtig, ist aber aufgrund der heterogenen Datenlage nicht in 
die Bewertung der Gebiete einbezogen worden.  

In Tab. 37 werden die bundesweiten Zielarten nach BURKHARDT et al. (2004), die landesweiten Zielarten nach 
LUA (2006 schriftl. Mitt.), soweit sie im Landkreis vorkommen bzw. zu erwarten sind, dargestellt. Diese wur-
den um regionale Zielarten des Landkreises ergänzt. 

Tab. 37: Biotopverbund – Zielarten 

Zielarten   bundesweite 
Bedeutung 

landesweite 
Bedeutung 

regionale 
Bedeutung 

Säugetiere     

Großes Mausohr Myotis myotis   + 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteini  +  

Große Bartfledermaus Myotis brandti +   

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus +   

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii  +  

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri  +  

Elbebiber Castor fiber albicus +   

Wolf Canis lupus +   

Fischotter Lutra lutra +   

Rothirsch Cervus elaphus +   

Brutvögel     

Baumfalke Falco subbuteo   + 

Bekassine Gallinago gallinago   + 

Eisvogel Alcedo atthis   + 

Fischadler Pandion haliaetus +   

Gebirgsstelze Motacilla cinerea   + 

Großer Brachvogel Numenius arquata +   
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Zielarten   bundesweite 
Bedeutung 

landesweite 
Bedeutung 

regionale 
Bedeutung 

Großtrappe Otis tarda +   

Kiebitz Vanellus vanellus   + 

Kranich Grus grus +   

Mittelspecht Dendrocopos medius   + 

Ortolan Emberiza hortulana +   

Raubwürger Lanius excubitor +   

Rohrdommel Botaurus stellaris +   

Rotmilan Milvus milvus +   

Rotschenkel Tringa totanus   + 

Schwarzstorch Ciconia nigra +   

Seeadler Haliaeetus albicilla +   

Steinkauz Athene noctua   + 

Sumpfohreule Asio flammeus  +  

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger +   

Uferschnepfe Limosa limosa   + 

Uhu Bubo bubo  +  

Wachtelkönig Crex crex   + 

Wanderfalke Falco peregrinus  +  

Weißstorch Ciconia ciconia +   

Wiedehopf Upupa epops  +  

Wiesenweihe Circus pygargus +   

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus   + 

Zwergdommel Ixobrychus minutus   + 

Zugvögel     

Blessgans Anser albifrons +   

Kiebitz Vanellus vanellus   + 

Kranich Grus grus   + 

Saatgans Anser fabalis +   

Kriechtiere     

Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis +   

Schlingnatter Coronella austriaca  +  

Zauneidechse Lacerta agilis   + 

Lurche     

Bergmolch Triturus alpestris   + 

Kammmolch Triturus cristatus   + 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus +   

Kreuzkröte Bufo calamita   + 

Laubfrosch Hyla arborea  +  

Moorfrosch Rana arvalis +   

Rotbauchunke Bombina bombina +   

Wechselkröte Bufo viridis +   

Rundmäuler/Fische     

Aland Leuciscus idus +   

Bachneunauge Lampetra planeri   + 
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Zielarten   bundesweite 
Bedeutung 

landesweite 
Bedeutung 

regionale 
Bedeutung 

Barbe Barbus barbus +   

Bitterling Rhodeus amarus   + 

Flussneunauge Lampetra fluviatilis +   

Lachs Salmo salar +   

Meerneunauge Salmo trutta trutta +   

Quappe Lota lota   + 

Rapfen Aspius aspius   + 

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis   + 

Steinbeißer Cobitis taenia   + 

Zope Abramis ballerus +   

Tagfalter     

Braunfleckiger Perlmutterfalter Boloria selene   + 

Eisenfarbiger Samtfalter Hipparchia statilinus  +  

Flussampfer-Feuerfalter Lycaena dispar  +  

Mädesüß-Scheckenfalter Brenthis ino   + 

Käfer     

Eremit Osmoderma eremita   + 

Heldbock Cerambyx cerdo   + 

Hirschkäfer Lucanus cervus  +  

Ufer-Laufkäfer Carabus clatratus   + 

Heuschrecken     

Kleiner Heidegrashüpfer Stenobothrus stigmaticus   + 

Schwarzfleckiger Heidegrashüp-
fer 

Stenobothrus nigromaculatus   + 

Kurzflügelige Beißschrecke Metrioptera brachyptera   + 

Libellen     

Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis +   

Helm-Azurjungfer Coenagrion mercuriale +   

Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons +   

Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis  +  

Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis +   

Zweigestreifte Quelljungfer Cordulegaster boltonii   + 

Krebse      

Edelkrebs Astacus astacus   + 

 

Zusätzlich zu den nach den oben dargestellten Kriterien ausgewählten Gebieten können weitere Gebiete 
oder Flächen für den Biotopverbund von Bedeutung sein (Biotopverbund im weiteren Sinne). So kön-
nen Bereiche z. B. für die „ökologische Durchgängigkeit“ einer Verbundachse, als Nahrungshabitat oder 
Rastplatz eine besondere Bedeutung haben, ohne dass sie nach den Qualitätskriterien für die Bestands- oder 
Entwicklungsgebiete für den Biotopverbund genügen. Eine flächige Entwicklung oder Gesamtsicherung ist in 
diesen Fällen nicht erforderlich. 
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Folgende Gebiete/Flächen wurden als bedeutsam für den Biotopverbund im weiteren Sinne eingestuft: 

• Bedeutsame Rasthabitate für Kraniche und nordische Gänse, 

• Ackerfluren, die zeitweise von Großtrappen als Einstandsgebiete genutzt werden, 

• Amphibienleiteinrichtungen und –durchlässe. 

Bestand naturschutzfachlich geeigneter Gebiete und Flächen 

Insgesamt konnten für den Landkreis Potsdam-Mittelmark 105 Gebiete und Flächen, die eine aktuelle Be-
deutung für den Biotopverbund haben, ermittelt werden. Hiervon sind ca. 70 größere Gebiete, die in der 
Regel die Mindestgröße von 20 ha überschreiten.  

Der Großteil der übrigen, naturschutzfachlich geeigneten Gebiete umfasst kleinflächigere Sonderstandorte, 
wie Rummeln, Trockenkuppen, Salzstellen oder Zwischenmoore. Sämtliche Gebiete und Flächen sind in Kar-
te 2 mit der entsprechenden Bewertung dargestellt.  

Gebiete mit national/länderübergreifender Bedeutung 

Es wurden insgesamt 16 Gebiete in die höchste Qualitätsstufe mit national/länderübergreifender Bedeutung 
für den Biotopverbund eingestuft. Es handelt sich hierbei grundsätzlich um Gebiete mit einer relativ hohen 
Flächengröße sowie geringen Beeinträchtigungen durch Zerschneidungen.  

Beispiele sind die Pritzerber Laake, die Untere und Mittlere Havelniederung, die Potsdamer Havelseen, die 
Nuthe-Nieplitz-Niederung, Rietzer See, Fiener Bruch, Belziger Landschaftswiesen, die Truppenübungsplätze 
Brück und Altengrabow sowie der Zarth. Es handelt sich überwiegend um Niederungslandschaften mit ho-
hen Anteilen an Feuchtgrünland und Gewässern. Nur die beiden Truppenübungsplätze zählen zu den Gebie-
ten mit großflächigen Trockenstandorten. Sehr großflächige naturnahe Waldgebiete sind dagegen nicht 
vertreten. 

Gebiete mit landesweit/überregionaler Bedeutung 

13 Gebiete der über 20 ha großen Flächen weisen die Qualitätsstufe für eine landesweit/überregionale Be-
deutung auf. Hierzu zählen ein größerer Teil der Flämingbäche, die aufgrund von Querverbauungen in Bezug 
auf die Unzerschnittenheit nur als „mäßig“ eingestuft werden konnten. Weiterhin gehören Gebiete mit mitt-
lerer Größe oder höherer Zerschneidung in diese Kategorie. Hierzu zählen z. B. Seen mit angrenzenden Bio-
topen, wie der Große und Kleine Plessower See und der Seddiner See, Wald-Offenlandkomplexe, wie der 
Krahner Busch oder Niederungsbereiche, wie die Beetzseerinne. 

Gebiete mit regionaler Bedeutung 

Insgesamt 66 Flächen wurden als regional bedeutsam eingestuft. Es handelt sich um kleinere Waldbestände, 
Fließgewässerabschnitte geringer Länge mit vorhandenen Querbauwerken sowie stark zerschnittenen Gebie-
ten, wie die Emster-Niederung oder die Rehgrabenniederung in Bergholz-Rehbrücke. Ein größerer Teil der 
Gebiete in dieser Kategorie wird zudem von kleinflächigen Sonderstandorten, wie Salzstellen, Rummeln, 
Trockenkuppen oder Kleingewässern eingenommen. Letztere wurden aufgrund des Vorkommens der Zielar-
ten Rotbauchunke oder Laubfrosch aufgenommen. 
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Ermittlung des Bedarfs an zusätzlichen Gebieten und Flächen für den Biotopverbund 

Bei der Ermittlung von notwendigen zusätzlichen Gebieten und Flächen für den Biotopverbund wird der 
Bedarf auf Grund der Gesamtbestandssituation, d.h. der Repräsentanz der einzelnen Lebensraumtypen 
und deren Lage im Raum sowie der Situation individueller Gebiete, d.h. der Gefährdung bestehender 
Flächen (Bedarf zur Pufferung/Arrondierung) bewertet. Zusätzlich wurde der Bedarf, in Bezug auf die not-
wendigen Lebensräume der Zielarten, für den Biotopverbund berücksichtigt. 

Dementsprechend wurden Entwicklungsflächen, die bezüglich ihrer abiotischen, strukturellen und biotischen 
Ausstattung geeignete Voraussetzungen aufweisen, innerhalb der naturräumlichen Einheiten als Entwick-
lungsflächen ausgewählt.  

 

Wesentliche Defizite in Bezug auf eine ausreichende Repräsentanz bestehen in allen Regionen des Landkrei-
ses für naturnahe Laub-, Laubmisch- und Kiefernwälder in ausreichender Größe. Entsprechende Ent-
wicklungsflächen wurden z. B. im Bereich des Hohen Flämings, der Parforceheide, südlich des Schwielow-
sees, im Bereich des Truppenübungsplatzes Brück und der Dünenheide sowie die Ravensberge aufgenom-
men. Wesentliche Maßnahmen sind die Umwandlung von Kiefernreinbeständen in naturnahe Laubwälder, 
die Strukturanreicherung durch Erhöhung des Alt- und Totholzanteils sowie die Aufwertung innerer und 
äußerer Waldränder.  

Als nicht ausreichend in Größe und Qualität wurden zudem die durch Feuchtwiesen, Bruch- und Auwäl-
der bestimmten Niederungen im Bereich der Mittleren Nieplitzniederung, im Genthiner Land, im Fiener 
Bruch, in der Mittleren Havelniederung bewertet und entsprechende Entwicklungsflächen ausgewiesen. 

 

Entwicklungsziel ist die Schließung von Lücken und die Beseitigung von Barrieren im Biotopver-
bund, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Isolierung von Gebieten des Biotopverbundes bewirken. Dazu 
sind bestehende Lücken durch die Entwicklung von Flächen zu schließen. Ausbreitungsbarrieren sind zu 
Umgehen oder, wenn dies nicht möglich ist, sind Querungshilfen einzurichten. 

Es wurden darüber hinaus fehlende Austauschmöglichkeiten für Zielarten des Biotopverbundes ermit-
telt. Im Rahmen der Entwicklung zusätzlicher Gebiete und Flächen für den Biotopverbund sind entsprechen-
de Möglichkeiten für die Zielarten neu zu schaffen. 

In Bezug auf die Lage im Raum wurden Lücken im Biotopverbund ermittelt und entsprechende Entwick-
lungsflächen ausgewiesen. Insbesondere für den Verbund von Feuchtlebensräumen konnten in vielen Fällen 
geeignete Verbindungsräume festgelegt werden. Beispiele für Feuchtgebiete sind die Niederungsbereiche 
zwischen Groß Kreutz und Götz sowie zwischen Phöben und Schmergow, die Niederung des Beetzsees, 
zwischen Gollwitz und Wusterwitz, die Brücker, Schlalacher und Brachwitzer Wiesen sowie entlang des Tel-
tow-Kanals.  

Für den Verbund von Trockenlebensräumen sind Schneisen in Waldgebieten, z. B. südlich Seddin bis Auto-
bahnkreuz Werder (Hochspannungstrasse), im Bereich des Zaucherückens (Hochspannungstrasse), südlich 
Treuenbrietzen (Gastrasse, Wege- und Straßenböschungen) und östlich Dippmannsdorf (Hochspannungs-
trasse) geeignet. 

In Bezug auf die Austauschmöglichkeiten von Zielarten wurden Bereiche, in denen Querungshilfen an Stra-
ßen für Amphibienarten notwendig sind, aufgeführt. Weiterhin sind Standorte mit vordringlichem Bedarf für 
die Einrichtung von Grünbrücken oder Wilddurchlässen dargestellt. Es handelt sich um Standorte an den 
Autobahnen A 9 bei Klein Marzehns und Linthe, der A 10 bei Ferch und der A 2 bei Wollin. 
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Ein weiteres Ziel ist der Schutz aller durch schädliche Außeneinflüsse gefährdeten und der Schutz aller 
durch geringe Größe gefährdeten vorhandenen Gebiete mit Bedeutung für den Biotopverbund. 

Als Maßnahmen sind zusätzliche Flächen als Puffer- oder Arrondierungsflächen bzw. zur Vervollständigung 
von Biotopkomplexen zu entwickeln. Wegen der Gefährdung von Einzelgebieten wurden, insbesondere bei 
einer geringen Flächengröße, Entwicklungsflächen zur Pufferung und Arrondierung ausgewiesen.  

Umfangreiche Entwicklungsflächen sind im Bereich der Uferstreifen von Fließgewässern aufgenommen wor-
den, um negative Auswirkungen angrenzender landwirtschaftlicher Nutzung zu minimieren und um eine 
natürliche Gewässerdynamik zu fördern. Beispiele sind Nieplitz und angrenzende Quellgräben im Raum 
Treuenbrietzen sowie Abschnitte von Plane, Temnitz, Verlorenwasser und Buckau.  

Entwicklungsflächen als Pufferzonen für sensible Moore oder Quellbereiche sind an den Seddiner Heidemoo-
ren, bei Klausdorf, im Bereich der Lienewitz-Seen, und der Dünenheide ausgewiesen worden. 

Gebietsarrondierungen durch Entwicklungsflächen wurden weiterhin im Bereich des Rietzer Sees, der Mittle-
ren Havelniederung und der Nieplitzniederung aufgenommen.  

2.2 Boden 

Erhalt von Böden mit hoher Ertragsfähigkeit 

Die Bodenfruchtbarkeit von Böden mit einer derzeit hohen oder sehr hohen Ertragsfähigkeit ist dauerhaft 
durch 

• bodenschonende Bewirtschaftung, 

• reduzierte Bodenbearbeitung,  

• Einrichtung von Fruchtfolgen und 

• Zwischenfruchtanbau 

zu erhalten. 

Entsprechende Böden sind vor Abgrabungen oder Bodenversiegelungen zu schützen. 

Schwerpunkte für den Erhalt von Böden mit hoher Ertragsfähigkeit sind im Raum Wiesenburg und Reetz, 
südlich von Belzig, südlich von Glindow, im Raum Ziesar sowie im Raum Pritzerbe und großflächiger auch im 
Bereich der Beetzseelandschaft sowie im Raum Feldheim - Marzahna zu finden. 

Erhalt von naturnahen bis gering beeinflussten Niedermoorböden 

Naturnahe oder gering beeinflusste Niedermoorböden sind innerhalb des Landkreises nur noch sehr kleinflä-
chig vorhanden. Dem Erhalt dieser Moorböden kommt daher eine sehr hohe Priorität zu. Wesentlich ist hier-
bei die Sicherstellung sehr hoher Grundwasserstände. Diese sollten möglichst ganzjährig bis zur Bodenober-
fläche reichen und damit ein Moorwachstum ermöglichen. 

Eine Nutzung entsprechender Standorte ist nur sehr eingeschränkt möglich. Sehr nasse Feuchtgrünlandflä-
chen können nur im Sommer bei niedrigen Wasserständen und nur mit sehr leichtem Gerät, wie handbetrie-
bene Balkenmäher, bewirtschaftet werden. Der überwiegende Teil naturnaher Niedermoore verbleibt ohne 
Nutzung und weist naturnahe Vegetationsbestände, wie Röhrichte oder Großseggen, auf. 

Wenn keine naturschutzfachlichen Gründe, wie der Schutz seltener oder gefährdeter Arten entgegenstehen, 
kann zukünftig auf stark vernässten Moorstandorten auch die Produktion von Biomasse, aus Schilf, Rohrkol-
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ben, Rohrglanzgras, Weiden oder Erlen, eine alternative Nutzungsform darstellen (WICHTMANN, SCHÄFER 
2005). 

Schwerpunkte für den Erhalt naturnaher Moore sind die Nuthe-Nieplitz-Niederung, die Emster-Niederung, 
die Untere und Mittlere Havelniederung sowie die Pritzerber Laake. 

Erhalt und Aufwertung von mäßig beeinträchtigten Niedermoorböden 

Mäßig beeinträchtigte Niedermoorböden werden derzeit in der Regel durch Feuchtwiesen oder Feuchtbra-
chen eingenommen. Die Grundwasserstände sind, zumindest im Sommer, so niedrig, dass eine Nutzung 
ermöglicht wird. Die Degradierung der Moorböden ist reduziert, ein Torfwachstum kann aber in der Regel 
nicht mehr stattfinden. 

Häufig werden mäßig beeinträchtigte Niedermoore durch typische Pflanzen- oder Tierartenvorkommen, wie 
Feuchtwiesen, feuchte Hochstauden oder Röhrichte, besiedelt. Eine mögliche Aufwertung der Moorböden 
durch Grundwasseranhebungen ist daher von der Wertigkeit der vorhandenen Lebensräume abhängig. Vor-
rangig ist der Erhalt seltener und gefährdeter Pflanzen, Pflanzengesellschaften oder Tierartenvorkommen. 

Wesentliche Vorkommen von mäßig beeinträchtigten Mooren befinden sich in der Unteren und Mittleren 
Havelniederung, der Emster-Niederung und der Nuthe-Nieplitz-Niederung. 

Erhalt und Aufwertung von stark beeinträchtigten Niedermoorböden 

Stark beeinträchtigte Niedermoorböden werden derzeit mehr oder weniger intensiv als Grünland genutzt 
oder sind bereits zu Äckern umgebrochen worden. Die meist geringmächtigen Niedermoorauflagen sind 
bereits stark degeneriert.  

Vorrangiges Ziel ist es, einen weiteren Moorabbau zu verringern oder ganz zu unterbinden. Die wesentliche 
Maßnahme hierfür ist die Wiedervernässung der Niedermoore. Ackerflächen sind wieder in Dauergrünland 
umzuwandeln, die Grünlandnutzung ist den Bodenfeuchteverhältnissen anzupassen. Für die Bewirtschaftung 
ist leichte, bodenschonende Technik anzuwenden. In Bereichen mit starker Moorsackung können nicht mehr 
landwirtschaftlich nutzbare, ganzjährig überstaute Bereiche entstehen. Diese sind als Ausgangspunkte für 
zukünftiges Moorwachstum zu sichern. Ggf. ist eine Nutzung zur Biomasseproduktion aus Röhrichten oder 
Gehölzen möglich. 

Großflächig sind Moore mit hohem Aufwertungsbedarf im Bereich der Mittleren Nieplitz-Niederung, der 
Belziger Landschaftswiesen, der Plane-Temnitz-Niederung, des Fiener Bruchs, der Emster-Niederung und der 
Unteren und Mittleren Havelniederung zu finden. 

Erhalt von Auengleyböden 

Für den Erhalt von Auengleyböden ist die Ermöglichung einer natürlichen Überflutungsdynamik die ent-
scheidende Voraussetzung. Hochwasserereignisse sind zuzulassen und die hohen Wasserstände sind nicht 
durch Schöpfwerke künstlich abzusenken. Derzeit als Acker genutzte Auengleyböden sind vorrangig in Grün-
land umzuwandeln. 

Schwerpunkt für den Erhalt von Auengleyböden ist die Untere Havelniederung. 
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Erhalt von Böden mit hoher Wind- oder Wassererosionsgefährdung 

Das Ziel ist eine weitgehende Vermeidung von Bodenverlusten durch Erosion, soweit sie auf den jeweiligen 
Standorten und mit den ackerbaulichen Anbausystemen möglich ist. Hierzu sind folgende Maßnahmen um-
zusetzen: 

• Sicherung einer möglichst ganzjährigen Bodenbedeckung durch Fruchtfolgen, Untersaaten, Zwischen-
früchte, 

• Reduzierung der Schlaggrößen, 

• Anlage von Erosionsschutzstreifen (Gehölze, Feldraine), 

• Höhenlinienparallele Bewirtschaftung (nur bei Wassererosionsgefährdung), 

• Vermeidung von Bodenverdichtung und Strukturschäden der Böden, 

• Anlage von Gewässerrandstreifen am Fuß von wassererosionsgefährdeten Hängen. 

2.3 Wasser 

Wesentliche Ziele der Landschaftsrahmenplanung in Bezug auf Grundwasser, Fließ- und Stillgewässer ent-
sprechen den Vorgaben, die die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für den Erhalt und die Entwicklung von 
Grund- und Oberflächengewässern vorsieht. Im Land Brandenburg werden derzeit für die verschiedenen 
Gewässereinzugsgebiete umfangreiche Daten zur Klassifizierung der Gewässer und zur Bewertung des aktu-
ellen Zustandes erarbeitet (vgl. LUA 2005). Auf Grundlage dieser Gewässerbewertung können bestehende 
Differenzen zu dem von der WRRL geforderten guten Gewässerzustand ermittelt und der entsprechende 
Handlungsbedarf abgeleitet werden. Nach der WRRL sind die Maßnahmenprogramme bis zum Jahr 2012 
umzusetzen und die Umweltziele der Gewässer sollten bis zum Jahr 2015 erreicht werden.  

Erhalt von Gebieten mit sehr hoher Bedeutung für die Grundwasserneubildung 

Aufgrund der Abnahme von Niederschlägen in den letzten Jahren ist auch die Grundwasserneubildung ge-
sunken, was z. B. in Mooren aber auch für die landwirtschaftliche Bodennutzung zu negativen Auswirkun-
gen geführt hat. Aufgrund von Prognosen über die zukünftige Klimaentwicklung muss mit weiter sinkenden 
Niederschlägen und damit einer stark zurückgehenden Grundwasserneubildung gerechnet werden (PIK 
2003). 

Dem Erhalt von Gebieten mit einer sehr hohen Grundwasserneubildungsrate kommt damit eine zunehmende 
Bedeutung zu. Auf diesen Flächen sollte daher keine Aufforstung oder Bodenversiegelung stattfinden. 

Eine derzeit nur mittlere oder geringe Bedeutung für die Grundwasserneubildung weisen die großflächig im 
Landkreis vorhandenen Kiefernforste auf. Da Laubwälder in erheblich geringerem Umfang Wasser verduns-
ten, kann mit dem Umbau von Kiefernforsten längerfristig die Grundwasserneubildung deutlich angehoben 
werden. Das langfristige Ziel ist ein vollständiger Umbau der bestehenden Kiefernreinbestände in Laub- und 
Laubmischwälder.  

Sanierung von Altlasten 

Altlasten stellen eine potentielle Gefährdung des Grundwassers dar. Entsprechende Standorte sind daher zu 
untersuchen und ggf. zu sanieren, um Schadstoffeinträge in das Grundwasser zu vermeiden. Vorrangig sind 
Standorte in Bereichen mit einer sehr hohen Grundwassergefährdung zu bearbeiten. 
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Erhalt und Aufwertung von Fließgewässern 

Für eine Verbesserung der Wasserqualität ist die Verhinderung von Stoffeinträgen aus angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen von besonderer Bedeutung. Eine wesentliche Reduktion ist hierbei durch die 
Anlage von mindestens 10 Meter breiten Uferrandstreifen ohne Düngung und Biozideinsatz zu erreichen 
(LUA 1996). Uferrandstreifen können sich auch positiv auf die Minimierung der Einträge von Feinsedimenten 
aus angrenzenden Äckern auswirken. Die Uferrandstreifen sind als Staudensäume oder Gehölzstreifen, vor-
rangig durch Umwandlung von Ackerflächen, zu entwickeln. 

In Siedlungsbereichen hat besonders die Beseitigung von nicht genehmigten Einleitungen eine hohe Priorität 
für die Verbesserung der Gewässergüte. 

Im Unterlauf der Bäche und Flüsse sind periodische Hochwasserereignisse, die eine Überflutung der Aue zur 
Folge haben, Teil der natürlichen Fließgewässerdynamik. Hierdurch entstehen eine Vielzahl verschiedener 
Standorte, Lebensräume und Strukturen, die einen hohen Artenreichtum der Auen bedingen. Die natürliche 
Überflutungsdynamik ist daher zu erhalten bzw. durch Einschränkung der Wasserstandsregulierung und 
den Rückbau oder die Zurückversetzung von Deichen oder Verwallungen wieder zu ermöglichen. 

Weitere Aspekte zur Förderung einer natürlichen Fließgewässerdynamik sind die Mäanderbildung mit 
der Ausbildung von Sand- oder Kiesbänken und Steilufern sowie unterschiedliche Strömungsverhältnisse, 
Wassertiefen und Sohlsubstrate. Um entsprechende Verhältnisse zu erhalten oder zu entwickeln, ist die Ge-
wässerunterhaltung zu reduzieren und auf unbedingt notwendige Maßnahmen zu beschränken.  

An allen Fließgewässern haben Maßnahmen zur Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit 
eine hohe Priorität. Ziel ist es, an allen Wehren, Stauen, Abstürzen oder künstlichen Teichanlagen in Fließ-
gewässern eine Passierbarkeit für wassergebundene Arten zu ermöglichen. Im Einzelfall kommen hierfür 
geeignete Maßnahmen, wie Rückbau, Ersetzen durch Sohlgleiten oder Raue Rampen, Einbau von Fischauf-
stiegshilfen oder die Einrichtung von Umgehungsgerinnen, in Frage. Planungen für einzelne Fließgewässer-
einzugsgebiete liegen im Rahmen von agrarstrukturellen Entwicklungsplanungen vor (HGN, LANDPLAN 2004, 
IDAS 2004, IHU, ELLMANN, SCHULZE, PL3 2005). 

Erhalt und Aufwertung von Überschwemmungsflächen 

Um periodische Überschwemmungen zu ermöglichen sind Überschwemmungsflächen zu sichern. Entspre-
chende Flächen sind besonders im Bereich der Mittleren und Unteren Havel ausgewiesen worden. Die Über-
schwemmungsflächen sind von Bebauung frei zu halten. 

Ackerflächen sind in Grünland umzuwandeln oder sind zu Auwäldern zu entwickeln. 

Erhalt und Aufwertung von Stillgewässern 

Vorrangig ist die Wasserqualität der wenigen Stillgewässer mit einer geringen Nährstoffbelastung (me-
sotroph und schwach eutroph), z. B. Glindowsee, Großer und Kleiner Lienewitzsee, Großer Plessower See, 
Güterfelder Haussee, Kolpiensee oder Weißer See, zu sichern. Nährstoffeinträge durch Einleitungen oder in 
die Seen mündende Fließgewässer und Gräben sind zu minimieren. 

Ziel für alle Stillgewässer ist die Entwicklung einer natürlichen Fischartenzusammensetzung, der Erhalt und 
die Entwicklung naturnaher Uferstrukturen sowie Maßnahmen zur Lenkung der Erholungsnutzung. 

Bei Stillgewässern, die eine nicht den natürlichen Verhältnissen entsprechende Nährstoffbelastung aufwei-
sen, sollten technische Maßnahmen zur Seesanierung geprüft werden. Vorrangig sind hierfür Gewässer aus-
zuwählen, bei denen die Chance für eine Sanierung als günstig eingeschätzt werden kann (keine oder gerin-
ge Zuläufe, geringes Einzugsgebiet, geringe Nutzungsansprüche) und deren natürliche Trophie im me-
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sotrophen Bereich liegt. Für eine vorrangige Sanierung und Aufwertung zu mesotrophen Gewässern werden 
der Kleine Lienewitzsee, der Große und Kleine Plessower See sowie der Weiße See bei Pritzerbe vorgeschla-
gen.  

Stillgewässersanierungen werden derzeit bereits am Großen Seddiner See, an zwei Teichen bei Groß Mar-
zehns und am Dorfteich in Jeserig durchgeführt (Institut für angewandte Gewässerökologie mdl. Mitt. 2006). 

Erhalt und Aufwertung von Kleingewässern 

Ziel ist der Erhalt aller Kleingewässer des Landkreises in einem naturnahen Zustand. Vorrangig sind Maß-
nahmen zur Wiederherstellung ursprünglicher Wasserstände, wie z. B. Schließung von Abläufen, Wasser-
standsanhebungen in Gräben oder Förderung der Grundwasserneubildung, vorzusehen.  

Weitere Maßnahmen zur Aufwertung von Kleingewässern sind 

• Entschlammung und Zurückdrängung von Gehölzen, 

• Erhalt und Entwicklung naturnaher Uferstrukturen, 

• Entwicklung einer natürlichen Fischartenzusammensetzung, 

• Lenkung bzw. Einschränkung der Erholungs- und Angelnutzung. 

2.4 Klima, Luft 

Erhalt von Kalt- und Frischluftbahnen für belastete Siedlungsräume 

Ziel ist der Erhalt von Kalt- und Frischluftbahnen sowie der dazugehörigen Kalt- und Frischluftentstehungs-
gebiete um einen klimatischen und lufthygienischen Ausgleich für belastete Siedlungsräume dauerhaft zu 
gewährleisten. 

Die bestehender Kalt- und Frischluftbahnen sind freizuhalten. Entwicklungen, die den Abfluss der Kalt- und 
Frischluft behindern können, wie Versiegelung, Bebauung oder Waldentwicklung, sind auszuschließen. 

Erhalt von Freiflächen in Siedlungsräumen 

Innerhalb von Siedlungsräumen sind bestehende Freiflächen, wie Gärten oder Parks, als Ausgleichsräume für 
klimatische und lufthygienische Belastungen zu erhalten. Dies trifft insbesondere für Siedlungsbereiche mit 
verdichteter Bebauung, wie Teltow, Stahnsdorf oder Belzig, zu. 

Minderung lufthygienischer Belastungen 

Lufthygienische Belastungen sind bereits an der Entstehungsquelle soweit wie möglich zu begrenzen. Immis-
sionsgefährdete Niederungsbereiche sind von Emittenten freizuhalten.  

Entlang von Autobahnen und viel befahrenen Straßen sind Schutzpflanzungen zur Immissionsminderung 
anzulegen. In besonders empfindlichen Bereichen sind Schallschutzwände vorzusehen. Gehölzbestände, die 
aufgrund ihrer Struktur und räumlichen Lage zum Immissionsschutz beitragen, sind zu erhalten. 
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2.5 Landschaftsbild 

Erhalt und Aufwertung von Landschaftsteilen mit hoher Bedeutung für das Land-
schaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung 

Ziel ist der Erhalt sowie die Aufwertung von Landschaftsteilen, die aktuell eine hohe Bedeutung für das 
Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholungsnutzung aufweisen. Es handelt sich insbesondere um 
gewässergeprägte Räume, wie die Potsdamer Havelseen, Räume mit sehr bewegten Relief, z. B. im zentra-
len Hohen Fläming, sowie um strukturreiche Waldbereiche mit hohem Laubholzanteil, wie im Bereich der 
Dünenheide. Ausgenommen hiervon sind sensible Landschaftsräume, wie Bruthabitate störungs-
empfindlicher Großvogelarten, Wiesenbrütergebiete sowie nicht zugängliche, munitionsbelastete Bereiche 
der Truppenübungsplätze. 

Landschaftsteile mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung sind 
vorrangig vor Zerschneidung oder Zersiedlung zu schützen. 

Die vorhandene Strukturvielfalt ist zu sichern und zu erhöhen. Geeignete Maßnahmen sind im Bereich der 
Feldflur die Anlage von Feldgehölzen, Hecken, Baumreihen, Kleingewässern, Staudensäumen, Ackerrand-
streifen mit einer vielfältigen Ackerbegleitflora, geringe Schlaggröße und hohe Kulturpflanzenvielfalt. 

In Wäldern ist der Laubholzanteil zu erhöhen und es sind vielfältig strukturierte und nicht nach Altersklassen 
getrennte Bestände zu entwickeln. Altholzbestände, Überhälter sowie stehendes und liegendes Totholz sind 
zu fördern. Durch vielfältige Strauchbestände und Krautsäume geprägte innere und äußere Waldränder sol-
len entwickelt werden. Waldlichtungen sind zu erhalten. 

Erhalt und Aufwertung der Eigenart von Obstanbaugebieten 

Traditionelle Obstanbaugebiete im Bereich der Glindower Platte und der Havelniederung sind als typische 
Landschaft mit einer hohen Eigenart zu erhalten. Eine Aufwertung ist durch die Anlage von hochstämmigen 
Streuobstbeständen, Obstbaumalleen und durch das Angebot von Wanderwegen zu erreichen. Zu fördern 
sind insbesondere stark wachsende lokale Obstsorten, auch in der verbreiteten Form als Halb- oder Viertel-
stämme. 

Erhalt und Aufwertung der Eigenart von Landschaftsteilen mit rieselfeldtypischen 
Strukturen 

Größere Landschaftsteile mit ehemaligen Rieselfeldern, die noch typische Strukturen, wie die gliedernden 
Dämme und Gräben, aufweisen sind nur im Raum Güterfelde und Schenkenhorst vorhanden. Diese sind 
aufgrund ihrer Eigenart zu erhalten und als attraktive Erholungsräume für die nördlich gelegenen größeren 
Siedlungsgebiete von Stahnsdorf und Teltow zu entwickeln. Geeignete Entwicklungsmaßnahmen auf den 
ehemaligen Rieselfeldern sind 

• Erhalt von rieselfeldtypischen Strukturen, wie Dämme, Gräben, Gehölzstrukturen, 

• Förderung einer vielfältigen landwirtschaftlichen Nutzung, vorrangig Grünlandnutzung mit Wiesen, 
Weiden und in geringerem Umfang Äcker, 

• Erschließung durch Rad- und Wanderwege, 

• keine Aufforstung, nur auf kleineren Teilflächen Sukzessionsflächen mit natürlicher Gehölzentwicklung. 

Sollte die Möglichkeit für eine Wiederaufnahme einer Wasserbespannung in einzelnen Bereichen bestehen, 
würde dies die Vielfalt und Eigenart des Landschaftsraumes zusätzlich begünstigen. Auch eine Durchleitung 
von zusätzlichem Wasser durch alte Gräben wird als sinnvoll erachtet. 
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Erhalt und Aufwertung von Siedlungsbereichen 

Ziel ist der Erhalt und die Aufwertung des Ortsbildes regionstypischer Dörfer. Hierfür ist die historische, 
ortsbildprägende Bausubstanz zu sichern und durch Restaurierungsmaßnahmen aufzuwerten. Ortstypische 
Freiraumstrukturen, wie Dorfanger, Dorfteiche, Alleen, Obstwiesen und Gärten, sind zu erhalten und zu 
pflegen. 

Die historischen Stadtkerne von Belzig, Beelitz, Wiesenburg, Ziesar, Treuenbrietzen, Pritzerbe und Leh-
nin sind durch Sicherung und Entwicklung der historischen, stadtbildprägenden Bausubstanz zu erhalten. 
Eine Siedlungsentwicklung hat unter besonderer Berücksichtigung des Denkmalschutzes zu erfolgen. 

Der durch hohe Anteile an Altkiefern bestimmte Waldsiedlungscharakter ist in Borkwalde, Borkheide, 
Fichtenwalde und Wilhelmshorst zu sichern. Wesentliche Maßnahmen bestehen im Erhalt und der Ergän-
zung des Waldbaumbestandes. 

Insbesondere das Ortsbild von regionstypischen Dörfern wird durch ortsuntypische Siedlungsteile, wie 
Stallanlagen, Neubaugebiete oder Gewerbegebiete, beeinträchtigt. In diesen Bereichen sind vorrangig Ge-
hölzstrukturen zur Einbindung in das Landschafts- und Ortsbild zu entwickeln. 

In allen Siedlungsbereichen sind geeignete Maßnahmen zur Aufwertung zu fördern, wie 

• Sicherung und Pflege von Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, 

• Sicherstellung einer ausreichenden Freiraumversorgung, 

• Siedlungserweiterungen vorrangig durch Innenentwicklung, 

• landschaftliche Einbindung durch Entwicklung von Gehölzstrukturen in Siedlungsrandbereichen. 

Erhalt und Entwicklung von Alleen und Baumreihen 

Alleen und Baumreihen sind wesentliche und prägende Landschaftselemente der Straßen, Feldwege und 
Siedlungen. Bestehende Alleen und Baumreihen sind durch Pflegemaßnahmen, Ersatzpflanzungen und 
Lückenschlusspflanzungen zu erhalten. 

An Straßen und Feldwegen in Offenlandschaften sind vorrangig Neuanlagen zu fördern. Früchte tragende 
Baumarten, wie Obstbäume, Eichen oder Kastanien, die an Straßen nicht oder kaum noch gepflanzt werden, 
sollten bevorzugt für Pflanzungen an Feldwegen vorgesehen werden. 

2.6 Landschaftsbezogene Erholung 

In den Siedlungsschwerpunkten ist eine ausreichende quantitative und qualitative Freiraumversorgung si-
cherzustellen. Innerörtliche Grünflächen sind zu erhalten und zu entwickeln, ihre Nutzungs- und Gestaltqua-
lität ist zu verbessern. Ein innerörtlicher Freiraumverbund ist herzustellen und mit den Freiräumen und Erho-
lungsgebieten außerhalb der Siedlungen zu verknüpfen. 

In Gewässerrandbereichen sind die Erholungs- und Freizeitsportaktivitäten zu bündeln, Steganlagen sind 
zusammenzufassen. Kleingarten- und Wochenendhausanlagen an Gewässerufern sind nicht zu erweitern 
und nach Möglichkeit zurückzunehmen. 

Über einen angepassten Ausbau des Wander-, Rad- und Reitwegenetzes ist eine Entzerrung und Dezentrali-
sierung der Erholungsnutzung im Sinne der Entlastung von Erholungsschwerpunkten anzustreben. Grund-
sätzlich ist eine räumliche Trennung von Wander-, Rad- und Reitwegen zu bevorzugen. 

Am attraktivsten und daher am beliebtesten sind Ufer- und Waldwege. Daher sollten diese Bereiche, sofern 
sie aus der Sicht des Biotop- und Artenschutzes unbedenklich sind, vorrangig erschlossen werden. Die Wan-
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der- und Radwege sollen an den Stationen des Öffentlichen Verkehrsnetzes beginnen und ein Fahrradver-
leihsystem mit Stützpunkten an den Bahnstationen beinhalten. Wander- und Radwanderwege sollen, mög-
lichst abseits der Straßen, die Siedlungen (Quellorte) mit dem Umland sowie die Erholungsgebiete, Erho-
lungsschwerpunkte und landschaftlichen Attraktionen untereinander verbinden (Vernetzung). Es sind indivi-
duelle Lang-, Mittel- und Kurzrouten sowie Rundwanderwege zu schaffen. 

Sport- und Freizeitanlagen sind in Siedlungsnähe zu konzentrieren und in das Orts- und Landschaftsbild 
einzubinden. 

Gebietsbezogene Anforderungen und Maßnahmen 

Die reich strukturierten gewässergeprägten Landschaftsräume der Unteren und Mittleren Havelniederung, 
der Potsdamer Havelseen und des Seddiner Wald- und Seengebietes sind vorrangig für eine umweltverträgli-
che Erholungsnutzung zu erhalten und zu entwickeln. Weitere Schwerpunkte einer landschaftsbezogenen 
Erholungsnutzung sind die Naturparke Nuthe-Nieplitz, Hoher Fläming und Westhavelland. Vorrangige Ent-
wicklungszonen innerhalb des Naturparks Hoher Fläming sind die Regionen Raben-Garrey und Belzig-
Wiesenburg-Medewitz, da diese gut an das Verkehrsnetz angebunden sind und eine hohe Anzahl land-
schaftlicher und kultureller Attraktionen aufweisen (IFÖN 2005). 

Das zusammenhängende Waldgebiet um den Schwielowsee bis zum Seddiner See, Bergholz-Rehbrücke und 
der Parforce Heide enthält zahlreiche Laub- und Mischwaldbestände, die im Gegensatz zu den verbreiteten 
Kiefernmonokulturen besonders erholungswirksam sind. Außerdem haben sie durch die Nähe zu den Bal-
lungsräumen Potsdam, Teltow und Berlin eine bedeutende Erholungsfunktion zu erfüllen. Sie sind vorrangig 
für die Erholungsnutzung zu sichern und zu entwickeln. 

Die südlich an Teltow angrenzenden Feldfluren sind als siedlungsnaher landwirtschaftlich geprägter Erho-
lungsraum unter Einbeziehung der Rieselfelder und der Entwicklung rieselfeldtypischer Strukturen zu entwi-
ckeln. Vorrangig ist hier die Entwicklung eines Stadt-Land verbindenden Wegenetzes zum Wandern und 
Radfahren sowie eines getrennten Reitwegenetzes. 

An geeigneten Standorten kann das Landschaftserleben durch die Schaffung von Sichtschneisen oder die 
Errichtung von in das Landschaftsbild eingebundenen Aussichtstürmen aufgewertet werden. Beispiele sind 
der Wietkiekenberg, der Große Ravensberg oder der Götzer Berg. 

Anforderungen und Maßnahmen an Gewässern 

Die Gewässer haben einen besonderen Stellenwert, sowohl für die Erholung als auch für den Naturschutz, 
dementsprechend ist dort das Konfliktpotential hoch. Die Erholungsinfrastruktur ist an wenigen Punkten, 
möglichst in Anbindung an Siedlungsbereiche, zu konzentrieren. An besonders sensiblen Uferbereichen ist 
das Baden zu unterbinden. Der Angelsport ist durch Verbote und Ausweisung von Angelplätzen an unbe-
denkliche Stellen zu lenken. Auf größeren Gewässern sind die durch Boote und Surfer nicht zu befahrenden 
Gewässerzonen auszuweiten bzw. neu einzurichten und entsprechend zu kennzeichnen. 

Die Badenutzung im NSG Kleiner und Großer Lienewitz See ist aufzuheben, da an diesen kleinen Seen 
keine Abstimmung mit dem Naturschutz (räumliche Zonierung) möglich ist und die Badenutzung durch die 
hohe Besucherfrequenz eine erhebliche Beeinträchtigung für die natürliche Umgebung darstellt und bereits 
zu einer erheblichen Verschlechterung der Wasserqualität beigetragen hat. 

Für den Seddiner See sind Maßnahmen zur Sicherung eines ausreichenden Wasserstandes und zur Verbes-
serung der Wasserqualität, u. a. für die Badenutzung, vorrangig. Weiterhin ist die Entwicklung auf die Siche-
rung und punktuelle Verbesserung der kleinräumigen Erholungsinfrastruktur, unter Berücksichtigung der 
wertvollen Bereiche, auszurichten. Das bestehende Verbot für Motorboote ist beizubehalten.  
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Der nördliche Uferbereich und kleinere Teilflächen südlich des Sees sind als wertvolle Biotope besonders zu 
schützen und entsprechend zu sichern. 

Der Schwielowsee stellt das größte Gewässer des Planungsgebietes dar. Infrastrukturangebote für Erho-
lung und Freizeit sind in Caputh und Ferch, zum Schutz der restlichen, empfindlichen Bereiche des Schwie-
lowsees, zu konzentrieren. Die Aktivitäten hinsichtlich des Badens, des Surfens (Startplätze) und des Boots-
sports (Stege) sind hier zu konzentrieren. Die naturnahen Uferbereiche sind sowohl gewässer- als auch land-
seitig großräumig zu schützen. 

Der naturnahe Große Plessower See ist vorrangig als Trinkwasserschutzgebiet zu sichern und vor Verun-
reinigungen durch Wassersportler zu schützen. Daher ist ein Verbot für alle Wassersportaktivitäten auszu-
sprechen – ein Befahren mit Booten ist bereits untersagt. Die Badenutzung ist an unempfindlichen Standor-
ten zu konzentrieren. 

Der Glindower See weist erhebliche Belastungen durch Bootsverkehr und Steganlagen auf. Daher ist eine 
partielle Sperrung von Uferbereichen für Motorboote einzuführen. Steganlagen sind aus empfindlichen Ufer-
bereichen auszulagern. Stege und sonstige Wassersportanlagen sind im Ortsbereich von Glindow zu bün-
deln. 

Die Havel und der Große und Kleine Zernsee sind als Binnenwasserstraße ausgewiesen und in großen 
Arealen für alle üblichen wassersportlichen Aktivitäten nutzbar. Schwerpunkte wassersportlicher Anlagen 
sind im Ortsbereich der Inselstadt Werder, unter Berücksichtigung der ortstypischen Bebauung, punktuell zu 
konzentrieren. Dabei sind an der Nord- und Südspitze der Insel keine weiteren Steganlagen vorzusehen und 
die vorhandenen nach Möglichkeit am Ostufer zu bündeln. Naturnahe Uferbereiche sind von jeglichen Was-
sersportaktivitäten - einschließlich Anlegeverbot - freizuhalten. 

Die wassergebundene Erholungsnutzung in Form von Bootsverkehr auf dem Rietzer See findet nur im 
Bereich der Fahrrinne des Emsterkanals statt. Aufgrund der hohen Bedeutung für störungsempfindliche Was-
servogelarten ist diese Beschränkung aufrecht zu erhalten.  

Auf den sich südlich anschließenden Seen Netzener See und Klostersee ist dagegen eine wassergebun-
dene Erholungsnutzung möglich. Negative Auswirkungen, insbesondere auf naturnahe Uferstrukturen, sind 
durch eine Begrenzung und die Konzentration von Steganlagen und Badestellen zu minimieren.  

Der Pritzerber See weist naturnahe Uferzonen auf und hat als Brut- und Rasthabitat von Vogelarten der 
Gewässer eine hohe Bedeutung. Die wassergebundenen Erholungsnutzungen sind hier auf wenige Bereiche 
zu konzentieren und es sind Zonen, die nicht betreten oder befahren werden dürfen, auszuweisen. Eine In-
tensivierung der Erholungsnutzung auf dem Gewässer oder an den Uferzonen ist auszuschließen. Nachdem 
das Gewässer seit Kurzem nicht mehr zu den Bundeswasserstraßen zählt, ist der Betrieb von Motorbooten 
schrittweise zu reduzieren. 

Am Großen Wusterwitzer See grenzen überwiegend Siedlungsbereiche an die Uferzonen an und es 
bestehen umfangreiche Möglichkeiten von Bade-, Camping- und Wassersportaktivitäten. Noch vorhandene 
naturnahe Uferzonen mit breiten Röhrichtgürteln sind als Bruthabitat für störungsempfindliche Vogelarten 
zu sichern. In diesen Bereichen sind Verbotszonen für das Befahren mit Booten und das Surfen auszuweisen. 

Besucherlenkung 

In sensiblen Landschaftsräumen mit Brut- oder Rastvorkommen störungsempfindlicher Vogelarten kann 
auch eine ruhige, landschaftsbezogene Erholungsnutzung, wie Wandern, Angeln oder Bootfahren, erhebli-
che negative Auswirkungen auf die Artenvorkommen haben. Ziel muss es daher in diesen Gebieten sein, die 
Erholungsnutzung so zu lenken, dass Störungen weitgehend vermieden werden, ohne den Naturinteressier-
ten und Erholungssuchenden die Möglichkeit zu nehmen, die Gebiete zu erleben. 
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Wesentliche Maßnahmen sind 

• ein attraktives Angebot an Wegen, nach Möglichkeit Rundwegen, in Randbereichen oder wenig sensib-
len Räumen, 

• Schaffung von Beobachtungsmöglichkeiten (Beobachtungstürme, Beobachtungsstege an Seen), 

• Informationsmöglichkeiten, Hinweistafeln, 

• Sperrung von Wegen in sensiblen Räumen, 

• Besucherlenkung und –information durch die Naturwacht in Großschutzgebieten. 

Besonders sensible Landschaftsräume mit Vorkommen störungsempfindlicher Arten innerhalb des Landkrei-
ses sind Nuthe-Nieplitz-Niederung, Belziger Landschaftswiesen, Rietzer See und Fiener Bruch. Besonders in 
der Nuthe-Nieplitz-Niederung und am Rietzer See wurden in den letzten Jahren bereits günstige Beobach-
tungsmöglichkeiten geschaffen und Wanderwege ausgewiesen. 

2.7 Schutzgebiete 

Naturschutzgebiete 

Im Landkreis sind derzeit 31 Naturschutzgebiete festgesetzt oder befinden sich im Verfahren. Zusammen 
nehmen sie eine Fläche von ca. 13.990 ha ein.  

Mit den größten Schutzgebieten werden umfangreiche Feuchtgrünlandbereiche und Wiesenbrüterhabitate, 
nährstoffreiche Moore und Sümpfe v. a. in der Nuthe-Nieplitz-Niederung, den Belziger Landschaftswiesen, 
dem Rietzer See sowie in den im Verfahren befindlichen Gebieten Untere Havel Süd und Marzahner Fenn 
und Dünenheide geschützt. Diese Lebensraumtypen sind damit in den Schutzgebieten mit hohen Flächenan-
teilen gut repräsentiert. Aufgrund ihrer hohen Bedeutung als Brutgebiet für Wiesenvögel sollten zukünftig 
aber zusätzlich besonders wertvolle Teile des Fiener Bruchs und Teile der Mittleren Havelniederung, die 
schon jetzt innerhalb von SPA-Gebieten liegen, als NSG ausgewiesen werden.  

Zwischenmoore sind mit dem Langen Fenn, dem Moosfenn, Mittelsee, Karinchen und in der Pritzerber Laake 
innerhalb der NSG gut vertreten. Gleiches gilt für Seen, die u. a. mit Rietzer See, Streng, Riebener See, Fres-
dorfer See, Pritzerber See, Lienewitz-Seen, Krielower See und Kleinen Plessower See innerhalb der bestehen-
den und geplanten NSG liegen.  

Naturnahe Laub- und Laubmischwälder sowie Flechten-Kiefernwälder sind bislang dagegen nur in geringe-
rem Umfang in den derzeitigen NSG geschützt. So sind Waldbereiche relativ kleinflächig in den NSG Spring, 
Flämingbuchen und Rabenstein enthalten. Größere Wälder - überwiegend Feuchtwaldbereiche - liegen im 
Bereich der Pritzerber Laake und dem Saarmunder Elsbruch in der Nuthe-Nieplitz-Niederung. Hier besteht 
zusätzlicher Bedarf diese Naturschutzgebiete auszudehnen und weitere Schutzgebiete auszuweisen. Inner-
halb der NSG sind zudem höhere Anteile mit Totalreservatsflächen vorzusehen.  

Auch naturnahe Fließgewässer, die typisch für den Fläming sind, sind mit den Abschnitten innerhalb der 
NSG Planetal, Bullenberger Bach/Klein Briesener Bach und Verlorenwasserbach Oberlauf bislang nicht aus-
reichend in den Naturschutzgebieten repräsentiert. Hier sollten die gesamten Bachverläufe mit Nebenbächen 
sowie weitere Fließgewässer, wie die bereits als FFH-Gebiet geschützten Bäche Buckau, Temnitz und Belzi-
ger Bach, in die Schutzgebiete einbezogen werden. Im Gegensatz zu den Abgrenzungen der FFH-Gebiete 
sollten diese NSG die Auenbereiche bzw. Bachtäler der Fließgewässer mit einbeziehen. Lediglich mit einem 
Abschnitt im geplanten NSG Untere Havel Süd ist bislang die Havel, als einziges sehr großes Fließgewässer 
des Landkreises, vertreten. Die Ausweisung weiterer naturnaher Abschnitte im Bereich der Mittleren Havel 
ist daher vorzusehen. 
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Große Defizite in der Repräsentanz bedeutsamer Lebensraumtypen innerhalb der bestehenden und geplan-
ten Naturschutzgebiete bestehen bezüglich größeren Trockenrasen-, Calluna- und Besenginsterheide-
Komplexen. Neben den im NSG „Werbiger Heide“ bereits geschützten Flächen, bestehen hier weitere 
schutzwürdige Bereiche auf den Truppenübungsplätzen Altengrabow und Brück sowie auf dem Saarmunder 
Eichberg. Für die genannten Gebiete besteht bereits jetzt ein Schutz als SPA- bzw. FFH-Gebiet. 

Für Gebiete, die in den bestehenden NSG unterrepräsentierte Lebensraumtypen mit hohen Flächenanteilen 
aufweisen, ist zu prüfen, ob bestehende oder geplante Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen, z.B. als FFH- 
oder SPA-Gebiet bzw. durch Managementpläne, Bewirtschaftungserlasse oder Vertragsnaturschutz ausrei-
chend sind oder ob zukünftig eine Ausweisung als NSG vorzusehen ist. 

Landschaftsschutzgebiete 

Mit einer Gesamtfläche von ca. 141.731 ha liegen große Teile des Landkreises innerhalb der zehn festgesetz-
ten Landschaftsschutzgebiete. Geschützt sind v. a. große Teile des Flämings, der Belziger Landschaftswiesen, 
der Nuthe-Nieplitz-Niederung, des Seddiner Wald- und Seengebiets, der Potsdamer Havelseen sowie der 
Havelniederung. Die bedeutsamen Landschaftsräume des Landkreises sind damit ausreichend in Land-
schaftsschutzgebieten gesichert. 

Naturdenkmale 

Durch die Neuausweisung von Baumdenkmalen im Jahr 2000 sind diese im Landkreis in ausreichendem 
Maße geschützt. Zu prüfen ist ob einzelne Baumdenkmale, die im Bereich anderer Zuständigkeiten, insbe-
sondere in denkmalgeschützten Parks, Gärten o. ä. liegen, aus dem Schutzstatus des Naturdenkmals entlas-
sen werden können. In diesen Fällen ist sicherzustellen, dass dem Schutz und dem langfristigen Erhalt dieser 
Bäume Vorrang vor anderen Anforderungen, wie der Wiederherstellung ursprünglicher Parkgestaltungen 
oder Wegeerschließungen, die eine Wegesicherungspflicht nach sich ziehen würde, eingeräumt wird. 

Als weitere Schutzobjekte sind überwiegend Findlinge durch ältere Ausweisungen als Naturdenkmal festge-
setzt worden. Diese Ausweisungen sind zukünftig zu überarbeiten und zu ergänzen. So sollten alle Rum-
meln, die nicht durch einen anderen Schutzstatus gesichert sind, aufgenommen und bedeutsame Quellen 
sowie weitere naturdenkmalwürdige Objekte, wie Dünen, Sölle, Trockenhänge, sollten ergänzt werden. 

Geschützte Landschaftsbestandteile 

Innerhalb des Landkreises sind derzeit 45 Flächen als Geschützte Landschaftsbestandteile ausgewiesen. 
Schutzobjekte sind u. a. Moore, Kleingewässer, Seen, Streuobstwiesen und Trockenstandorte. 

Die Geschützten Landschaftsbestandteile sollten im Rahmen einer Überarbeitung und Neuausweisung über-
prüft, ggf. neu abgegrenzt und ergänzt werden. 

Naturparks 

Im Landkreis befindet sich der Naturpark Hoher Fläming sowie Teile der Naturparke Nuthe-Nieplitz und 
Westhavelland. Es sollte geprüft werden, ob zu den bestehenden Naturparken ein weiterer Naturpark, im 
Bereich der Mittleren Havel, ausgewiesen werden sollte, bzw. der Naturpark Westhavelland um entspre-
chende Gebiete erweitert werden kann. Hier befindet sich ein für den Landkreis besonders bedeutsamer 
vielfältiger Landschaftsraum mit der Havel als zentralem Flusslauf und den angrenzenden Auen, Feuchtwie-
sen sowie trockenen Endmoränenkuppen. Große Flächenanteile sind bereits durch Landschaftsschutzgebie-
te, FFH-Gebiete sowie das SPA-Gebiet Mittlere Havelniederung geschützt. Es handelt sich um einen großen, 
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wenig zerschnittenen Landschaftsraum, der ein hohes Potential für eine naturverträgliche, landschaftsbezo-
gene Erholungsnutzung bietet. 

Vogelschutzgebiete 

Im Landkreis befinden sich zehn Vogelschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von ca. 38.941 ha. Große Teile 
nehmen Niederungen mit Feuchtgrünlandgebieten und Gewässern, wie die Havelniederung, der Rietzer See, 
das Fiener Bruch, die Nuthe-Nieplitz-Niederung und die Belziger Landschaftswiesen ein. Daneben sind aber 
auch Trockenstandorte und Heiden, wie das Gebiet Altengrabower Heide sowie Wald-Offenlandkomplexe im 
Bereich des Hohen Flämings geschützt. 

Zusätzlich erscheinen weitere Gebiete, die bereits die Kriterien eines Important Bird Area (IBA) erfüllen, als 
SPA-Gebiete geeignet (ABBO 2003). Es handelt sich insbesondere um die Plane-Niederung und die Havel-
seen bei Werder. 

FFH-Gebiete 

FFH-Gebiete sind im Landkreis mit 50 Einzelflächen vertreten. Diese umfassen insgesamt eine Fläche von ca. 
15.126 ha. Teilweise liegen die FFH-Gebiete innerhalb von ausgewiesenen Naturschutzgebieten, wie Nuthe-
Nieplitz-Niederung, Zarth, Rietzer See oder Pritzerber Laake. Hier ist der Schutz als gewährleistet anzusehen, 
die Schutzgebietsverordnungen sollten aber an die Zielsetzungen der FFH-Richtlinie für die einzelnen Gebie-
te angepasst werden. 

Der Schutzstatus des LSG, in dem weitere FFH-Gebiete liegen, ist dagegen nicht ausreichend. Hier ist ein 
weitergehender Schutz durch die Ausweisung oder Erweiterung von Naturschutzgebieten oder durch ver-
tragliche Vereinbarungen vorzusehen. Für die einzelnen FFH-Gebiete sind zudem Managementpläne zu erar-
beiten, die flächenscharf Ziele und Maßnahmen, insbesondere zum Erhalt und zur Entwicklung von FFH-
Lebensraumtypen, enthalten. 
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3 Entwicklung umweltverträglicher Nutzungen 

3.1 Siedlung, Industrie, Gewerbe 

Innerhalb der Siedlungsgebiete ist der Flächenverbrauch zu minimieren. Die Innenentwicklung und flächen-
sparende Bauweisen haben Vorrang vor der Ausweisung von neuen Baugebieten. Zu berücksichtigen ist 
dabei die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit wohnungs- und siedlungsna-
hen Freiflächen sowie das Landschafts- und Ortsbild. 

Die Ausweisung neuer Baugebiete in der freien Landschaft, d. h. ohne Verbindung zu bestehenden Sied-
lungskernen, ist auszuschließen. Bestehende Splittersiedlungen sind auf ihre Verträglichkeit und Entwick-
lungsmöglichkeiten hin zu untersuchen.  

Die Umnutzung ehemalig privilegierter Vorhaben im Außenbereich, wie z. B. landwirtschaftliche Betriebs-
standorte oder militärische Standorte, ist nur bei gegebener Anbindung an bestehende Siedlungsgebiete 
durchzuführen. 

Ein Ausbau von Wochenendhaus- und Kleingartengebieten oder deren Umwandlung in Wohngebiete ist, 
insbesondere in empfindlichen Landschaftsräumen und bei fehlendem siedlungsstrukturellem Zusammen-
hang, zu vermeiden.  

Die Ausweisung neuer Wohn- und vor allem neuer Gewerbegebiete hat bedarfsgerecht und räumlich abge-
stimmt zu erfolgen. Bei der Neuausweisung von Siedlungs- und Gewerbegebieten hat sich die Bebauung in 
Bezug auf Lage und Dimensionierung den vorhandenen Siedlungsstrukturen und den naturräumlichen Ge-
gebenheiten anzupassen. 

Vorhaben sind weitestgehend auf die Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung, wie Teltow, Werder, Berg-
holz-Rehbrücke, Michendorf, Beelitz und Belzig, zu konzentrieren.  

Erhalt und Entwicklung von Siedlungsfreiräumen und Siedlungszwischenräumen  

Innerhalb der Siedlungsräume ist ein ausreichendes Freiraumsystem zu entwickeln. Die vorhandenen Parkan-
lagen sind zu erhalten und aufzuwerten und über Grünverbindungen zu verknüpfen. Die Pflege der Parkan-
lagen ist entsprechend der gegebenen Nutzungsansprüche und -intensitäten zu differenzieren. Durch Maß-
nahmen der Wohnumfeldverbesserung sind Siedlungen mit mangelhaften Nutzungs- und Gestaltqualitäten 
aufzuwerten. Grünzäsuren zwischen den Siedlungsgebieten sind als Elemente der Freiraumvernetzung zu 
erhalten. 

Sicherung der Naturhaushaltsfunktionen im Siedlungsraum 

Der Versiegelungsgrad innerhalb von Siedlungsräumen ist zu minimieren. Wo immer möglich, sind durchläs-
sige Materialien wie Pflaster, Klinker oder wassergebundene Decken zu verwenden. Unnötig versiegelte 
Flächen sind zu entsiegeln. 

Durch möglichst weitgehende Versickerung unbelasteten Regenwassers und gereinigten Abwässern durch 
den Boden, ist die Grundwasseranreicherung sicherzustellen und somit der lokale Grundwasserhaushalt zu 
verbessern.  

Die Uferbereiche von Oberflächengewässern sind in Siedlungsräumen zur Sicherung der Gewässerfunktionen 
weitestgehend von Bebauung und privaten Ufernutzungen freizuhalten. Nach Möglichkeit sind bestehende 
Uferbebauungen und -befestigungen zurückzunehmen. 
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Für Siedlungsräume, die im Bereich von Trinkwasserschutzgebieten sowie in Bereichen mit hoher Grundwas-
serempfindlichkeit liegen, wie z. B. Teltow, Bergholz-Rehbrücke oder Werder, sind Auflagen zum quantitati-
ven und qualitativen Grundwasserschutz zu formulieren. Diese beinhalten 

• Anforderungen zur Minimierung des Versiegelungsgrades, 

• Auflagen zur Versickerung unbelasteten Wassers, z.B. über Dachabläufe vor Ort, 

• die verstärkte Überwachung und Überprüfung trinkwassergefährdender Anlagen, 

• keine Neuansiedlung potentiell grundwassergefährdender Anlagen bzw. Sanierung bestehender Betrie-
be nach dem Stand der Technik sowie 

• vorrangige Altlastensuche und -sanierung. 

 

Lufthygienische und klimatische Belastungen der Siedlungen sind zu reduzieren. Der Gehölzbestand 
ist zur Minderung von Belastungen zu sichern und zu entwickeln. Klimatisch wirksame Siedlungszwischen-
räume sind in ihrer Funktion zu sichern. 

Historische Ortsstrukturen und Ortsbilder sind zu erhalten und zu sichern. Denkmalgeschützte bzw. 
denkmalwürdige Siedlungsbereiche sind unter Berücksichtigung der historischen, ortsbildprägenden Bausub-
stanz zu entwickeln. Für eine behutsame Stadt- und Dorfentwicklung ist die Altbausanierung dem Neubau 
vorzuziehen. Mischnutzung ist zu erhalten. Grundsätzlich sind an das Ortsbild, das Einzelbauwerk und die 
Freiraumplanung hohe Gestaltungsanforderungen zu stellen. In dörflichen Bereichen sind die Empfindlichkei-
ten des Ortsbildes und damit die Anforderungen besonders hoch. Ortstypische Gestaltelemente, wie Alleen, 
Obstgärten, Vorgärten, Zäune, Dorfanger, Feldsteinbauten und Dorfstraßen, sind zu erhalten bzw. wieder-
herzustellen. 

Durch Großbauten an Ortsrändern gestörte Übergänge in die freie Landschaft, wie Geschosswohnungsbau, 
Gewerbe oder ehemalige LPG-Standorte, sind zu sanieren. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der Abriss unge-
nutzter Gebäude oder die landschaftliche Einbindung, z.B. durch Gebäudebegrünung, Baumpflanzungen und 
Freiflächengestaltung (typische Obstgärten), sinnvoll ist. Letztere muss zum Ziel haben, sowohl eine klare 
Siedlungskante gestalterisch zu betonen als auch den abgestuften Übergang vom Ortskern zur freien Land-
schaft wiederherzustellen. 

Waldbaum- und obstbaumgeprägte Siedlungsbereiche, wie Wildenbruch, Borkwalde, Fichtenwalde sowie im 
Raum Werder, sind in ihrem Charakter zu erhalten und behutsam zu entwickeln. 

Wertvolle Biotope im Siedlungsbereich sind von Bebauung auszunehmen, zu sichern und zu entwickeln 
und in ein innerstädtisches Grünsystem zu integrieren. Im Rahmen von Siedlungserweiterungen sind vor-
handene natürliche Strukturen, wie geschützte Baumbestände, Kleingewässer etc., weitestmöglich in den 
Siedlungsraum zu integrieren. Der Grünanteil ist durch Förderung von Fassaden- und Dachbegrünung zu 
erhöhen. Die Möglichkeiten der Entwicklung von an die städtischen oder dörflichen Bedingungen angepass-
ter Ruderalvegetation sind durch Verminderung von Versiegelung und Pflegeintensität zu fördern. Wilde 
Grünbereiche sind als unreglementierte Spielflächen zu erhalten. 

Wochenend-, Kleingarten- und Feriensiedlungen, die sich insbesondere an den Seen und der Havel im Nor-
den des Landkreises befinden, sind landschaftlich einzubinden und durch grünordnerische Maßnahmen zu 
strukturieren. 
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3.2 Verkehr 

Verkehrsbedingte Beeinträchtigungen sind der Eintrag von Schadstoffen in angrenzende Flächen sowie de-
ren Verlärmung. Verkehrstrassen zerschneiden und parzellieren die Landschaft und stellen teilweise nur 
schwer überwindbare Barrieren dar. 

Vorrangig ist die Vermeidung von Verkehrsströmen durch eine räumlich möglichst enge Vernetzung der 
unterschiedlichen Lebensbereiche wie Wohnen und Arbeiten. Durch den Aufbau eines attraktiven Nahver-
kehrs sowie von Radwegenetzen sind bestehende Verkehrsströme möglichst umweltschonend abzuwickeln 
und der motorisierte Individualverkehr zu reduzieren. 

Noch weiträumig unzerschnittene Räume, wie die bestehenden oder ehemaligen Truppenübungsplätze 
Brück, Altengrabow und Jüterbog, sind von Verkehrstrassen freizuhalten. Beeinträchtigungen wertvoller 
Biotope und Schutzgebiete durch Aus- und Neubau von Verkehrswegen sind auszuschließen. Tierwanderwe-
ge, insbesondere von Amphibien und Fischotter, sind beim Neubau von Trassen zu berücksichtigen. Entspre-
chende Querungshilfen sind an bestehenden und neu zu errichtenden Verkehrswegen einzubauen. Speziell 
bei Ausbaumaßnahmen von Autobahnen sind Grünbrücken und Wilddurchlässe vorzusehen (vgl. Karte 2).  

Bei der Errichtung von Wildschutzzäunen entlang von Bundes- und Landesstraßen sind „Wildschleusen“ ggf. 
mit Signalanlagen, wie sie beispielsweise and der L 90 zwischen Glindow und der A 10, einzurichten. 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürlichen Grundwasserneubildung ist die Versiegelung bei 
der Planung und beim Bau neuer Verkehrswege möglichst gering zu halten (Minimierung der Flächeninan-
spruchnahme, weitestgehende Verwendung durchlässiger Materialien, Spurbahnen). Unnötig versiegelte 
Flächen sind zu entsiegeln. Grundsätzlich hat ein bedarfsgerechter Ausbau Vorrang vor Neutrassierungen. 
Aus- und Neubau haben flächensparend zu erfolgen. Alleen sind zu erhalten und durch Neupflanzungen zu 
ergänzen. 

Verkehrswege sind in Bezug auf Dimensionierung und Ausprägung dem jeweiligen Siedlungs- und Land-
schaftsraum anzupassen. Durch die Verwendung ortstypischer Materialien (z.B. Feldstein-Pflasterstraßen in 
Dörfern) sind regionale Unterschiede und Charakteristika des Ortsbildes zu erhalten. Der Uniformierung der 
Siedlungsbilder durch die Verwendung von Verbundsteinen und standardisierten Querschnitten ist entge-
genzuwirken. Dies gilt besonders für denkmalgeschützte und denkmalwürdige Siedlungsbereiche. Wenig 
befahrene Sand-, Schotter- und grüne Wege in der Land- und Forstwirtschaft sind zu erhalten, eine Versiege-
lung ist zu vermeiden. Bei Neuanlage von Wegen sind bevorzugt wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. 

Lärmbelastungen in Bereichen mit empfindlichen Nutzungen, wie Siedlungsfreiräume oder Parks, sind durch 
Lärmschutzmaßnahmen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Einträge verkehrsbedingter Emissionen 
(Gase, Feinstaub) sind durch den Aufbau von Immissionsschutzpflanzungen mit Priorität an den viel befah-
renen Bundesstraßen und Autobahnen zu minimieren. Die Abwässer von Straßen mit hohem und sehr ho-
hem Belastungsrisiko sind aufzufangen und zu entsorgen. Auf innerörtlichen Straßen mit hohem Ver-
kehrsaufkommen sind verkehrsberuhigende Maßnahmen und Geschwindigkeitsbegrenzungen zur Emissi-
onsverringerung durchzuführen. 

Die Pflege der Straßenränder ist mit den Erfordernissen des Naturschutzes abzustimmen. Anzustreben ist 
eine extensive Pflege ohne Biozideinsatz. Im Winterdienst ist auf Salz zugunsten von abstumpfenden Mitteln 
zu verzichten. 

Der weitere Ausbau der durch die Schifffahrt genutzten Gewässer ist möglichst zu vermeiden. Eine Beein-
trächtigung wertvoller Uferbereiche ist auszuschließen. Für die Sicherung von Uferböschungen sollen vor-
rangig ingenieurbiologische Sicherungsmaßnahmen angewendet werden. 
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3.3 Landwirtschaft 

Der Landwirtschaft kommt, aufgrund ihres hohen Flächenanteils eine besondere Bedeutung für die Siche-
rung der Qualitäten von Natur und Landschaft zu. Die generellen Anforderungen an eine gute fachliche 
Praxis der Landwirtschaft, die den Zielen des Naturschutzes nicht widerspricht, werden im § 1b Abs. 4 des 
BbgNatSchG formuliert: 

• Bei der landwirtschaftlichen Nutzung muss die Bewirtschaftung standortangepasst erfolgen und die 
nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der Flächen gewährleistet werden. 

• Vermeidbare Beeinträchtigungen von vorhandenen Biotopen sind zu unterlassen. 

• Die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftsstrukturelemente sind in ihrem Bestand zu 
erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren. 

• Die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau zu stehen; schädliche Um-
weltauswirkungen sind zu vermeiden. 

• Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grund-
wasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein Grünlandumbruch zu unterlassen. 

• Die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf nicht über das zur Erzie-
lung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß hinaus beeinträchtigt werden. 

• Eine schlagspezifische Dokumentation über den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist nach 
Maßgabe des landwirtschaftlichen Fachrechts zu führen. 

• Bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung verwendetes Bindematerial soll nach seinem Einsatz aus 
der freien Landschaft entfernt werden. 

Eine Präzisierung von Naturschutzqualitätszielen im Rahmen der „Guten fachlichen Praxis“ wurden von 
PLACHTER et al. (2005) erarbeitet. Hier werden verschiedene Varianten unter Berücksichtigung regionaler 
Unterschiede und möglicher Zusatzleistungen beschrieben. 

Belastungen ergeben sich vor allem durch eine intensive Bodennutzung, verbunden mit stofflichen Einträgen 
in den Boden und in das Grund- und Oberflächenwasser. Die Nivellierung der Standortverhältnisse führt 
darüber hinaus zu einem Verlust vor allem von Arten, die an extreme Standortbedingungen gebunden sind. 

Die Landwirtschaft hat neben ihrer Produktionsfunktion den Erhalt und die Sicherung der Naturhaushalts-
funktionen gleichrangig zu berücksichtigen. Die konsequente Durchführung des „Integrierten Pflanzenbau-
es" erfüllt diesen Anspruch durch Berücksichtigung ökologischer Bodenfunktionen und des Grund- und O-
berflächenwasserschutzes sowie durch den Erhalt einer vielseitigen Landschaftsstruktur weitestgehend. 

Die Landbewirtschaftung im Sinne des „Integrierten Pflanzenbaues" ist zu unterstützen. Besonders zu för-
dern ist der ökologische Landbau, insbesondere in empfindlichen Landschaftsräumen, wie der Havelniede-
rung, der Beetzseelandschaft, der Emsterniederung, der Nuthe-Nieplitz-Niederung sowie dem Baruther Ur-
stromtal. 

Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen der Naturhaushaltsfunktionen 

Negative Wirkungen auf den Boden, das Wasser und die Luft sind durch eine den Empfindlichkeiten des 
Standortes angepasste Art und Intensität der Nutzung zu vermeiden bzw. zu vermindern.  

Der Abtrag von Boden durch Wasser- und Winderosion ist zu vermeiden durch 

• die Sicherstellung einer ganzjährigen Bodenbedeckung und einer geschlossenen Vegetationsdecke, 

• den Verzicht auf spät deckende Feldfrüchte, wie Rüben und Mais, bzw. Reduzierung des Anteils in der 
Fruchtfolge, verstärkter Anbau von Wintergetreide und -raps, die höhenlinienparallele Streifennutzung 
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bei der schlecht deckende Früchte (Hackfrüchte, Sommergetreide) streifenweise (25-50 m Streifenbrei-
te) im Wechsel mit gut deckenden Früchten (Wintergetreide, mehrjährige Futterpflanzen) angebaut 
werden (vgl. SCHEFFFER, SCHACHTSCHABEL 1992) 

• den Erhalt von Hecken und Rainen, 

• die Anlage von Feldhecken quer zur Hauptwindrichtung, 

• den Zuschnitt der Flächen im Zuge einer Flurneuordnung entsprechend den Anforderungen zur Erosi-
onsvermeidung, 

• die Wiedervernässung entwässerter Anmoor- und Moorstandorte und Umwandlung in Grünland bzw. 
Unterlassung von Grünlandumbruch. 

Hecken sind in Bezug auf die Vermeidung von Winderosion nur als ergänzende Maßnahme zu werten, da sie 
nicht so eng gepflanzt werden können, wie es für eine ausreichende Verminderung der bodennahen Wind-
geschwindigkeiten erforderlich wäre. 

 

Eine Verdichtung empfindlicher Böden ist zu vermeiden durch 

• das Befahren nur bei geeignetem Bodenzustand und den vorbeugenden Einsatz leichter Fahrzeuge, 

• die Förderung der Strukturstabilität des Bodens durch ausreichende Humusversorgung und Zwischen-
fruchtanbau, 

• die schonende Bearbeitung bei geeignetem Bodenzustand und die Tiefenlockerung bereits verdichteter 
Böden, 

• die Vermeidung von Ackerbau auf grund- und stauwasserbeeinflussten Böden und durch die Aufgabe 
des Hackfruchtanbaus auf lehmig-tonigen Hangstandorten. 

 

Stoffliche Belastungen des Bodens sowie des Grund- und Oberflächenwassers sind zu vermeiden durch 

• die Förderung der Humusanreicherung und des Bodenlebens durch extensive Bodenbearbeitung, 

• den Zwischenfruchtanbau zur Nutzung des im Herbst freigesetzten Nitrats und die Anpassung des 
Viehbesatzes an die verfügbare Fläche, 

• die Vorbehandlung, die Bemessung und das zeitgerechte Ausbringen von Wirtschaftsdünger (vor allem 
Gülle), damit der Boden stoffliche Einträge ohne Schaden umsetzen und die Kulturpflanzen sie aufneh-
men und verwerten können, 

• das Vermeiden des Ausbringens von Gülle im Herbst auf Ackerland ohne Zwischenfruchtanbau, 

• die Vermeidung des Biozideinsatzes bzw. die Anwendung erst bei Erreichen wirtschaftlicher Schadens-
schwellen, 

• die Anpassung der mineralischen Stickstoffdüngung nach Zeitpunkt und Menge an den Bedarf der 
Pflanzen (unter Berücksichtigung der Wirtschaftsdünger und der verfügbaren Vorräte im Boden), 

• das Lagerungsverbot für flüssige Düngemittel und Silagen in Bereichen hoher Grundwasserempfind-
lichkeit, 

• den Aufbau von Pufferzonen beidseitig der Gewässerufer von mindestens 10 m Breite,  

• der Einsatz von Untersaaten bei Reihenkulturen, wie z.B. Mais oder Obstanbau, die Sicherstellung einer 
ganzjährigen Bodenbedeckung und einer geschlossenen Vegetationsdecke, 

• die Vermeidung von Grünlandumbruch in Niederungen. 

Beeinträchtigungen des Grund- und Oberflächenwassers sind zu vermeiden durch 
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• die Reduzierung der Grundwasserentnahme bzw. der Oberflächenwasserentnahme durch Verringerung 
der künstlich bewässerten Anbaufläche und durch Optimierung der Bewässerungspraxis, 

• die Einschränkung der weiteren Landschaftsentwässerung (Dränungen und Entwässerungsgräben). 

Vermeidung von Beeinträchtigungen wertvoller Lebensräume 

Die noch erhaltenen naturnahen bzw. nur extensiv genutzten Flächen sind durch den Aufbau von mindes-
tens 10 m breiten, nicht oder extensiv genutzten Pufferzonen, zur Vermeidung von Stoffeinträgen, in ihrer 
Lebensraumqualität zu sichern und zu entwickeln. 

Aufwertung der Lebensraumfunktion und der Landschaftsbildqualitäten landwirtschaftli-
cher Nutzflächen 

Weiträumige, unstrukturierte Bereiche sind mit einem Netz naturnaher Strukturen, wie Feldgehölze, Hecken, 
Einzelbäume, Alleen, Streuobstbeständen und Feldrainen, zu durchziehen. Sehr großflächige Schläge sind zu 
verkleinern und durch blütenreiche Staudensäume oder Brachestreifen von mindestens 10 m Breite geglie-
dert werden. Der Anteil naturnaher Strukturen soll mindestens 5 – 10 % der Fläche einnehmen. Nutzungs-
geschichtliche Besonderheiten und Eigenarten der einzelnen Landschaftsräume sind dabei zu berücksichti-
gen. Schwerpunkte für entsprechende Maßnahmen sind die Beetzseelandschaft, die Havelniederung, Rand-
bereiche der Nuthe-Nieplitz-Niederung und der Belziger Landschaftswiesen sowie Landschaftsräume im 
Fläming im Bereich Krahnepuhl und Görzke. 

Die dörflichen Siedlungsräume und freistehende landwirtschaftliche Bauten sind in den Landschaftsraum 
einzubinden. Sonstige kulturtypische Elemente, wie Findlinge und Lesesteinhaufen, sind im Landschaftsbild 
zu erhalten. 

Biomasseproduktion zur energetischen Nutzung 

Aufgrund steigender Energiepreise und den derzeitigen Förderbedingungen wächst der Anteil der Biomasse-
produktion, die für die Energiegewinnung, insbesondere durch Biogasanlagen, vorgesehen ist. Grundsätzlich 
sind auch bei der Biomasseproduktion die Vorgaben der „Guten fachlichen Praxis“ zu beachten. Zu fordern 
ist hierbei 

• die Einhaltung standortspezifischer maximaler Salden in den Nährstoffüberschüssen, 

• die Einhaltung einer dreigliedrigen Fruchtfolge mit mindestens 15 % Flächenumfang jeder Fruchtart, 

• die Anwendung der Prinzipien des Integrierten Pflanzenschutzes sowie 

• die Einhaltung eines regionaltypischen Anteils von Landschaftselementen (Feldgehölzen, Hecken, 
Saumstrukturen usw.) von wenigstens 5 % der Betriebsfläche (PLACHTER et al. 2005, WERNER et al. 
2005). 

Zusätzliche Belastungen des Naturhaushalts durch einen Intensivanbau von Biomasse, z. B. durch Grund- 
oder Oberflächenwasserentnahmen für eine Bewässerung oder einen hohen Biozideinsatz sind zu vermei-
den. Es sollten zudem Möglichkeiten eröffnet werden, um schwer verwertbare Biomasse von Naturschutz-
pflegeflächen, wie spät gemähter Wiesenschnitt, im Rahmen der Biomasseverwertung mit zu nutzen. 
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3.4 Forstwirtschaft 

Waldgebiete nehmen flächenmäßig einen großen Anteil im Planungsraum ein. Dementsprechend kommt der 
Forstwirtschaft ein hoher Stellenwert bei der Umsetzung von Zielen des Ressourcen- und Naturschutzes und 
der landschaftsbezogenen Erholung zu. Nach § 1b Abs. 5 BbgNatSchG hat die Waldbewirtschaftung insbe-
sondere dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung naturnaher Wälder mit einem hinreichenden Anteil stand-
ortheimischer Forstpflanzen zu dienen. Sie hat nachhaltig und in naturnahen Wäldern ohne Kahlschläge zu 
erfolgen. 

Nach § 1 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (LWaldG) ist der Wald wegen seiner Bedeutung für die 
Umwelt insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Tier- und Pflanzen-
welt, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die natürliche Bodenfunktionen, als Lebens- 
und Bildungsraum, das Landschaftsbild und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) 
sowie wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und 
seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 

Die im Kreisgebiet vorherrschenden, aus Kiefernmonokulturen aufgebauten, Altersklassenwälder zeichnen 
sich durch Arten- und Strukturarmut aus. Sie sind damit in ihrer Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz 
und die Erholungsnutzung stark eingeschränkt. 

Nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, Sicherung der Schutzfunktionen 

Die Waldflächen sind aufgrund ihrer positiven Wirkungen auf den Naturhaushalt, wie die Sicherung der 
Qualität und Quantität des Grundwassers, der Bodenfunktion und der klimatischen Ausgleichsfunktion, zu 
erhalten. Die Inanspruchnahme von Waldbeständen durch die Ausweisung von Gewerbe- und Siedlungsflä-
chen sowie von Abbaugebieten ist zu minimieren. Zur Erhöhung des Anteils älterer und damit strukturreiche-
rer Wälder sind die Umtriebszeiten zu erhöhen. Bodenschutzwald, d. h. Waldflächen, in Bereichen starker 
Wasser- und Winderosionsgefährdung, ist zu sichern und in seiner Funktionsfähigkeit langfristig zu erhalten. 

Erhalt und Entwicklung naturnaher Waldbestände 

Naturnahe Waldbestände sind zu erhalten und zu entwickeln. Wälder auf Extremstandorten, wie Feuchtwäl-
der bzw. arme Kiefernwälder auf Dünensanden, sind entsprechend der Ziele des Naturschutzes zu bewirt-
schaften, die Nutzfunktion ist hier nachrangig. 

Die im Gebiet dominierenden Forsten sind in strukturreiche, vielschichtige Waldbestände in einer der poten-
tiellen natürlichen Vegetation entsprechenden Artenzusammensetzung (ohne eingebürgerte Arten) umzu-
wandeln. Die Bewirtschaftung hat im Plenterbetrieb zu erfolgen. Altholzbestände sind zu erhalten und zu 
einem Netz von Altholzinseln zu erweitern. Der Totholzanteil ist zu erhöhen. Bereichernde Strukturelemente, 
wie feuchte Senken, Moore, Binnendünen, Lichtungen mit Waldwiesen oder Magerrasen sowie Säume, sind 
zu erhalten oder wiederherzustellen. Die Waldränder sind stufig aufzubauen und vielfältig zu strukturieren 
und in einer Mindesttiefe von 10 m zu entwickeln. Auf die Anwendung von Bioziden und Dünger ist in der 
Regel zu verzichten. 

Erhalt und Entwicklung der Erholungsfunktion der Wälder 

Die Erholungswirksamkeit ist durch strukturierende Maßnahmen zu verbessern. Monotone Kiefern-
Altersklassenwälder sind in erlebniswirksamere Wälder umzuwandeln. Diese zeichnen sich durch folgende 
Elemente aus: 

• Arten- und Strukturvielfalt, 

• Verwendung standortgerechter Gehölze, 

• Erzielung kleinteiliger Altersabstufungen durch Plenterwirtschaft, 

• Betonen des Reliefs durch entsprechende Bepflanzung, 
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• Schaffen von Lichtungen, 

• Freistellen von Altbäumen, 

• Anpassung der Wegeführung an das Relief, 

• Erschließen unterschiedlicher Erlebnisbereiche, Weite und Enge, Leiten des Besuchers. 

Besonders erlebniswirksame Bereiche, wie Kuppen, Aussichtspunkte und Sichtachsen, sind von Bewaldung 
freizuhalten. Die Erschließung der Waldflächen hat behutsam und in Abstimmung mit den Erfordernissen des 
Naturschutzes zu erfolgen. 

Erstaufforstung 

Zur Minderung der Überproduktion in der Landwirtschaft und begleitend zum agrarstrukturellen Wandel 
wird verstärkt die Aufforstung bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen genutzt und durch entsprechen-
de Förderprogramme unterstützt. Der Erhöhung des Waldflächenanteils wird grundsätzlich positive Wirkung 
unterstellt. Aus landschaftsplanerischer Sicht sind Aufforstungskriterien zu formulieren, um eine planlose 
Aufforstung bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen zum Zwecke forstindustrieller Rohstoffproduktion 
zu verhindern. 

Im Planungsgebiet, das zu fast der Hälft der Fläche bewaldet ist, besteht kein vordinglicher Bedarf an zu-
sätzlichen Waldflächen. Im Vordergrund sollen Maßnahmen zur qualitativen Verbesserung bestehender 
Forste und zur Förderung naturnaher Waldtypen stehen. 

Grundsätzlich auszuschließen sind Aufforstungsmaßnahmen 

• im Bereich seltener, wertvoller oder geschützter offener bzw. halboffener Lebensräume, 

• auf Flächen mit besonderer Bedeutung für eine hohe Grundwasserneubildung sowie 

• im Bereich von bedeutsamen Rast- und Überwinterungsflächen von Vogelarten. 

Vorrangig sind Erstaufforstungen bei folgenden Gegebenheiten vorzusehen, jeweils aber im Einzelfall zu 
prüfen, z.B. auf mögliche negative Wirkungen auf das Landschaftsbild: 

• Gliederung ausgeräumter Landschaftsräume durch kleinflächige Feldgehölze mit räumlichen Schwer-
punkten im Bereich strukturarmer ackerbaulich geprägten Platten, 

• Entwicklung von gefährdeten bzw. weitgehend verschwundenen Waldgesellschaften, wie Auenwäldern 
in Tal- und Flussauen, Pfeifengras-Stieleichen-Hainbuchenwälder, Pfeifengras- Moorbirken-
Stieleichenwälder, Honiggras-Moorbirken-Stieleichenwälder, Flechten-Kiefernwälder und Hainrispen-
gras-Hainbuchen-Buchenwälder, 

• Aufbau von Gehölzstreifen im Uferbereich der Gewässer und als Pufferstreifen um schutzwürdige Bio-
tope gegenüber angrenzenden Landwirtschaftsflächen,  

• Aufbau von Lärm- und Immissionschutzwäldern entlang der Autobahnen und viel befahrener Bundes-
straßen. 

 

In Abbildung 1 sind die Waldflächenanteile der unterschiedenen Teilräume des Landkreises dargestellt. Kei-
ne Erstaufforstungen, insbesondere wenn sie nicht den oben genannten Kriterien entsprechen, sind in Teil-
räumen mit hohem oder sehr hohem Waldanteil von über 50 % zuzulassen. Dies betrifft die Dünenheide / 
Pritzerber Laake, den Beelitzer Sander, das Nördliche Fläming-Waldhügelland, den Zentralen Hohen Fläming, 
die Nordwestliche Flämingabdachung, den Zaucherücken sowie die Parforceheide. 

Solange der Landschaftscharakter nicht grundsätzlich stark verändert wird, sind Erstaufforstungen in Teil-
räumen mit mittleren Waldanteilen von 25 bis 50% in begrenztem Maße möglich. Dies trifft insbesondere 
zu, wenn die oben genannten Kriterien erfüllt werden. Die Voraussetzungen sind in jedem Einzelfall, unter 
Berücksichtigung ggf. vorhandener Schutzgebietsverordnungen, zu prüfen.  
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Einen geringen Waldanteil von weniger als 25 % weisen besonders die Niederungsbereiche des Baruther 
Urstromtals, der Nuthe-Nieplitz-Niederung und der Havelniederung sowie Bereiche mit günstigen landwirt-
schaftlichen Bedingungen, wie die Glindower Platte und die Östliche Fläminghochfläche und siedlungsge-
prägte Räume im Bereich Teltow und Stahnsdorf, auf. Hier ist eine Erhöhung des Waldanteils grundsätzlich 
möglich. Besonders in den Niederungsbereichen sind aber die Ansprüche an den Erhalt des typischen groß-
räumig offenen Charakters der Niederungslandschaften sowie an den Schutz von typischen Großvogel- und 
Wiesenbrütervorkommen zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen für Erstaufforstungen sind in jedem Ein-
zelfall, unter Beachtung von ggf. vorhandener Schutzgebietsverordnungen, zu prüfen. 

 

 

 

Abb. 1: Waldflächenanteile 
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3.5 Fischereiwirtschaft, Jagd 

Der Untersuchungsraum besitzt durch seinen Reichtum an natürlichen und künstlichen Oberflächengewäs-
sern eine hohe Bedeutung für die Fischereiwirtschaft und die Angelnutzung. Aufgrund der Nutzungsintensi-
tät sind teilweise Beeinträchtigungen der Gewässer festzustellen. Diese bestehen vor allem in der Eutrophie-
rung, die im Zusammenhang mit dem hohen Fischbesatz und der daraus resultierenden Menge an einge-
brachten Futtermitteln steht. Der Besatz mit nicht heimischen Arten stellt ein weiteres Problem dar und wirkt 
sich beeinträchtigend auf Arten und Lebensgemeinschaften aus. Durch die Bewirtschaftung von Fischteich-
anlagen an Fließgewässern werden diese durch den Anstau, die Erwärmung des Wassers und die Stoffein-
träge erheblich verändert und belastet. 

Die Fischereiwirtschaft ist gewässerverträglich durchzuführen, die Lebensraumfunktion des Gewässers und 
seines Ufers für die wildlebende Flora und Fauna ist zu erhalten und zu entwickeln. Intensivkulturen mit 
Zufütterung und Besatzmaßnahmen mit nicht heimischen Arten sind in öffentlichen Gewässern zu vermei-
den. Die Fischereinutzung der Gewässer hat sich an der natürlichen Produktivität der Gewässer zu orientie-
ren. Für die zur Fischerei- und Angelnutzung freigegebenen Gewässer ist der natürliche Ertrag durch fische-
reibiologische Untersuchungen festzustellen. Der Fischbestand ist regelmäßig zu erheben, und es sind Fang-
statistiken zu führen. Hierdurch kann festgestellt werden, ob die Bestände der natürlichen Zusammenset-
zung entsprechen, wie viel Fische gefangen werden können, und ob bestimmte heimische Fische ausgesetzt 
werden dürfen. Eine extensive Fischereiwirtschaft, ohne Zufütterung, aber mit der Möglichkeit von Besatz-
maßnahmen mit heimischen Arten, ist bei Vereinbarkeit mit den Zielen des Naturschutzes zulässig. Reusen-
fischerei hat mit ottersicheren Reusen zu erfolgen. 

In den Naturschutzgebieten ist die Angelnutzung mit den Schutzzielen abzustimmen.  

Die Neuanlage privater Fischteiche mit Fließgewässeranschluss ist auszuschließen. Bei bestehenden Fisch-
zuchtanlagen mit Fließgewässeranschluss ist zu prüfen, ob die nährstoffreichen Abflüsse durch eine natur-
nahe Pflanzenkläranlage (z.B. Wurzelraumanlage) vorgeklärt werden können. Ein Umgehungsgerinne mit 
einer ausreichend hohen Wasserzufuhr ist an Fischteichanlagen grundsätzlich zu sichern bzw. einzurichten. 

 

Entsprechend § 1 des Landesjagdgesetzes ist die frei lebende Tierwelt, als wesentlicher Bestandteil der hei-
mischen Natur und als unverzichtbarer Teil der natürlichen Umwelt, in ihrem Beziehungsgefüge zu bewah-
ren. Die Bestands- und Abschussplanung des Schalenwildes ist an den natürlichen Lebensgrundlagen auszu-
richten. Bestände sind auf ein Maß zu verringern, das die natürliche Verjüngung der Wälder auch ohne Ein-
zäunungen ermöglicht.  

Jagdkanzeln sollen insbesondere in Natur- und Landschaftsschutzgebieten in die Landschaft eingebunden 
werden. Weit sichtbare, frei stehende Bauwerke sind zu vermeiden. In den Naturschutzgebieten und in 
Großvogellebensräumen ist das Aufstellen von jagdlichen Einrichtungen sowie die Jagd mit den Schutzzielen 
abzustimmen. Die Wasservogeljagd ist in bedeutsamen Räumen mit hohen Rastbeständen von Großvogel- 
und Wasservogelarten auszuschließen. 

Um weitere Verluste von Greifvogelarten, insbesondere von Seeadlern, zu vermeiden, sollte grundsätzlich 
keine Bleimunition mehr verwendet werden, zumindest sollte dies aber für die Wasservogeljagd gelten (vgl. 
KENNTNER et al. 2004).  

In bedeutsamen Niederungsräumen für Wiesenbrüter sind verstärkt Raubsäuger, wie Fuchs, Marderhund, 
Mink, aber auch Schwarzwild zu bejagen.  

Schwarzwild-Kirrungen sind in Feuchtgebieten, Wiesenbrütergebieten und § 32-Biotopen dagegen zu mini-
mieren, da diese einen Hauptnahrungsbestandteil der Schwarzwildbestände im Winterhalbjahr ausmachen 
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können, die den Bestand weiter fördern (LANGEMACH, BELLEBAUM 2005). Zudem werden durch den Nährstoff-
eintrag wertvolle Vegetationsbestände geschädigt. 

3.6 Wasserwirtschaft 

Nach § 1a des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind Gewässer so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der 
Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen einzelner dienen. Außerdem soll jede vermeidbare 
Beeinträchtigung unterbleiben. 

Nach dem Brandenburgischen Wassergesetz (BbgWG) § 1 (2) ist es für das Wohl der Allgemeinheit insbe-
sondere erforderlich, dass 

• nutzbares Wasser in ausreichender Menge und Güte zur Verfügung steht und die öffentliche Wasser-
versorgung nicht gefährdet wird, 

• entnommenes Wasser möglichst sparsam verwendet wird, 

• die Bedeutung der Gewässer und ihrer Uferbereiche als Lebensstätten für Pflanzen und Tiere und ihre 
Bedeutung für das Bild und den Erholungswert der Landschaft sowie für Erholung, Freizeit und Sport 
berücksichtigt werden,  

• das Wasserrückhaltevermögen und die Selbstreinigungskraft der Gewässer gesichert und, soweit erfor-
derlich, wiederhergestellt oder verbessert werden und 

• sich wasserbauliche Maßnahmen in den örtlichen und überörtlichen landschaftsräumlichen Zusammen-
hang einfügen. 

Grundwasser 

Weite Teile des Planungsgebietes besitzen eine hohe Bedeutung für den Grundwasserschutz. Innerhalb der 
Trinkwasserschutzgebiete ist der langfristigen Sicherung der Grundwasserqualität und -quantität eine hohe 
Bedeutung beizumessen. Diesem Anspruch steht zum einen in weiten Bereichen eine hohe Grundwasser-
empfindlichkeit und zum anderen eine Vielzahl von Gefährdungspotentialen durch Flächennutzungen (z.B. 
intensive Landwirtschaft, Altlasten, hohes Verkehrsaufkommen) entgegen.  

Zur Vermeidung einer übermäßigen Nutzung des Grundwasserhaushaltes sind die Fördermengen der priva-
ten, landwirtschaftlichen sowie gewerblichen und industriellen Eigenversorgungsanlagen zu kontrollieren 
und ggf. zur Vermeidung von Grundwasserabsenkungen zu begrenzen.  

Sparsamer Umgang mit Wasser, wie der Einsatz Wasser sparender Techniken, Mehrfachnutzung von 
Brauchwasser, Schaffung geschlossener Kreisläufe bei der Kühlwassernutzung wirkt sich minimierend auf 
die Grundwasserentnahme aus und ist zu fördern. Ökologische Folgewirkungen sind bei den Entscheidungen 
über wasserrechtliche Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren stärker zu berücksichtigen.  

Neben dem Abbau bestehender Beeinträchtigungen der natürlichen Grundwasserneubildung kann diese 
auch künstlich gefördert werden. So ist zu prüfen, ob geklärte Abwässer auf geeigneten Standorten versi-
ckert werden können, damit sie wieder dem lokalen Wasserkreislauf zugeführt werden.  

Eine Belastung des Grundwassers durch wassergefährdende Stoffe ist auszuschließen. In Bereichen mit ho-
hen und sehr hohen Anforderungen an den Grundwasserschutz (Flächen mit hoher Grundwasserempfind-
lichkeit und Trinkwasserschutzzonen) sind grundwasserbeeinträchtigende Nutzungen auszuschließen bzw. 
nur unter entsprechenden Auflagen zum Grundwasserschutz zu genehmigen. Gewerbe- und Industrieansied-
lungen, die mit wassergefährdenden Stoffen umgehen, sind in Bereichen mit hohen und sehr hohen Anfor-
derungen an den Grundwasserschutz auszuschließen.  
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In Trinkwasserschutzgebieten sind besondere Anforderungen an die Flächennutzung zu stellen, um eine 
hohe Qualität des Wassers zu gewährleisten. Beeinträchtigungen der Qualität des Grundwassers sind auszu-
schließen. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Trinkwasserschutz, wie Beschränkung bzw. 
Verbot des Ausbringens von Mineraldünger, von Gülle und Bioziden, das Verbot der Ablagerung grundwas-
sergefährdender Stoffe etc., ist zu gewährleisten. Außerdem sind generell die bestehenden Auflagen hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit zu überprüfen und ggf. zu verschärfen. Weiterhin sind für einige Fassungsanlagen 
die Größe der Schutzzonen zu überprüfen bzw. ausreichend große, derzeit noch fehlende Schutzzonen (Zone 
III) auszuweisen.  

Oberflächengewässer 

Bei einem Großteil der Oberflächengewässer im Untersuchungsgebiet sind erhebliche Belastungen durch 
Einleitungen und diffuse Quellen gegeben. Dadurch sind die natürlichen Gewässerfunktionen zum Teil er-
heblich beeinträchtigt. Weitere Beeinträchtigungen ergeben sich aus der teilweisen Uferver- und -bebauung. 
Bei den Fließgewässern ist die Durchlässigkeit für die aquatische Fauna nicht sichergestellt. Der technische 
Ausbau hat in der Vergangenheit vielerorts die natürliche Ufervegetation zerstört. Ebenfalls wurden die 
natürlichen Überschwemmungsbereiche in den Niederungen sowie Altarme von der natürlichen Gewässer-
dynamik abgeschnitten und entwässert. Diesen Beeinträchtigungen steht die hohe Bedeutung der Oberflä-
chengewässer und ihrer Uferbereiche als Lebensraum für Flora und Fauna sowie als Erholungsraum entge-
gen. 

Als Qualitätsziel für die Wasserqualität gilt Güteklasse II (nach LAWA-Klassifizierung) bei den Fließgewäs-
sern und eine Annäherung an den natürlichen Trophiegrad bei Stillgewässern (mesotroph - eutroph). Ge-
wässer mit vergleichsweise guter Wasserqualität sind in ihrer Güte zu erhalten und zu verbessern. Für diese 
Gewässer sind Entwicklungskonzepte aufzustellen und auf das jeweilige Gewässer bezogene Grenzwerte für 
Nährstoffeinträge, die über die Mindestanforderungen für das Einleiten von Abwasser in Oberflächengewäs-
ser weit hinausgehen sollten. 

Bei Gewässern mit stärker beeinträchtigter Wassergüte ist diese zu verbessern. Für diese Gewässer sind 
Sanierungskonzepte aufzustellen. Hochbelastete Stillgewässer sind nach Beseitigung der Ursachen zu sanie-
ren. 

Sicherung und Verbesserung der Gewässerfunktionen innerhalb des Fließgewässer-
Biotopverbundsystems  

Mit dem brandenburgischen Fließgewässerschutzsystem wurde ein zusammenhängendes System von Flie-
ßen, Bächen und Flüssen ausgewiesen, das zum Aufbau eines funktionsfähigen Fließgewässerverbundsys-
tems zu erhalten bzw. in einen naturnahen Zustand zu versetzen ist. In diesem Fließgewässerschutzsystem 
sollen alle unter naturnahen Bedingungen vorkommenden floristischen und faunistischen Lebensgemein-
schaften der Fließgewässer und ihrer Auen dauerhaft gesichert und die Wanderung und Ausbreitung der 
Arten ungehindert gewährleistet sein (MLUR 2000). Nach ihrer ökologischen Funktion werden die aufge-
nommenen Gewässer in Haupt-, Verbindungs- und Nebengewässer unterschieden. 

Vorrangig zu schützen und zu entwickeln sind die Hauptgewässer als Teil des Einzugsgebietes von Ver-
bindungsgewässern. Ihre Wasserqualität, Wasserführung, Gewässerstruktur (Profil) sowie der Zustand ihrer 
Auen sollen so beschaffen sein, dass alle landschaftstypischen Biotopstrukturen und Biozönosen von der 
Quelle bis zur Mündung enthalten und nachhaltig gesichert sind. Hierzu gehören im Landkreis Nuthe, 
Nieplitz, Plane und Buckau. Folgende Maßnahmen sind hier vorrangig umzusetzen: 

• Wiederherstellung der unter naturnahen Bedingungen zu erwartenden Wasserqualität (mindestens 
LAWA-Güteklasse II), 



Entwicklung umweltverträglicher Nutzungen 

 

Landschaftsrahmenplan     Landkreis Potsdam-Mittelmark  

 71

• Vermeidung von Aufstau und Wasserentnahme (naturnahe Wasserführung), Rückbau von 
Gewässerbarrieren bzw. Anlage von „Fischtreppen", Wiederherstellung einer naturnahen 
Gewässerbettstruktur,  

• Wiederherstellung naturnaher Niederungsbereiche, Wiederanschluss von Altarmen und ursprünglichen 
Überflutungsbereichen an die natürliche Gewässerdynamik (periodische Überflutung). 

 

Zur Stabilisierung der Lebensgemeinschaften der Hauptgewässer wurden zusätzlich Nebengewässer aus-
gewiesen. Diese sind hinsichtlich der Anforderungen an einen naturnahen Zustand wie die Hauptgewässer 
zu betrachten. Nebengewässer der Hauptgewässer des Landkreises sind Verlorenwasser, Temnitz, Freders-
dorfer Bach, Baitzer Bach, Mühlengraben und Bardenitzer Fließ. 

Die Havel, als Untereinheit der Elbe, ist das Verbindungsgewässer zwischen den Hauptgewässern des 
Landkreises. Bezüglich Wassergüte und Biotopstruktur sollen Verbindungsgewässer Mindestanforderungen 
genügen, um die Durchgängigkeit von Meer bis zu den Quellen für wandernde oder sich ausbreitende Arten 
zu gewährleisten. Es gilt, folgende Maßnahmen umzusetzen: 

• Verbesserung der  Wasserqualität auf Güteklasse II, mindestens jedoch II-III, 

• Reduzierung diffuser und direkter Belastungen durch Schmutzwasser, Abwasser oder wärmehaltiger 
Kühlwässer, 

• Wiederherstellung der Durchgängigkeit durch den Ab- oder Umbau von Querverbauungen (z. B. Fisch-
treppen), 

• Schutz und „Wiederherstellung“ naturnaher Auenbereiche. 

Sicherung und Entwicklung naturnaher Gewässerufer und Ausbausituationen 

Naturnahe Gewässerufer sind aus Gründen des Erhaltes der Lebensraum-, der Selbstreinigungs- und der 
Uferschutzfunktion zu erhalten, zu entwickeln und zu pflegen. Naturferne Ufer- bzw. Ausbausituationen sind 
den naturräumlichen Gegebenheiten entsprechend naturnäher zu entwickeln. Dies beinhaltet: 

• Rückbau von Deichen oder Verwallungen, 

• Wiederherstellung naturnaher, mäandrierender Gewässerläufe, z.B. durch den Wiederanschluss von 
Altarmen, 

• Erhalt und Entwicklung von Retentionsräumen, 

• Rückbau von Uferbefestigungen sowie Wehren und Stauen bzw. durchlässigere Ausbildung, 

• Neuanlage von mindestens 10 m breiten Uferstreifen. 

Entsprechende Maßnahmen sind vorrangig an Fließgewässern des Fließgewässerschutzsystems sowie an 
Gewässern mit bestehender Bedeutung für den Biotopverbund oder mit Entwicklungsbedarf für den Biotop-
verbund umzusetzen.  

Etablierung einer gewässerangepassten, ökologisch verträglichen Gewässerunterhaltung 

Grundsätzlich sind die Vorgaben der „Richtlinie zur naturnahen Gewässerunterhaltung“ (MUNR 1997) ein-
zuhalten. 

Die Unterhaltung der Gewässer und der Gewässerrandstreifen hat extensiv zu erfolgen. Auf Biozide ist zu 
verzichten. Die Mahd der Ufer ist in Abstimmung mit den Erfordernissen des Schutzes der Lebensraumfunk-
tion der Gewässerrandstreifen abschnittsweise, oder nur an einem Ufer vorzunehmen. Grundräumungen 
sind nur bei nachgewiesenem Bedarf und nur abschnittsweise durchzuführen. Gehölzpflanzungen an Ufern 
sollten nicht durchgängig erfolgen.  
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Die Unterhaltungspläne der zuständigen Verbände bzw. Behörden sind mit der unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 

Bei der Festlegung der Gewässerpegelstände ist auf die Sicherstellung eines intakten Landschaftswasser-
haushaltes zu achten. Nach Möglichkeit ist in Gewässernähe bzw. in den Niederungsbereichen der Grund-
wasserstand anzuheben. Ziel ist die Einstellung eines Landschaftswasserhaushaltes, der den Belangen des 
Natur- und Ressourcenschutzes gerecht wird, indem die mit der Entwässerung von Mooren verbundenen 
negativen Wirkungen auf den Naturhaushalt vermieden werden. Aus diesem Grund ist auch die Entwässe-
rung durch Schöpfwerke einzuschränken. 

Begrenzung der Wasserentnahme aus empfindlichen Oberflächengewässern 

Auf die Sicherung einer ausreichenden Mindestwasserführung in Fließgewässern und eines ausreichenden 
Wasserstandes in Stillgewässern, zum Erhalt ihrer Funktionen im Naturhaushalt, ist zu achten. Dies bedingt 
die Aufstellung wasserwirtschaftlicher Rahmenpläne einschließlich fester Mindestpegelstände und variabler 
wasserbilanzabhängiger Entnahmemengenbegrenzungen für Siedlung, Industrie, Gewerbe und die Landwirt-
schaft. Die Entnahme von Oberflächenwasser ist nur in dem Maße zu gestatten, in dem der Wasserstand des 
Gewässers, auch unter Berücksichtigung der natürlichen Verdunstung, nicht gesenkt wird. Nur so können 
starke Seespiegelschwankungen und Absenkungstrichter in den angrenzenden Niederungsbereichen verhin-
dert werden. Empfindliche Oberflächengewässer sind alle austauscharmen Stillgewässer, besonders die in 
der Vergangenheit bereits von Wassermangel betroffenen Gewässer und Feuchtgebiete, wie z. B. der Große 
und Kleine Seddiner See, der Krielowsee, die Lienewitzseen sowie die Bäkeniederung. 

3.7 Energiewirtschaft und Telekommunikation 

Wesentliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der landschaftsbezogenen Erholung sind mit der 
Errichtung und dem Betrieb von Windkraftanlagen verbunden. Grundsätzlich sollte der Betrieb von Wind-
kraftanlagen auf die ausgewiesenen Windkrafteignungsgebiete des Teilregionalplans „Windkraft“ begrenzt 
werden. Für die Räume „Deutsch Bork“ und „Zaucherücken“, die im Regionalplan als Eignungsgebiete ge-
nannt werden, sind auf Grund der aktuellen fachlichen und rechtlichen Kenntnisse erneut Verträglichkeits-
prüfungen notwendig. Die vorliegenden FFH-Verträglichkeitsprüfungen sind als veraltet anzusehen und auf 
Grundlage neuerer Erkenntnisse zu überarbeiten.  

In Abbildung 2 sind Konfliktbereiche für die Errichtung weiterer Windkraftanlagen dargestellt, die sich aus 
vorhandenen Schutzgebieten, Lebensräumen oder Flugbahnen von sensiblen Großvogelarten sowie Land-
schaftsräumen mit einer hohen Eignung für eine landschaftsbezogene Erholung ergeben. 

Bei der Verlegung von unter- und oberirdischen Leitungstrassen sind Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft weitgehend auszuschließen. Werden Leitungen im Stammfußbereich von Straßenbäumen verlegt, 
sind entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Baumbestandes zu ergreifen.  

Bei Neuplanungen ist generell dem Ersatz alter Leitungen durch neue der Vorzug gegenüber dem Errichten 
völlig neuer Leitungstrassen einzuräumen.  

In besonders sensiblen Bereichen sind Oberleitungen zu vermeiden bzw. ist der unterirdischen Verkabelung 
der Vorrang zu geben. Dies gilt für die offenen Landschaftsräume, vor allem für die Niederungen, die häufig 
Lebensräume gefährdeter Vogelarten oder Rastgebiete für Zugvögel sind (Kollisionsrisiko). Des Weiteren 
sind hier die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Strommasten und -leitungen besonders stark. 
Auch in Siedlungsbereichen führen oberirdische Starkstromleitungen zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Ortsbildes, so dass auch hier vorzugsweise unterirdisch verkabelt werden sollte. 
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Abb. 2: Konfliktbereiche Windkraftnutzung 

 

 

3.8 Tourismus und Sport 

Wesentliche Konflikte können zwischen den Interessen von Sport, Tourismus / intensiver Erholungsnutzung 
und den Belangen des Naturschutzes bestehen. Die Lösung des Problems ist über räumliche Schwerpunkt-
setzung, Lenkungsmaßnahmen sowie die Aufwertung wenig sensibler Bereiche für die landschaftsbezogene 
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Erholung zu suchen. Art und Intensität der Erholungsnutzung ist mit den jeweiligen naturräumlichen Emp-
findlichkeiten abzustimmen. 

 

Die für den Biotop- und Artenschutz besonders wertvollen Bereiche sind weitestgehend von Erholungsnut-
zung freizuhalten. Intensive Erholungsnutzungen sind hier auszuschließen. Die Erholungsnutzung ist durch 
besucherlenkende Maßnahmen auf die dafür vorgesehenen Wege und Plätze zu beschränken. In bestehen-
den Erholungsschwerpunkten, wie den Potsdamer Havelseen und dem Seddiner See, sind die Nutzungsan-
sprüche von Erholung und Naturschutz zu koordinieren, Konflikte sind durch Entflechtung zu minimieren. So 
ist z. B. am Seddiner See die Erholungsnutzung am Südufer zu bündeln, die wertvollen Biotope des Nord-
ufers hingegen sind langfristig zu schützen. 

Ausgeräumte Landschaftsteile sind mit landschaftstypischen Strukturelementen anzureichern und die stand-
ortgerechte Vegetation und naturnahe Biotope sollten gefördert werden. Die Aufgabe standortschädigender, 
untypischer Nutzungen und die ersatzweise Anwendung extensiver, umweltschonender Wirtschaftsweisen 
sind zu unterstützen ebenso wie die Aufwertung der Landschaft durch den Rückbau störender Bauwerke und 
Versiegelungen. Kulturhistorische bedeutsame Elemente, wie Parkanlagen, Schlösser und Gutshöfe, sind als 
besondere Sehenswürdigkeiten mit einzubeziehen. Darüber hinaus sind die charakteristischen Dorfstrukturen 
und landschaftstypische Bauweisen zu erhalten und zu entwickeln. In den Siedlungsbereichen ist eine aus-
reichende qualitative und quantitative Freiraumversorgung sicherzustellen. Die Nutzbarkeit ist über einen 
Freiraumverbund zu verbessern. Siedlungsnahe Freiräume sind mit den innerörtlichen Freiräumen zu verbin-
den. 

Extensive Erholungsformen und Sportarten (Wandern, Radfahren, Joggen) sind durch die Bereitstellung ent-
sprechender Infrastruktur (Wegenetze, Verleihsysteme für Fahrräder) und Informationen zu fördern und mit 
dem ÖPNV zu verknüpfen. Reit-, Rad- und Wanderwege sind räumlich voneinander zu trennen. Der private 
Kfz-Verkehr ist durch gute Angebote öffentlicher Verkehrsträger zu minimieren. 

Einrichtungen der Intensiverholung 

Infrastruktureinrichtungen für Sport- und Tourismus sind auf der Grundlage eines Konzeptes für den Gesamt-
raum zu realisieren. Der Bedarf für die jeweilig geplanten Einrichtungen ist nachzuweisen, diese sind an 
bestehende Siedlungsbereiche anzugliedern, wobei besucherintensive Einrichtungen mit der Regionalbahn 
erreichbar sein sollten. Eine Erweiterung von Kleingarten- und Wochenendhausgebieten ist in sensiblen 
Bereichen auszuschließen 

Anforderungen an einzelne Sportarten 

Der Reitsport hat im Planungsgebiet stark zugenommen. Zur Eindämmung negativer Auswirkungen dieser 
Sportart sind zum einen Reitwegenetze unter Umgehung der wertvollen und empfindlichen Naturräume 
festzulegen und zu markieren. Umfangreiche Reitwegenetze wurden bereits im Naturpark Hoher Fläming 
ausgewiesen und sind im Naturpark Nuthe-Nieplitz in Planung. 

Der größte Teil der Campingplätze im Planungsgebiet liegt im unmittelbaren Uferbereich der Gewässer. 
Die Ufer werden durch Flächenbeanspruchung, mechanische Belastungen, Abwassereintrag, Lärm und sons-
tige Störungen stark belastet. Negative Auswirkungen der Campingplatznutzung sind auf möglichst kleine 
Flächenanteile zu begrenzen.  

Zum Schutz der Uferbereiche sind Aktivitäten des Wassersports an geeigneten, mit entsprechender Infra-
struktur, wie Sammelsteganlagen und Badeplätze, eingerichteten Standorten zu konzentrieren. Die Boot- 
und Liegeplatzzahl an den Seen ist zu begrenzen. Das Regionale Strukturkonzept für den engeren Verflech-
tungsraum Brandenburg-Berlin (MUNR/SENSTADTUM 1992) nennt als Richtwert für eine verträgliche Boots-



Entwicklung umweltverträglicher Nutzungen 

 

Landschaftsrahmenplan     Landkreis Potsdam-Mittelmark  

 75

dichte 1-2 Boote je 5 ha Wasserfläche, die Liegeplatzdichte soll 1 Boot je ha Wasserfläche betragen. An 
besonders empfindlichen Gewässern ist die erholungsbezogene Nutzung (Baden, Wassersport) zur Minde-
rung der schädigenden Auswirkungen auf die Wassergüte, empfindliche Arten und Biotope sowie das Land-
schaftsbild einzuschränken und ggf. zu unterbinden.  

3.9 Bergbau 

Beeinträchtigungen durch den Bergbau sind die Zerstörung von Lebensräumen, der Verlust von Böden sowie 
die Verringerung der Deckschichten verbunden mit einer möglichen Grundwassergefährdung. 

Aus landschaftsplanerischer Sicht ist eine Bewilligung zur Aufsuchung von Bodenschätzen zu versagen, 
wenn eines oder mehrere der folgenden Kriterien zutrifft: 

• Vorranggebiet für den Naturschutz (NSG, FND, GLB, § 32-Biotope, FFH-Gebiet, Gebiet mit Bedeutung 
für den Biotopverbund), 

• Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes durch Anschneiden des obersten Grundwasserleiters, 

• hohe Grundwasserempfindlichkeit, 

• mögliche Beeinträchtigung von Trinkwasserschutzgebieten, 

• Vorranggebiet für die Erholungsnutzung. 

Nach Beendigung der Abbautätigkeit sind auf den Bergbauflächen typische Lebensräume, wie offene Tro-
ckenstandorten, vegetationsarme Gewässern, Steilwände, Ruderalfluren und Vorwälder, dauerhaft zu erhal-
ten und zu entwickeln. Zur Offenhaltung sind regelmäßige Pflegemaßnahmen durchzuführen. Eine intensive 
Erholungsnutzung, wie Baden oder Motocross-Fahren, ist auszuschließen oder auf Teilflächen zu begrenzen. 

3.10 Verteidigung 

Wegen der jahrzehntelangen militärischen Nutzung der Truppenübungsplätze konnten sich großflächige, 
offene Trockenstandorte ausbilden. Die Großräumigkeit und Unzerschnittenheit dieser Gebiete sind von sehr 
hoher Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz. Großflächige Trockenrasen, Heiden und Vorwälder sind 
dauerhaft zu erhalten, auch wenn die militärische Nutzung aufgegeben werden sollte. 

Altlasten auf Truppenübungsplätzen und militärische Einrichtungen sind entsprechend ihrem Gefährdungs-
potential zu sanieren. Die Erfassung des Gefährdungspotentials sowie die Sanierung hat vorrangig auf 
Standorten mit hoher Grundwasserempfindlichkeit zu erfolgen. 
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4 Ausblick 

Die vorliegende erste Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans für den Landkreis Potsdam-Mittelmark 
weist für das Kreisgebiet eine Vielzahl von Entwicklungszielen und Maßnahmen für die Schutzgüter Tier- und 
Pflanzenwelt, Lebensräume, Boden, Grund- und Oberflächengewässer, Klima und Luft, die Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft sowie die Erholungsfunktion aus.  

Es handelt sich hierbei zunächst um unabgewogene Naturschutzziele, die sich aber an den vorhandenen 
Realitäten und Möglichkeiten orientieren. Die Ziele beschreiben optimale, wünschenswerte Zustände, die in 
der Regel nicht vollständig erreicht werden können. Es sollten aber in den nächsten Jahren verstärkte An-
strengungen unternommen werden, um zumindest einen größeren Teil der vorrangigen Ziele umzusetzen. Zu 
diesen zählen insbesondere der Erhalt und die Aufwertung von sehr seltenen oder in den letzten Jahrzehnten 
stark zurückgegangenen Lebensräumen, wie beispielsweise Pfeifengraswiesen, Binnensalzstellen und natur-
nahe Fließgewässer. 

Auch für Artenvorkommen, für die der Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg eine besondere Ver-
antwortung trägt, wie die Großtrappe, verschiedene Wiesenbrüterarten, die Helm-Azurjungfer oder den 
Edelkrebs, sind verstärkt Schutzprogramme für eine langfristige Sicherung der Populationen zu ergreifen. Für 
ausgestorbene Arten, wie z. B. die Smaragdeidechse oder die Meerforelle, sind, soweit günstige Vorausset-
zungen für eine Wiederansiedlung vorliegen, entsprechende Projekte durchzuführen. 

Weitere wesentliche Ziele, insbesondere vor dem sich abzeichnenden Klimawandel, müssen die Verbesse-
rung des Landschaftswasserhaushaltes in Verbindung mit dem Erhalt naturnaher Moore sowie der Wieder-
vernässung entwässerter Moorstandorte auf möglichst großen Flächenanteilen sein. In diesem Zusammen-
hang kommt auch der Sicherung einer hohen Grundwasserneubildung eine besondere Bedeutung zu. 

Bei allen diesen Maßnahmen, die nicht von der unteren Naturschutzbehörde allein zu bewältigen sind, ist 
die Zusammenarbeit mit dem Landesumweltamt, den Naturschutzstationen, den Naturparken und den Na-
turschutzvereinen und -verbänden gefragt.  

Ein verstärkter Anstoß zum Erhalt und zur Entwicklung von Lebensräumen und Artenvorkommen wird durch 
das europäische Netz Natura 2000 gegeben. Nachdem die Gebietskulisse weitgehend steht und die Erstbe-
standsaufnahmen überwiegend erfolgt sind, sollten nun verstärkt Managementpläne erstellt und konkrete 
Maßnahmen umgesetzt werde. Positiv ist in diesem Zusammenhang das gerade begonnene EU-Life-Projekt 
zu den Binnensalzstellen zu werten, das in den nächsten Jahren umfangreiche Maßnahmen zum Schutz 
dieses Lebensraumtyps insbesondere im Landkreis Potsdam-Mittelmark umsetzen wird. 

Weitere positive Effekte für Lebensräume und Artenvorkommen der Still- und Fließgewässer wird zudem die 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in den nächsten Jahren bringen. 

Schon jetzt zeichnen sich für die kommenden Jahre Entwicklungen und Veränderungen, die besonders auch 
Natur und Landschaft des Landkreises betreffen werden, ab. Neben dem erwähnten Klimawandel sind auch 
Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung mit deutlichen Abnahmen in den äußeren Regionen und 
einem Anstieg im Berlin und Potsdam nahen Raum absehbar. Durch veränderte Förderbedingungen in der 
Landwirtschaft zeichnet sich eine geänderte Landnutzung ab, die weniger auf hohe Ernteerträge abgestimmt 
ist, wodurch sich auch Chancen für die Naturschutzarbeit ergeben. Dem gegenüber wird allerdings ein ver-
stärkter Anbau von Feldfrüchten für die Energiegewinnung stehen. Auch in der Forstwirtschaft deutet sich 
eine verstärkte Holznutzung aufgrund der gestiegenen Energiepreise an. 

Der Landschaftsrahmenplan bzw. Teile hiervon sind daher auch in Zukunft durch Fortschreibungen weiterzu-
entwickeln und an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen.  
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